
Digitalisiert durch die Forschergruppe Oberschwaben e.V. / Frank Leiprecht 
Alle Rechte vorbehalten - Historischer Verein Memmingen e.V. - 2016

April 1925 H. Jahrgang: Nr. I

Memminger 
GeschLchts-Blätter 
Zwanglos erscheinende Mitteilungen des Memminger Altertumsvereins

Druck der Verlags- und Druckereigenossenfchaft Memmingen e. G.m. b. H.

Inhalt: Dr. Miedel, Memminger Spitalmühle und Spitalhof. — L. Mapr, Eine schöne Heimkehrersage. — A. Eichheim, 
Eine Hundetollwutverordnung von 1785.

Memminger EpttalmWe und Spitalhos
Von Dr. Julius Miedet

Das älteste Privathaus unserer Umgegend, wenn wir 
von städtischen Gebäuden absehen, ja vielleicht eines der äl» 
testen des ganzen Allgäus, ist wohl die Spitalmühle 
(Haus-Nr. 14 der Gemeinde Duxach). Als man ihr 192L 
«inen neuen äußeren Anstrich gab, fand sich über der Ein­
gangstüre zum MühlwerÄau das Doppelkreuz des Kreuz­
herrnklosters mit der Jahrzahl 1498. Bisher ist mir in 
Oberschwaben aus dem Land mrr ein einziges älteres Hau« 
untergekommen u. das ist ebenfalls eine Mühle: die Stau» 
bersmühle an der Roh räch oberhalb Logau ist laut In­
schrift aus einem Mauerstein der Südseite etwa ein Jahr, 
Zehnt älter: freilich ist das Aaußeve des einst malerischen 
Baues mit seinem alten hölzernen Mahlwerk leider starr 
verrestauriert, im Gegensatz zur Spitalmühle, an deren 
schlichtem Reicheren irgendwelche Veränderungen vorzunch- 
men kein Anlaß war.

Die „Spittelmühle" liegt 2.5 Kilometer westlich von 
Memmingen im freundlich grünen Buxachtal, etwa 2ov 
Meter nördlich der DolkratShofer Landstraße auf, dem un­
ken Bachufer. Mühlbau und Wohnhaus find rechtwimeug 
aneinander gefügt; abgetrennt davon steht nödl. gsgenuder 
im stumpfen Winkel dazu der große Wirtschaftsraum mn 
seinem hohen, steilen Giebeldach, wie eine unter dem 
«urf befindliche Angabe besaH. aus dM 16- Jahchundert 
stammend An der Südwestecke des Mühlbaues vereintet 
sich von SW. kommend der Brunnendach, den die Zahlrei­
chen Quellen der Hochterrasse speisen, mit dem von SW- her­
fliehenden MWlbach, einem Seitenarm der Burach.uM 
treiden mit ihren LLassern das oberschlacktige Mühlrad, mn 125 Meter östlich in den Oberen »Wen wieder die 
Duxach zu erreichen.

175 Meter südlich der Mühle, nördlich ganz nahe an 
der Volkratshoser Landstraße stehtdm Straßball­
er n h o f einst Spitalhos genannt (Hs-Nr. Wn° 
S-HLus« und WirWaftsrEme find unter e^ 
Front nacki Süden. An der Holzschupfe find die Buchsm- 
ben H 18 8 zwischen der Jahreszahl 1716 zu Men. Oest- 
U.Avon nW^dn Straße ist das lungere dazu gehörige 

rundMcms Z«it der Mühlenanlage kann die
bekar«^ ilrkunlä über die Gründung des Kreuz-

standen Ä^sÄ^ den damafiMN Klosterbe^u^undlich 
beg^»-n r>a ein großer Brand 1223 den klösterlichen Ur- 
ku^LLLnd v»nW hatte. Zu diesem Zweck schr eb 
man, iei es nun willkürlich oder weil noch E S«wAe 
Ueberlieferung davon vorhanden war, emem sageichaften 
obeMwäMchen Dost Heinrich von Weitzenhorn (-Neffen) 
die GränL^ ünd Begabung des Spitals mtt all den Gu- 
tern zu rechtmäß. Besitz man fich dadurch sichern woll­
te LnndiÄtt Heinrich nun die von Mayer bestimmte 
PersÄMeit wirMch war urw die weiteren Adb^ 
er wahrWeinlich zu machen sucht, etwa auf das Jahr 1210 

zutreffen, so kann die Niederschrift frühestens nach 1210 er­
folgt sein. Unter den darin erwähnten geschenkten Gütern 
oefmoet sich ebne curia sita iuxta agusin vul§ariter äic- 
tom Lucdsack, quae vulgsriter nuncupatur 2er sied er 
äuse curiae in vVesterbsrä (1 Hof nahe d- Ausser, dre 
Buchsach genannt, d. gemeinhin heißt zur Eiche u. 2 Hofe rn 
Westerhard). Die gleichen Höfe finden sich wieder in einer 
Urkunde vom 20. Jum 1289^). In dieser verkaufen die 
auf der Votderburg (am Grünten im Oberallgäu) fitzenden 
Edelleute Hug urw Albrecht von Rötenderk den 
Hof und die Mülin zer Aiche und der Höfe zu AsesterhaÄ 
mit allem, was dazu gehört an Feld, Holz, Aeckern und 
Egerdun, Wiesen und a. dem Spital M Memmingen zu 
rechtem Eigen um 50 Mark Silber^ (Montag vor St. Jo­
hanns Misse ze Sun-wenden. 12 icai- sui. — 20. Juni).

Die „Eiche" war offenbar ein auffallender Baum auf 
der Hochterrasse des „Mühlbergs" westlich der Duxach, wor­
an heute noch der Flurname „Eichwäldle" haftet und wo 
sogar jetzt noch einige kleine Stamme stehen. Erst mit me-

Kauf war aus dem „Eichhof" der „Spitalhof, aus der 
Erchmühle die „Spitalmühle" geworden-

Also kann die Stiftungsurkunde doch wohl erst nach 
1289 gefertigt worden sein. Aber warum erwähnt fie dann 
nur den Hof und nicht auch die Mühle? Dies vermag ich 
mir nur so zu erklären, daß der H 0 f damals schon so E 
war, daß niemand eine Zurückverlegung um mehr, denn 200 
Jahr« als falsch erweisen konnt«, während die Entstehung 
der Mühle den damals Lebenden noch in Erinnerung 
war, sodaß man es also vorgog, ihre Erwähnung zu unter­
lassen. Sonach dürfte fie etwa um die Mitte des 13. Jahr­
hunderts gebaut worden sein, und zwar durch die Retten» 
berger. Daß mit dem Hof zu Hard kein anderer gemeint 
sein kann, zeigt zu allem Üeberfluß die Bemerkung, die in 
dem spitalischen llrkunden-Sammelbund Sti.-A- 7. 2° der 
Ueberschvift SpitaHof beigesetzt ist: vor alters der Hof 
zur Aich genannt.

Eine Erinnerung daran, daß die Spitalmühle aus dem 
Spitalhof sozusagen hervorgsgangen ist, hat fich auch tat­
sächlich mehrere Jahrhunderte lang erhalten. Auf dem 
Band M.-A. 35, 7 ficht in Handschrift des 17. Jahrhun­
derts folgendes: Nota. Die Alten sagen, daß dieser Hoff 
oder Hofstatt sei oben gleich im Garten am Berg gestanden, 
v-nd als man ihn ms Spital hat angefanWn zu bau wen.

Dlatt 50 und 34,16. Beidemal nur 
' J-ch-h.nL. 1«1 wo. ob« «o

d»» Mchrlft «m 1451, wo
E stcht, heißt es: Hof und MAin zu Aichhain

Eutern, die fider verkauft find. In 34. 1K 
Seschrreben, über dem sieben aber „neun" verbÄ- 
-^ben ist beigesetzt: Diesen Brief habe ich in ori- 

Mnalr mt finden können, worauf später ein anderer bel- 
schrW-: er liegt in der Laden Nr. 13. — Vgl- Leonbarm, 
Me-mm. ,m Allgöw S. 158. — Die Urschrift von n. 
«re ich erst fetzt beim Druck entdeckte, unter den Urkun­
den der im Privatbesitz befindlichen Mr.°Bened.-vE-<M° 
ler-Ttiftrmg.
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den darauf aufzunehmen. Die Gläubiger sträuben sich ge­
gen die Ablösung, weil jedermann das Recht habe von ver­
liehenen Gütern zu verkaufen, soviel er wolle. Darauf er­
kannte das Gericht einhelliglich zum Rechten, jeder Teil sol­
le bei dem Wortlaut seiner Briefe bleiben, unbeschadet der 
Rechte des Spitals auf seine Gült. Somit blieb der Zins 
auch weiterhin darauf haften (Sti.-A. 33, 10).

Die gerichtliche Zuständigkeit der Harter Hofbesitzer 
kam in einem eigens berufenen Schiedsgericht zur Entschei­
dung, das am 24. Mai 1447 unter dem Vorsitz des Ulmer 
Ratsherrn Wilhelm Ehinger in Memmingen tagte zur Be- 
leitigung der zwischen dem Stadtrat und dem Abt Erhärt 
von Weingarten entstandenen „Späne". Was an Unzucht 
und Frevel zu strafen sei, sollten die Memminger nach ih­
rem Stadtrecht strafen, aber die anfallende Buße sollte, halb 
und halb geteilt werden. Wer mit einem zu Hart gericht­
lich zu schaffen habe, der solle bei Memmingern Recht su­
chen und was zu Pfand gegeben werde, solle auf des Ab­
tes Pfandhof, auf dem dazumal Thoma Oexlin sag, gelegt 
und nach der Stadt Recht vergantet werden (Sti.-A. 35, 1).

Als nächsten Müller lernen wir im Jahre 1448 na­
mentlich kennen ClausTräger oder Dräer, wie er häu­
fig auch geschrieben ist, aus Anlaß eines weiteren Streites. 
Auf Mittwochen nach St. Elsbethentag (17. 2.) standen vor 
Rat der Spitalpfloger Hans Böhlin und der Hofmeister 
Hans Lerchenmiaier samt ihrem Fürsprech Antoni Amman 
des Rats und klagen, daß Träger die schuldige Mühlgült 
(eine Eisengült d. h. einen unablösbaren Lwigzins) im Be­
trag von 5 Pfd Hl. und 2 Fastnachthennen nicht bezahlt ha­
be. Darum sei die Mühle verfallen und er müsse sie räu­
men. Ferner habe er in des Spitals Holz im Müllberz 
und Breitenloch^), das man nennt den Aschen, unerlaubter 
Weise viel Holz abgehauen. Darauf entgegnet Trägers 
Fürsprech Kuno Steudlnr d. R., dessen Ehewirtin habe die 
Mühle mit Zubehör geerbt und sie hätten nur den von den 
Vorfahren überkommenen Brauch fortgeführt. Es sei nie 
üblich gewesen an einem .bestimmten Tag Zins zu zahlen, 
sondern etwa zwischen Michaeli bis nach Weihnachten u. in 
den Genuß des Waldes habe man noch nie dreingeredet. Die 
ferndig« Mühlgült habe er ihnen mit Wissen des damaligen 
Bürgermeisters Jakob Rätz vorenthalten. Der Hofmeister 
habe kein Recht, wie er getan, ihm das Holz von seinem 
Hof fortzuführsn- Ex sei bereit, wenn er sein Holz wieder 
bekomme, seine schuldige Gült zu entrichten. Der Pfleaer 
wundert sich über diese Auffassung und zeigt einen Brief 
vor, wonach die Mühle mit anderen Gütern vor Zeiten 
dem Spital zu eigen gegeben worden und zurückfallen sollte 
wenn die Gult nicht auf Zeit und Ziel gerichtet würd«' 
Auf den Emwand, warum denn früher, nieimrls jemand 
das Holzhauen beanstandet habe, bitten M^ger d«« Sa­
che abzutun,' wenn aber jemand irre gehe, >o mög« 
wenigstens erkennen, daß der Wald mit Grund und Boden 
dem Spital gehöre. . ,

Am Montag nach St. Dalenllnstag 1449 (17.2.) wur­
de das Urteil gefällt. Es lautet: Die Mühle rst dem Spital 
wegen des Verzugs nicht verfallen. Träger «nutz aber die 
Gült unverzüglich entrichten; für künftig hat dies je halb 
auf St. Jakobs des Apostels Tag und auf Martini zu 
schehen. Wegen des Holzes sollten beide Streitteile 
geschworene Kuntschaft laiten" (— eine vereidigte . 
schaft Leibringen), nicht unter 5 und nicht über 7; aus 
ren Aussagen hin ist erkannt worden, daß der Müller 
bessere Kundschaft habe und daher berechtigt sein sM- 
Müblberg und. Breitenloh Holz zu hauen, soviel er in 
Mühle zu Brennen und Verzimbern brauche. Es sej 
anzuerkennen, datz der Wald mit Grund und Boden 
Spital gehöre. (Sti.-A. 34, 5 fs. 2°).

Das Breitenloch war ein Wald am Postweg z-i b-r 
den Seiten des Mühlwegs, auf ü-m die Bauern von

"Ä wohl auch Volkratshofen zur Michle^. 
fahren pflegten. Er stand noch im 17 ^abrb wurde 

Wiesenmulde > offenbar weithin no bis zu derWe Uber A^ Kies- und der Schind-
Eschen Ätand^-» L^eiten'^^ dem jetzt noch mit 
MckenAunn-n"^ entfließt ein Wafferlein, der

, durch die „Elchwiesen", das seinen Na- 
obigen „A'chen", (— Aschach, ^as ist 

Tschenbestand) dem Ausläufer des Breitenlohs.

hat man das Bauernhautz abgebrochen vndt in die MHL- 
len vnd derselben Stadel etc. gebauwtt.

Ich glaube Las so verstchen zu sollen, datz der Hof 
lange Zeit auf der Höhe nw. des jetzigen sich befand, datz 
man sich aber aus irgend einem Anlatz einst entschloß, ihn 
weiter herabzuoerlegen und Laß man die Steine vom Ab­
bruch in Mühle und Mühlensradel verbaute Als Anlatz 
kann ich mir nur eines denken: den Ausbau der Vol^ 
ratshofer Straße zum Hauptoerkebrsweg 1488. Hier mußte 
es angenehm scheinen den Hof an die Straße zu bauen und 
well auch die Mühle einer Erweiterung bedurfte, verwand­
te man die Ziegel, da sie näher lag, für diese- Und auf die­
sen Umbau mag die angsschriebene Jahreszahl 1498 ver­
weisen, die also zugleich die Zeit der Verlegung des Spi­
talhofes angeben durfte.

Erst 1333 hören wir wieder von der Spitalmühle. Am 
St. Othmarstag (16. 11.) verleiht Abt Konrad von Wein­
garten, dessen Kloster im Ort Hard einen Hof besaß, dem 
Spitalmeister Konrad Las Recht einen Graben zu machen 
durch die Weingartische Wies, die in des Molventers Hof 
hört, daz si wasser darinnen laitin an ir mülin ze Hard vnd 
sont den graben alleweg bessern und bmven. Das Spital 
hat also die Unterhaltungspflicht und soll jährlich 3 Schill. 
Westerpfonnige dafür geben. Als Pfand dafür versetzt es 
die Wiese, die oben an die Weingartener stößt und Steg­
wiese heißt- Darüber entstand bald ein „Krieg und Stoß" 
mit dem Bauern Birchtel zu Dickenreishausen, der am 26. 6. 
1335 in der Weise ausgetragen wurde, daß der Spitalmei­
ster dem Bauern „von des Wassers wegen, daß wir an un­
ser Mülin graben hatten" — jedenfalls weil dessen an­
grenzenden Wiesen dadurch teilweise das Wasser entzogen 
wuAe — gegen jährlich 3 Schill, die „Baind zu Hussen, die 
Kolben was", überließen. 1 Schill. davon, der auf die 
Stegwiese gelegt «wurde, sollten die Klosterfrauen zu Rot 
als Seelgerät erhalten. Diesen Molventerschen Hof Kruste 
am 18./28. 8. 1613 der Spitalmeister Johann Wolf dem 
Abt Jörg zu Weingarten ab- Damals hatte ihn JakoS 
Schernn mne, nach dem er fortan Scherlinshof Ließ (Sti- 
A. 2° 34, 14 b^ 15. SL). Es ist jetzt Haus-Nr. 4, beim Zelt­
ler. Dieser liegt mit seiner umfangreichen Hofreite n. der 
alten Straße von Memmingen nach Hart, die Leute noch 
Postweg heißt. Sie überschreitet, kurz bevor sie die Zettler- 
sche Bsunt trifft, die Duxach und so können wir die Steg­
wiese als die zwischen Hosraum und Buxach goldene fest­
stellen. 150 Meter unterhalb des Stegs ist der Bach an­
gestochen und sendet ein Rinnsal von rund 800 Meter Län­
ge ab, Las die Mühle speist und somit jetzt nahezu 600 
Fahre alt ist.
, Mindestens ein Teil des Gebiets an der Mühle war 
im 14./15 Jahrhundert schon Lehen des Stifts Kempten 
und an Memminger Bürger vergabt. Konrad Ammann 
verkauft am 7. 9. 1392 den Kirchensatz von Buxach und den 
Mülb « rg (w. der Mühle auf der Höhe) mit anderen Gü­
tern um 300 Hl. an Hans Rupp d- L, Bürger zu M., der 
fich um Buxach «räch und nach einen umfangreichen Besitz 
erwarb (Sti.-A. 33, 2).

Don einem Zins von 10 Schill. Hl., den das Spital dem 
Memmrnger Bürger Hans Oettlinstett aus seiner 
putzte zu zahlen verpflichtet ist, vernehmen wir, als dieser 
chu am 24. 5. 14331 nebst seinem Gütlein zu Kardorf, das 
2 Pfd. Hl. gültet, dem heil. Heiltum bei St. Martin zu 2 
Jahrtagen darreicht (Sti.-A. 304, 6).

Der gleiche Hans Oettlinstetten erscheint mit Antoni 
A m m a n rn einem Streit über 1 Pf. Hl. Zins „vß des Spi­
tals Mulm an der Buchsach bq des Spitals Hofe gelegen". 
Die Pfleger Hans Scherrich und Heinrich Behem samt dem 
Müller auf ihrer Mühle kommen am 26. 11. 1434 vor das 
Dreizehnergericht, dem der Stadtammann Marck Egloffer 
oorsttzt u. verlangen durch ihren Fürsprech Matthias Virer 
den Zins ablösen zu dürfen. Die Gegner (Fürsprech Hans 
Dyethmar) logen einen Kaufbrief vor, worin Ulrich Brü- 
Lel „ein Müller" (also wohl der älteste mit Namen be­
kannte Spitalmüller) bekennt, daß er Petern Schützen ei­
nen iährlich"N EwigZins aus der Mühle zu kaufen gegeben, 
ieweils am St. Martin-tag zahlbar: von einem Ablösungs- 

stshe nichts darinnen. Die Pfloger erklären dage- 
o-n die Mühle und der Hof >ei seit vielen Jahren Eigen­
em,' des Spitals, das von je einen Müller gegen erne 
Gült daraufgesetzt habe, der aber nie das Recht be'essenhat- 
k an dem Vertrag etwas zu ändern, erst recht nicht Schul- '
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Der Spital Hof war nicht mit der Mühle verbunden. 
Vor 1448 baute ihn ein Bauer Mangler u. nach diesem 
Jahr Claus Clotz gegen eine Abgabe v. 16 Malter, 6 Pfd. 
Hl. und Fastnachchennen (Sti -A. 34, 20 b 2°). 1453 wird 
er an M. Bürcklin verliehen (Sta.-A. 2°. 1,138). Dieser 
ist sonach wohl der Spitalhofbauer, der sich 1454 bei seiner 
Herrschaft beschwerte, daß der Müller ihm nicht gönne, 
wenn die Mühle feiere, von deren Wasser die Wiesmäder 
zu wässern, die zum Hof gehörten; das sei doch bisher Recht 
gewesen, sobald man bei St. Martin in Memnnngen zu 
Abend läute. Auch wenn die Mühle nicht zu mahlen habe, 
sei es stets erlaubt gewesen das Wasser zur Wässerung zu 
nehmen. Die Sache kam am 30- Mai vor Gericht. Ortlieb 
Seng d. R., der Fürsprech des Spitalhofmeisters, verlang­
te, daß Träger, der Memminger Bürger war, seinen Hin­
tersassen das Wasser brauchen lasse. Dieser machte aber 
durch seinen Vertreter Konrad Trüb geltend, er habe die 
Mühle erkauft und ererbt und länger schon inne, als Le- 
)ons- und Landesrecht sei. Und wer eine Mühle habe, müs- 
e das Wasser jederzeit zur Verfügung haben und brauche 
ich besonders oberhalb der Mühle daran nicht irren zu 
asten. Das habe bisher auch noch niemand getan ohne 

seinen Willen: er bezahle ja auch seine jährliche Gült. Hte-seinen Willen; er bezahle ja auch seine jährliche Gult. Hie- 
gegon behauptet der Hofmeister, die Mühle gehöre mcht 
dem Träger, sondern mit Grund und aller Eigenschaft den 
Dürftigen; er habe nur das Mühlrecht und sei bloß Hinter- 
saße; als solcher Miste er oben die Gült bezahlen; der oor- 
Selogte Kaufbrief beweise das'spitalische Eigentum. Es ser 
kein Grund zu Klage über zu wmig Wasser, er könne, die 
Buxach an seine Mühle leiten, „wenn des Durft wäre. 
Der Müller bleibt aber darauf bestehen, die Mühle sei sein, 
und er habe keine Verpflichtungen außer der Galt. Wasser­
entnahme habe er stets nur einem vergönnt, der es um 
rhn verdient habe. Auf Antrag des Klägers wird wieder­
um eine Kundschaft bestellt und weil die Wrtallsche sich der 
^er nächsten Verhandlung an St. Hillarien der hell. Mar- 
tyrm Tag (12.8.) als, „wit die bessere vndwagere erweist 
und der Hofmeister überdies einen „leiblichen Eid zu Gott 
und den Heiligen schwören will, erklärt Träger es solle gel­
ten, als wenn der Eid mit Worten vollstreckt, wäre und 
Iv möge es dabei bleiben, daß die SMaldurftlgen ihre 
Mahder „wie von alters her wassern. (Sti-A. 34 1- 2). 
, . Eleichwohl gaben sich die Parteien damit nicht lange 
Alfrieden/ Nicht bloß des Wassers wegen, A^rhmder 
Hofmeister „entwert" (weggenommerll Wte, sondern auch 
um anderer Späne willen übSr elliche Briefe, die Träger 
Am Altbürgermeister Alexius Gab in Treuhands NEU 
vergab, veranlaßte der Kemptener Abt Georg von 
k ltgen (als Lehnsherr?) zur Einsparung der Prozegkosten 
"ne VLittlunNVischen den Mlegem Kng
und Teufel, Gäb, und dem Spitalhofmelfter und Dürmm, 
nachdem zuvc^ Träger „diese 5 Mann mit westphalischem 
. ^'Ae"DKLEn" der Vereinbarung (vom 10, 10. 
k^O) waren: 1^ Aller Unwille und Unfreundschaft sollen 
.kvd und abbaisten sein; 2. der Hofmeister gibt Träger für 
lerne Rechte an der Mühle, genannt Hartmullln, 370 rhein. 
Gulden; M derenBez^hlung an den fiertagen ze mn- 
Seendter »asten soll Träger die Mühle haben und nutzen 
und den Acker den er besäet hat, schneiden- Nach diesen 
^lertcwen soll die Mühle dem Spital« gehören (stu-A-34 
1, 2"). Win stck das Spital also herbeiließ dem Müller

m» IuUA M°N».

Haus, Hofreite Wasser und Wasterleiti, Stadel, .Garten, 
Becker, Mäder Holz und Feld dem Spital überlaßt, aus- 
«enommen 5 Pstmd Hl-, die jährlich gehen,
und 2 Fastnachthennen ewiger yssnyner Gült und 2 Zinse 
von je io Schilling an Oettlinstett in Hölmertingen und an 
das Heiltnm. Gesamtpreis, wie ausbedungen (Montag nach 
Am weißen Sonntag, da man singt Jnnocavlt in der Fa­
sten — 1g n-ebr ?)- Dazu verkaufte Träger noch nachträg­
lich (13 März 1458) um 11Z4 Pfd. Hl. feinen Garten bl 
der Buchsack neben der Landstraß an des Spitals Modern, 
der ihm von seiner Schwieger geworden. Daraus gehen 

den Dürftigen jährlich 7 Schill. Fällzins unter Verzicht auf 
das Holzrecht für den Gartenzaun und auf den Mist, den 
er zu beziehen berechtigt war (ebdt. 34,13). Wo visier er­
erbte Garten lag, ist nicht sicher zu bestimmen, trotz der 
scheinbar genauen Angabe. Wenn mit der „Landstraße" 
die jetzige Straße nach Dolkratshofen gemeint sein sollte, 
so lag der Earten wohl an der Stelle des jetzigen Austrags- 
häuschens zum Straßbauernhof. Dagegen spricht aber die 
in Karrers und Unolds Chronik (von 1805 und 1826 S. 68 
bezw. 42) gebrachte Angabe, daß diese Straße erst 1488 ge­
baut worden fei. „Der neue Garten" des Katasterblatts 
(zwischen den Harter Höfen Nr. 4 u- 4^ östlich des Kirch- 
wegs) dürfte es auch kaum sein und die Wiesen zwischen 
Oelmühle und der alten Poststraße scheinen von der Spital­
mühle zu sehr abguliegen. Der Grundriß des Eselsgarte.rs, 
Baumgartens und Eschenwislins, von dem Band 7 des Sti-- 
A. S. 15 b spricht (um 1700) ist offenbar leider verloren. 
Der erstere (als Earten, in dem die Mühlesel weiden,) 
dürfte am wahrscheinlichsten der verkaufte sein. Landstraße 
wie Earten find schon das Jahr zuvor erwähnt bei einem 
Tausch zwischen Stadt und Spital (Sti.-A. 2° 7, 14,b). Die 
Stadt überläßt dem Spital ihre „Fischenz in der Buxach 
vom Furt der Landstraße bis auf die Mark samt dem Mad 
daselbst, so 1 Tagwerk ist und an dem Garten liegt, den 
der Müller inne hat", auf Kündigung gegen entfernter lie­
gende Grundstücke. Das Mad soll tvattfrei sein, wogegen 
die Stadt mit ihrem Vieh vor und nach der Seges (— Gras­
schnitt) Tratt haben soll auf des Spitals M ädern bis an 
die Buxach. -

Der 1333 gebaute Mühlgraben aus der Buxach hatte 
anscheinend mangelhaftes Gefall; deshalb ließ ihn das Spi­
tal so ändern, daß das Master „etwas füglichers" an die 
Mühle ging denn zuvor. Darüber beklagte sich der Wein- 
gartner Abt Jos, weil der Boden, über den die neue Rinne 
geführt war, zu seines Gotteshauses Hof gehöre. Am 10. 
Sept. 1461 kam es deshalb zwischen den Pflegern Tuno 
Steidlin und OrÜieL Seng d. R. zu folgender Abrede mit 
dem weingartischen Amtmann Jos Ainser: 1- Der Graben 
soll bleiben dürfen und das Spital seine 3 Schill. Zins da­
für weiter bezahlen. Die weingartischen Hintersassen dür­
fen oberhalb der Mühle aus der Buxach ohne Erlaubnis 
des Spitals nicht wässern; , .

2. Der Weingartner Hintersasse hat einen Ort einge­
fangen zu seines Hofes Brühl, den er jährlich „aumadst", 
der aber nach des Hofmeisters Meinung nicht geohmadet 
werden darf, weil das Spital darauf Trattrecht hat; es 
wird aber von nun an ewiglich gestattet ihn zu behalten 
und zu ohmaden; . . „

3. Der Aschenbronnen, der sich bald nach fernem Ur­
sprung in 2 Flüsse teilt, wurde bisher von beiden Seiten 
genossen; von jetzt an soll Weingarten nur den einen 
südlichen Fluß brauchen und „über den Weg, der zu des 
Spitals gnott zum Fischers (rego genannt zum Premen) 
und gen Hart gat" (Kirchweg), in seinen Brühl oder wohin 
es sonst will, auf sein Gebiet führen dürfen;

4. Der Hofmeister meint, di« Weingartner Hintersas­
sen seien verpflichtet für die Führung ihres Afchenbrun- 
nen-Armes Wer den Weg (mittels eines „Karrers" d i. 
Kanalgrabens) jährlich 2 Fuder Holz zu geben; nun sollen 
sie dessen ledig sein; .

5. Den anderen (nördlichen) Arm des Büchleins soll das 
Spital nutzen und an das Gut und die Mühle führen wie 
es seine Amtleute und Hintersassen wollen (Sti--A. 2°. 34. 
03 ff).
. So O der Zustand noch: der einst spitalische An- 
dÄ MMlmÄn^ ^raßbauern-Anwesen und hinab in 

Sofmestter^a^ ^1 ist noch eine Neubelehnung des

- handelt sich aus dem hier einschlägigen 
* einigen nicht genau bestimmbaren Höfen au bero um dre Fischenz in diesem Fluß, das Holz Muhl- 

^^„uud 2 Wyerlen ebendort. Der Grund der Belehnung-- 
^NEuerung ist nicht ersichtlich. . .

Inhaber des Spitalhofes war von 1449 bis 66 IM 
Weg wann. Aus dem letzten Jahre ist ein Bestands- 
vrief vorhanden (Sti.A. 2°. 16,64b), der Aufschluß S'bt Er 
An zum Hof gehörigen Besitz: es ist Haus, Stadel, Spei­
cher mit Hofveunt von 2 Tagwerk, Kraulgarten 1 Tagwe.r,

3
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Vaunrgarten gen. Grub 1 Tagwerk, 14 Tagwerk auf dem 
(Memminger) RiÄ>, gen- „das groß Maid bi dem Brinlin 
bi der SchliffmMn"^) und 6 ebendort gen. der Anger, 1 
Tagwerk zu Berg bi der M.llin, die Hansen Höwschmids 
waren, 1 auf Memminger Brühten, die Hans Kruitz Leder- 
gärb hatte — also 39 Tagwerk; dazu 80 Jauchert Ackerland:
32 im obern Esch hinter dem Breitenloch, 30 im mittleren 

und 28 im untern; ferner 6 Jauch. Holzlehen ,^ne sol er ri­
ten". Als Abgabe zahlte er dafür 14 Malter Korn als 
Hubgeld. .

An der gleichen Stelle ist als Nachfolger Wegmauns 
1472 Dyes (—Theis voir Matthias) Stromair von 
Berg genannt. Er übernimmt den Hof unter den gleichen 
Bedingungen, doch soll er „uns (dem Spital) lausen gän 
7 küe, 1 Hagen, 4 schwin". Des Wassers soll er in Schliff­
garten (Garten der Schleifmühle an der Buxach) nicht mehr 
brauchen, als aus den Weihern geht, und das, was aus dem 
Aeschenbrunnsn geht, soll er im Garten Ly der Staia°) nur 
so weit gebrauchen, als der Hofmeister ,st>ergünst- Die 
Grundstücke sind die gleichen. Doch darf er nicht fischen und 
Wasser nur soviel nehmen, als er fürs Haus nötig hat, 
auch keine Gans und Enten halten; Brenn- und Zaunholz 
soll er nehmen, soviel ihm angewiesen wird. Den Rütacker 
im Westerharder Feld hinterm Dreitenloch soll er nicht 
bauen, auf die Gottshauswiesen nur treiben, soweit es 
der Hofmeister erlaubt. Vorläufig gilt die Uebergabe nur 
auf 1 Jahr; beim Abzug hat er zehn Malter Hubgeld zu 
geben.

Wegen des Kleinzehnten aus dem Spitalhof, der Müh- 
k und einem Garten zu Hart an dem Hüehnerberg bei der 
Dürftigen Mädern, der jetzt zu Hof und Mühle gehört 
und vor Jahren von einem Sondersiechen erkauft war, 
dazu noch aus etlichen anderen Stücken, die auch dazu ge­
hören, kamen im gleichen Jahr Ober- und Unterhospital 
in Streit. Der Spitalmeister Jos behauptete, dieser — 
also „Obs, Gartengewächs, Hew, Jmbun, Lemmern und 
anderes Vieh" — gebühre dem Oberhospital. Der Hofmei­
ster und die beiden Pfleger (Altbürgermeister Otto Wüspach 
und Hans Tüffel des R.) leugnet dies; von keinem Heu, 
weder von alten Mädern noch von den neuen, die neulich 
gemacht worden seien, werde ein Kleinzehnt gereicht, son­
dern jährlich nur 10 Schill- Hl. Am St. Matthäus Tag (21. 
September) einigle man sich dahin, daß das Untere Ho­
spital dem Oberen „off St. Jakobs Tag oder ye in 8 Tag 
nächst darvor oder danach vngenärlich" 2 Pfd. Hl. für Hof 
und Mühle zu geben habe. (Sti--A. 3, 3 und 33, 7 ).

Trieb und Tratt gaben 1469 Anlaß zu Zweiungen zwi­
schen Memmingen und Hart, die natürlich auch unsere bei­
den spitalischen Besitzungen angehen. Reich-städtische und 
Harter Flur stießen (wie heute noch) am Rand der das 
Duxachtal im Osten begleitenden Hochterrasse zusammen. 
Am 17. Juli einigte sich Bürgermeister und Rat mit den 
Harter Grundherrn, dem Abt Jos von Weingarten (für 
Zettlerhof Hs.-Nr. 4), dem Antonierpräzeptor Lic. Peter 
Mitte ds Caprariis (für Antonierhof Altammann Nr. 1), 
dem Spitalmeister Jos Azenried (für Oberhoipital zum 
Nette Nr. 2) und dem Hofmeister des Unterhospitals Hans 
Lerchenmair (für die Hofe beim Hieber Nr. 3 und^Sp.tal- 
hof mit Mühle) in folgender Weise:

Die Memminger dürfen ihr Vieh treiben und tratten 
lasten bis an die Buxach hinab und auch auf dem Acker, der 
an der Halden zwischen der Buxach und der von Memmin­
gen Esch zwischen Harder Steig und der Straße liegt, die 
für das Siechenhaus hinüber gath; doch alles nur vor und 
nach den Bannen (d. i. Dannzeit, meist Oktober). Die Hu- 
ber auf der andern Grundherrn Gütern dürfen mit ihrem 
Vieh hinüber die Buxach gegen dem Hünerberg wärts den 
Rain hinauf, bis da die Ebene ohngefährlich angtzht, Trieb 
und Tratt haben. Die Weingartner Hintersassen mögen 
auch die Buxach ohngefährlich zu ihrer Notdurft niehen. 
sMont. nach St. Marg. Sti.-A. 2° 34, 72 b). Ein Auszug 
aus der Urkunde (noch 13 Jh. St.-A 2°. 2) bestimmt die 
örtlichen Angaben noch näher: von dem wyer war bis off

Das muß die Memminger Schleifmühle sein.
°s Die Steig ist jedenfalls der Anstieg von der Bux- 

ackbruckcke an westwärts, der natürlich vor dem Bau der 
KunWraße El steiMäßia^ letzt. Der Garten 
ist der schon erwähnte am Psründhaus. 

die strauß, da das Siechhüslin gestanden ist, stüt ietz ain 
starnin sul daselbst.

Die Memminger hatten danach also das Recht ihre 
Weide über ihr Gebiet hinaus auszudehnen und zwar nach 
der Erläuterung in dem Raum zwischen dem Weiherdamm 
(des Stadtweihers nämlich an der Oelmühle) nördlich bis 
zur Landstraße; an der stand etwa westlich vor der jetzigen 
(Nattererschen) Kiesgrube einst ein Siechhaus, von dem der 
Hang bis gegen das Pulvermagazin yin heute noch die 
Siechhalde heißt, und die „Aecker am Berg" auf dem Kata­
sterblatt ebendort sind der obige Acker. Die steinerne, Säu­
le, die die Grenze oes Stadtbereichs bezeichnete, muß später 
über die Buxach gen W. versetzt worden sein; denn dort ist 
sie auf einem alten Plan eingetragen und eine große Stein­
platte in der Wiese jenseits der Brücke deutet jetzt noch ihre 
Stelle an.

Die Eiche, die das älteste Merkmal des Spitalhofs war, 
scheint am Äusgang des 15- Jahrh, noch gestanden zu sein; 
denn bei der Uebernahme des halben Weingartener Hofs 
durch Michel Rischlin am 7. 6. 1498 werden unter den zuge­
hörigen Feldern 2 Tagw. Wiesmahd aufgeführt, die „an 
die Aich" stoßen (Sti.-A. 2°. 34, 76).

Von Äeständern des Spitalhofs wie der Mühle verlau­
tet einige Jahrzehnte nichts. Erst als nach dem Abtreten 
des Hans Herschlin vom Hof am 14. 2. 1511 Jakob 
Schal ckh von Ungerhausen aufzieht, werden die Abgaben 
neu festgesetzt auf 14 Malter Korn, 5 Pfd. Hl. Heugeld, 100 
Eier, 6 Hühner, 2 Hennen und 3 Tagdienste mit der Menin 
(Sti.-A. 35, 5). Und als 17. 11. 1516 an Stelle des verstor­
benen Pauli Klotz Jakob Mayr von Hart ihn auf Le­
benszeit aus der Hand des Hofmeisters Jakob Bescher emp­
fängt, ist die Gült sogar etwas erhöht (8 Pfd- 5 schul. Heu- 
gew). Dazu treten folgende teilweise neuen Bestimmun­
gen: Den Hof muß er selbst besitzen „ohne allen Vvbau und 
Wüstung" d. h. ohne etwas unangebaut liegen zu lah^. 
Die mit Holz bewachsenen Felder soll er nicht bauen und 
das Holz nicht hauen, auch nicht mehr Aecker bauen als bis, 
her; das Holz hat dem Spital zu verbleiben. Den Stadel 
soll er noch Heuer decken und übers Jahr nach Notdurft 
bauen, wozu ihm Ziegel, Kalk und Holzgeliefevt wird, d»- 
er aber selbst zu führen hat. Aecker, Mähder und 
sollen gemein sein, sodaß das Vieh und die Samen der 
talmühle auch darauf getrieben werden dürfen; nur fg- 
seine 4 Roste mag er eine ziemliche Vchtweide (Nachtweide, 
hier — gebannte, für andere verbotene Weide) behalten 
Er darf aber von der Weide nichts verkaufen oder verän­
dern und nicht in des Spitals Brühl treiben. Aecker darf 
er nicht mehr umbrechen, als schon umgebrochen sind. 
dem Prielin am Weg beim Hochmad an der ME«. Mrs 
den Hof gehört, will das ^ital eine Fischy^^chen.^ 
Des Aschenbrunnens soll er müßig stehen und nich^ 
wässern. Brenn- und SchmalhoA bekommt er jährlich y 
Klafter, wie es ihm der Hofmeister zumeist, Zimmerholz 
oder solches zu Zäunen muß er eigens erbitten. Das Obst 
gehört zur Hälfte dem Spitalmeister _

Augenscheinlich hat Mair seines Vorgängers Witwe 
geheiratet, die Anna Kletzin; denn diese wird als sein 
Weib und als des Spitals eigen bezeichnet und ist verpflicht 
tet jährlich ihre Leibhennen zu befahlen. Darum wollte 
das Spital zunächst, daß auch der Ehemann sich als leibei­
gen ergeben solle. Doch stand man davon ab und verlana» 
te von ihm dafür statt 30 fl. Erschatz (Einstandsgabes deren 
40, zahlbar m 8 Jahresteilen. Sollte seine Frau sterbt 
und er wieder heiraten, so darf er nur eine freie oder 
eigene des Spitals nehmen. Bei seinem Tod,muß der 
an den nächst darauf folgenden Fasten geräumt werd^ 
Dabei muß alles zurückbleiben, was da war, auch 
Ströw, Köß und Schweinaß".^)

Als Bürgen, daß der Hof „baulich und wesenlich« 
halten wird, verpflichten sich Felix Mail, Bürger zu

°) Sollte der Raum dort nicht reichen, so darf auch 
noch das Mahd oberhalb dazu genommen werden. Es ist 
MühleTest hinter dem Hof halbwegs zur 

Abiä^ 'st ein Gemisch von allere
Ä eigentlich das, was das S^wsin
ißt, dann Getrerdeabfalle. Letzteres lebt noch als Be^ich, 
^W sur das Strohhächsel, das der HLfner in s inen Lehm
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mingen, Peter und Hans die Mair, die Brüder von Hart 
und Hans Klotz von der Duxach, die ersteren wohl feine 
Brüder, Klotz vermutlich sein Schwager oder Schwiegerva­
ter. (Sti-A. 35, 7).

Den Zehnten, den der Pfarrchof, d. i. die Antonier 
aus dem Spitalhof zu nehmen berechtigt waren und der 
jährlich rund 8 Malter Korn betrug, suchte das Spital ab- 
zulösen. Das gelang am 15. Mai 1538 durch einen Kauf­
vertrag zwischen Bürgermeister Hans Keller und Nikolaus 
Mendler d. R. als Pflegern und Silv. Most als Verwalter 
des Antonierhauses einerseits und den Soitalpflegern Jos 
Wancker d. R. und Hans Funck d. E. und dem Hofmeister 
Veit Stander andererseits um den Preis von 200 sl. (Ebdt )

Das Kloster Weingarten befaß zwei Höfe in Hart. 
Der eine, im Ort selbst (Nr. 4), ist oben schon erwähnt, der 
andere stand etwa 1 Kilometer westlich drängn als Einzel­
hof, ungefähr dort, wo im Katasterblatt die Ackerflur „im 
Matzlang" eingetragen ist. Der Name ist aus mW. asanc 
hervorgegangen und bedeutet eine Stelle, an der einst 
Wald stand, der durch „abfengen", also mit Feuer gerodet 
wurde. Der Wald war höchstwahrscheinlich mit dem Brsr- 
tenloch zusammengehängt, hatte zu dem älteren Weingart- 
ner Hof gehört und die neuen Felder waren nach der Ro­
dung vom Kloster einem Bauern Übergaben worden, der 
sich „am Aunsang" ein Anwesen baute, das diesen Namen 
bekam.

Ueber die Zeit der Entstehung sind M näheren An- 
«aben zu finden; doch dürfte es frühest, kurz vor 1500 gewe­
sen sein. Zum 4. Juni 1574 berichteten die Memm. Rat^ 
prot-, die Harter Untertanen hätten am 28. Januar1573 

. vor den Rat gebracht, der Prälat von Weingarten wolle be- 
willigon aus dem Aunsnang, Teil des Breitenloch, so zuvor 
ein Holz gerosst, aber jetzo ausgereyt, 3 Esche zu machen- 
Diese sollten so angelegt werden, dag die Harter den ge­
statteten Trieb auf dem nicht besäten Teil 
hatten. Der Rat habe aber Bedenken des Bestanders Ne- 
versbrief weil er nicht die ausdrückliche Einwilligung des 
Prälaten hiezu ausspreche, seinerseits zu bW'llm Lr Ha­
be es abn schlieMch doch getan, als der («österliche) Am-, 
maun Hans Kraf des Fleckens Aunßnang auf der Mem- 
minger Kanzlei angozeigt habe, der Abt als Lshensherr be- 
Mtande Weis-' 7^^ AbT
^r nötig dies in einen Bestandsbrief zu schrien. Abn 
auf Wunsch bestätigt Abt Johannes «usdruÄich am 10. 
Juni 1574 dak er dem Michel Herz und seiner Ehefrau 
Elisabeth Vie-iierler sein Gut, das Aunßnang gen., m des 
W°II-«'Ä A i-ou i- -uE-n HK 
Sewest aber ietzo abgetrieben uiä> zu einem Ackerbau« ge 
^tet, um eine bestimmte jährliche Gült MbauenEben. 
Den memm in arischen Untertanen sei darin Trieb und Tran

°Ich»Mch- AnIaM nicht- oiMU»-od-o hob-.
Dieser neue Hof blieb aber nicht gar lange rn wem- 

Sartischem Besitz. Der Spitalmsister Johann Wolf (des 
Qberbosrii^niai kankte nach Abrede vom 18./28. August 1613 d?m W Jörg von WAarten beide Höfe ab deren e.nen

L h-««1 W 2-u« «tk, d°. 
^lbst, der OnMana genannt, mitsamt einem Hof tM> Gute 
in Steinbeim^^ls Mich- Wegmann inne hatte^ um 11000 
fl- den Kauf nicht allein abschl eßen, son-

bezahlt dafür 5500 /M^'Schill, 6 Pfg., 4 Hen-

Mt,Unte^p«^ 
Afu gegen eiE Z'Ns.b»ie^uber^000^^^ vsm

ersten Teit^größer ist, verzichtet der bpitalineister aufalle 
seine in dem^ Vertrag vom 25. Mai 1447 "Malten^ R^- 
te übe? ^^Gerichtsbarkeit SWinsten der SMdt. D^end- 
gültige Kauf wurde am 1. Oktober verbrieft. (Str.-A. 4 . 
34, 92b).

(Schluß folgt.)

Eine schöne Seimlehrersage
L. M ay r, Steinbach.

Hermkehrersagen zeitigt jeder Krieg. Ueber die mehr 
oder minder schönen des letzten großen Weltbrandes hat sich 
noch nicht der sammetschimmernde Grünrost des Alters ge­
breitet. Es hastet ihnen noch der unedle Geruch der Mit­
lebenden an. Wenden wir uns daher den abgeklärten zu, 
die schon zur zeit- und raumlosen eigentlichen Sage ge­
worden sind. Da ist wohl die älteste und zugleich schönste 
aller die vom „göttlichen Dulder" Odysseus. Mir feinem 
Instinkt hat sie der Elsässer Lienhard während des 
Kriegs in Straßburg auf die Bühne gebracht — und uns 
damit zu höchster Begeisterung entflammt. Ob wohl die 
jetzige Straßburger Bühne diesen Odysseus in französischer 
Bearbeitung bietet? Das wäre ein seltsamer „Witz" der 
gallischer Geschichte: Poincare als „Heimkehrer" auf alt­
schwäbischem Boden! Nun, wer weiß, ob nicht in seinem 
Lothringer Namen die schwäbische Beund steckt? Es ist 
viel mehr Humor in der Geschichte als schweinslederne 
„Staatsmänner u. a. ä. ahnen. — Odysseus aber wird 
am Bogen erkannt, den nur er spannen kann. Das ist 
arisches Heldentum. Und andere Heimkehrer werden an 
den Narben erkannt. Das ist heldenhafter Fingerabdruck. 
Dr Karl August Reiser bringt auf S. 460 seines 
1. Bandes „Allgäuer Sagen" usw. eine Heimkehrersage, die 
den Inhalt des mittelalterlichen Liedes „vom edlen Morin- 
ger" kurz wiedergibt.

Reiser will die Sage mündlich in Marstetten erfah­
ren haben, an welcher Angabe wir nicht ^weiieln, eben weil 
sie Reiser gibt. Aber unter allen Umständen ist sie dort 
nicht heimisch, sondern nur eingeschleppt. Im übrigen hat 
er sie aus Birlingers „Volkstüml. aus Schwaben" 
(l. 226), der sich wiederum auf Griesingers „Universal­
Lexikon von Württemberg" (Stuttgart und Wildbad 1.841 
S. 871) beruft, wo die Quelle „mündlich" angegeben ist. 
In beiden letztangeführten Werken ist die Mühle bei 
Buoch bezeichnet, wo Graf Rudolf die Absicht seiner Ge­
mahlin zu heiraten erfuhr. Diesen Beisatz hat Reiser merk­
würdigerweise in seinem Abdruck ausgemerzt. Denn hie- 
durch wäre die Sage aus dem Allgäuer Kreis gezogen wor­
den. Reiser befand sich ganz im Baumannschen Bann, wo­
nach Marstetten nur bei Aitrach liegen kann. So ließ er 
lieber den einzigen bestimmten Anhaltspunkt fallen. 
Buch aber ist bei Jllertisien — und unsere Leser wissen, 
daß wir dortselbst ein zweites Marstetten suchen.

Hierin werden wir bestärkt durch die dichterische U r- 
ausgabe unserer Sage, eben jenes „Lied vom 
edlen Möringer". Dieses köstliche GeisteserzeugNlS 
eines unbekannten schwäbischen Bolksdichters hier wieder ist 
echte mittelalterliche Bolkspoesie. Wir zweifeln nicht, daß 
der frische, einfältige Ton der Ballade als turmhoch über 
manchem modernen poetischen Erguß stehend er- und an­
erkannt wird. Wir wollen den Duft dieses naiven Erzeug­
nisses nicht zerstreuen. Aber dem geschichtlichen Untergrund 
der Begebenheit nachzugehen, wird erlaubt sein.

Der Ort der Sage ist Buch, womit die Einheit beider 
Sagenformen, der prosaischen und der poetischen, erwiesen 
ist. Eigentümlich berührt es, daß als Zeit das 13. Jahrhun­
dert angegeben ist, während dann bestimmt das Jahr 1154 
genannt wird, welchen Zwiespalt selbst Reiser mitführve. 
Vielleicht beruht dies darauf, daß zwei ursächlich nicht in 
Zusammenhang stehende, zeitlich weit auseinanderliegende 
Tatsachen zu einem dramatischen Effekt zusammengezogen 
wurden, was Frau Saga ja so gern tut. Wir kommen dar­
auf zurück.

Hauptfrage: Wer ist der Möringer? 
Lexikon von 1791 (Ulm) weiß I. 923 von 

der bekannte Hospitalgründer He'N- 
b'^svo"Werßenhorn v. Z. 1010 ohne Erben gestor- 

von seinem Neffen Grafen Rudolph von 
vhorn (um 1080) der Möringer, Grat von 

Aa * stetten und Buoch, abstamme. Was von erste' 
W Su halten ist, wurde schon oftmals, zuletzt in d-Äe« 
Blattern (1923 S. 9). dargelegt. Ebenso steht es wohl m-t 
2?°" ubrrgen dieser Sippe, insofern die UrkundenW 
mchts von ihnen wissen Gerade deshalb, wer! uns 
bekannt ist, daß das Urkundenmaterial dieser At a 
lückenhaft ist und über hervorragende Person!uhkelte ich
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völlig ausschweigt, ziehen wir die Sage in den Kreis ge­
schichtlicher Betrachtungen — und trotzdem sagen wir: die 
oben angeführten Persönlichkeiten hat es unter diesen Na­
men, zu dieser Zeit und unter diesen Titeln nie gegeben. 
So wird z. B. der Name Möringer von der Ülmer 
Quelle wohl auf Grund älterer Vorlagen dahin erklärt, daß 
dieser Mann von seiner Reise ins Mohrenland diesen Bei­
namen zugeteilt erhalten habe. Eine solche Reise an und 
für sich, ins Thomasland, also nach Indien, nach damaligem 
Wissen meinetwegen ins Mohrenland, ist wohl denkbar, 
weil durch den 1. Kreuzz-ug, wo von Gottfried von Bouillon 
1099 ein Arm des Apostels von ELessa nach Atastrich ge­
bracht wurde, der Thomaskult etwas in Aufschwung gekom­
men war. Im übrigen aber bezieht sich der mehrberührte 
Beinamen durchaus nicht auf die Mohren, was schon dar­
aus hervorgeht, daß schon 854 der Bischof Erkambert 
von Frei sing nach einer Erabschrift im dortigen Dom 
(Kapelle des hl. Petrus) aus der Familie der Möringer auf 
Hopferbach stammte, daß dieser Beiname weiters auch noch 
um 1500 einem Ritter Moritz von Altmannshofen vom Vol­
ke beigelegt wurde (stehe dazu Gesch. Kemptens I., Jahr- 
-bucher Ottobsuren I 222 and 235 Allg. Göick.-Fround 1895 
S-111 auch beim Lügenschrsiber Birkins, dann 1898 S. 75). 
Der Beiname scheint also volkstümlich gewesen zu sein und 
war entweder, wie im letzten Fall, eine Umbiegung von 
Moritz oder eine Andeutung körperlicher Eigenschaften. Es 
sei auch nicht verschwiegen, daß der Name in älteren Bear­
beitungen des Gedichts (z. B. der Bamberjger von 1493) in 
der Form von „Morgener "auftritt, also lange bevor das 
Gedicht durch den Weißenhorner Chronisten Thoman (um 
1536) mehr verbreitet wurde. Dieser bezeugt übrigens, 
daß das Lied „vor Jahren" in Buch ,/ganz gemein", also 
sehr allgemein bekannt gewesen und von vielen Menschen 
gesungen worden. Heute noch gibt es Familien „Moring", 
wobei weder an die Herkunft von Möhringer, wie et­
welche wollen, noch, wie zahlreiche Forscher es haben möch­
ten, an Morungen zu denken sein wird. Oben ange­
führte Beispiele zeigen aus früherer und späterer Zeit 
stammend, offenbar, daß der „M öringe r" nur ein Bei­
name ist, der mit der Herkunft nichts zu tun hat.

Nun weiß Thoman (in der Bearbeitung von Baumann 
S. 7 und 8) von einer Moringerin Elisabeth v. 

- Neufsen, die er in einem alten Kalender verzeichnet gesun­
den und die darnach an einem 11. Mai gestorben sei, nach 
seiner Meinung in Weißenhorn. Doch könne sie nicht des 
Moringers Dichter gewesen, sondern wohl nur zum Ge­
dächtnis ihrer Voreltern so genannt worden sein. Zu letz­
terer Ansicht müssen wir ein großes Fragezeichen machen. 
Wenn es eine Moringerin gab, so hat sie ihren Beinamen 
beim Hineinheiraten in ein fremdes Geschlecht erhalten, 
kann also nicht die Enkelin oder Urenkelin, sondern muß 
die Tochter dessen sein, der diesen Namen getragen.

Der Göttinger Germanist Edward Schroeder führt in 
„Göttingischen Gelehrten Nachrichten", vhil.-hist. Klasse 

! » A 102 u. f. die Entstehung des Gedichtes in äu­
gE schwieriger Untersuchung, durch welche auch die Herein- 
zieyung des Thüringer Minnesängers Herrn von Morun-

I" bie süddeutsche Ballowe verständlich wird, in 
"enAnfang des 14. Jahrhunderts zurück, indem er nach- 
weist, dag ein Kted Walthers v. d. Vogelweide (um 11O0 
geboren) dem vom Möringer in der Ballade gesungenen 
Lied zur Vorlage gedient hat. Freilich: Können nicht zwei 
dasselbe denken, singen und sagen? Aber wir können den 
peinlichen iAersuchungen Schroeders in sprachwissenschaft­
licher Hinsicht ftlbstverstandlich nicht entgegentreten. Es 
wäre auch zwecklos, da damit für die historische Tatsache 
durchaus nichts gewonnen wäre. Uebrigens haben die Min­
nesänger wirklich manche Formel gegenseitig entlehnt, wie 
ja die meisten auch nur Formhelden (auch in der Minne!) 
waren. Wir dürfen hiernach kecklich die Ent steh u n g der 
Ballade mit Schroeder annehmen. Sie fußte wohl auf 
historischer Grundlage, insofern als vor dem Jahre 1300 die 
Sage ging, daß ein schwäbischer Ritter durch seine Heimkehr 
aus mehrjähriger Abenteuerfahrt, die wir einer Jerusa­
lemfahrt, also einer Teilnahme an einem Kreuzzug, gleich- 
set,-n dürfen, seine Gemahlin noch rechtzeitig vor einer 
Wiederverehelichung bewahrte. Dieser Stoff hat Reiz ge­
nua und wurde auch vielfach dichterisch verwertet, (s. Uh- 
la^> II Schriften zur Geschichte der Dichtung und sage, s

Stuttgart 1866). Die Objektivität unseres Dichters diesem 
Stoft gegenüber erweist sich, nach edlem alten Brauch, in 
völliger Namen- und Zeitlosigkeit seines Vortrages. Zur 
Aufhellung der historischen Grundlage ist also das Ge­
dicht unbrauchbar. Da es aber auch nicht reines Phantasie­
produkt ist, worauf die mit Namenangaben und sogar mit 
Jahrzahlen ausgestatteten Unterlagen deuten, müssen wir 
diese zum Behilfe heranziehen. Wenn wir eben von völli­
ge: Namenlosigkeit sprachen, so ist das selbstverständlich 
so gemeint, Laß der eine Name Möringer als Beiname 
zur näheren Personalbezeichnung nicht taugt, während der 
andere, Berthold von Neuffen, deshalb nicht aus- 
reicht, weil es im 13. Jahrhundert deren fast ein halbes 
Dutzend gegeben hat.

Suchen wir also einen Rudolf in der Gegend von 
Buch. So stellen wir uns gleich mit 2 Beinen auf festen 
Grund, indem wir die 2 Namen als gegebene Tatsachen hirr- 
nehmen. Jene, welche auch diese 2 als dichterische Erfin­
dung betrachteten, können wir, das sei gleich im vorhinein 
bemerkt, dann auf kürzere Weise abschütteln, als wenn wir 
erst in langen Trugschlüssen anderen Deutungen folgten. — 
Im Grafenhause der Marstetten gab es urkundlich nie 
Rudolfe. Erst zu Ende des 13. Jahrhunderts nahm das 
Neuffengechlecht in feinem eigentlich neuffischen Zweige mit 
einem Rudolf armigerus (Edelknecht, Knappe) ei­
nen denkbar kläglichen Ausgang. Im bayerischen Zweig ist 
der Name unerhört. Im Herrenhaus derer von Mar- 
stetten bei Aitrach mag es Rudolfe gegeben haben. Doch 
das berührt uns hier nicht. — Buch kann aber nicht Mar- 
stetten sein. Wir haben schon in unseren früheren Er­
örterungen über diesen Gegenstand darauf hingewiesen, daß 
wenn in Buch, wie die Chronisten wollen, ununterbrochen 
bis 1342 Marstetten gesessen wären als aus ihrer Stamm- 
und Namensburg, die dann im letztgenannten Jahr 
einem Schwiegersohn des Geschlechts, dem Bayernher, 
zog Friedrich, geerbt wird und in den kommenden bayeri­
schen Evbteilungen als Feste Buch genannt wird bis IZgg 
und darüber, daß dann diese Feste Marstetten heiße» 
würde, da sie an einem solch verkehrsreichen Ort und bei 
so vielfachen Berbriefungen nicht hätte aus einmal ihren 
Namen verlieren können. Sie hat nie Marstetten geheißn! 
Das wäre undenkbar! Und wenn es noch so viele ««« 
Grund „alter Nachrichten" haben möchten. Eine Bura 
kann ihren Namen verlieren, wenn sie früh eingeht, wenn 
sie fernab vom Verkehr liegt — aber nie und nimmer hier 
an ragender Stalle! Hier stand oben die Burg 
Darauf saßen ihre Herren. Das bißchen, was wir von ih­
nen wissen, reicht gerade so weit, daß wir sagen können, ff' 
waren alles nur keine Grafen. Aber die Grafen von Nr«r, 
stetten hatten wohl in der Gegend ihre Stammburg 
hierherum war ihre Grafschaft, und sie h«^ 
reger werdenden Verkehr ^Kreuzzüge-far^ früh
einen zentral gelegenen WohnsitzHorn, das ihrem Wappen seinen Namen verdankt, 
ihre Stammburg zerfiel und verscholl.

Und Graf Rudolf? Graf Rudolf ist ein Herr aus 
Buch. Der Leigelegte Grasentitel der Sage spielt keine 
Rolle.- Urkundlich ist. er, soweit bis jetzt bekannt, 
faßbar. 1922 haben wir ,n diesen Blattern S. 10 d,e 
gen bekannten Herren von Buch aufgezählt, die bezech " 
der Weise Neuffen-Namen tragen. 1924 haben wir 
Bestandteile der Grafschaft Marstetten (S. 121 angefnAe 
wo Buch und sein Gebiet des öfteren als gesondertes 
schaftsgobiet verzeichnet ist. Daraus möchten wir Er­
schließen, daß die Herren von Buch ursprünglich nicht 
Grafen von Marstetten in Beziehungen gestanden 
sondern wohl eher zu jenen, die auf Kellmünz und 
tissen Urkunden: 1127 und 1128 Rudolf von 
ge nz') (Banmann, Forschungen S. 285 uf.) und sein ° 
das in der Gegend »»schwäbischen Besitz hat. Wie Tausend 
Kirrer den Namen des Landesvaters tragen, so tru^E 
auch einst dre Dlenftmannen den Namen des LehensherV.^

oen 1147 König Konrad III. eine Ritter-
großen Kreuzzug, der «s durch

^5" ^Nlum schlimm genug erging, so ist 
denkbar, daß mancher „Reitersmann" erst nach langer Zeit 

Zähler 1906 ^47^ von 1128, siehe Schwab. Er-
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wieder in seine heimatlichen Gefilde zurü^fand, und- drs 
Jahr 1154, das die Sage anscheinend festgehalten, hat, 
würde gar wundersam stimmen zur siebenjährigen „Wall­
fahrt".

Um diese Zeit haben wir auch einen jungen Bert- 
hold von Neuffe n-Weißenhorn, der 1180 mit seinem 
Vater Luitfried bei der Kirchenweihe des neuen Klosters 
Roggenburg als Teilnehmer genannt ist. Es ließe sich wohl 
denken, daß der das Kreuz nehmende Rudolf von Buch 
Gemahlin und Gut unter den jungritterlichen Schirm 
des- Erafenfprößlings Berthold, des Nachbarn, stellt.

Hier könnte sich aber die zivilrechtlich heikle Frage er­
heben, ob dieser Berthold mit Annahme der Haiü> der 
Tochter eines Dienstmannen nicht eine Mißheirat entgeht, 
die seine etwa zu erwartenden Kinder aus den Reihen des 
höheren Adels streicht? Wenn wir aber annahmen, daß 
die Bücher Lehensmannen waren, so ist damit nicht be­
hauptet, Laß sie zum niedersten Dorfadel gehören mußten, 
wie solcher aus jedem Maierhof um diese Zeit erblühen 
konnte. Uebrigens bahnte sich eben jetzt der Aufstieg des 
Kreuzzugadels, seine Einreihung in den Ritterstand, der 
die mannigfachsten höhern und niedern Stufen der Stände 
einigend umschloß, an. Schwieriger ist jene Frage, die die 
Fachmänner aufwerfen und die noch nicht entschieden ist, 
ob denn die Marstetten überhaupt Neufsen waren, ob nicht 
vielmehr erst Berthold die Grafschaft Marstetten erheiratet 
hat? Wir werden diese Kardinalfrage im kommenden drit­
ten Teil „Marstetten" zur Entscheidung zu bringen versu­
chen. Hier sei nur so viel gesagt, daß sich, von den Sulmen- 
tlnger Neuffen eine ununterbrochene Reihe von Personen, 
einschließlich der schon früher angeführten Duriagaugrafen, 
und zwar in völlig natürlicher Folge, also ganz ungekün­
stelt, bis zu den Gottfrieden um 1200 führen läßt, von wo 
an dieses Geschlecht an und für sich ins Helle tritt Es ist 
danach nicht notwendig um 1150 das alte Grafengeschlecht 
aussterben und ein neues aus dem Ursinerhaus ausmar­
schieren zu lassen, wie Baumann tut. Dazu bildet unsere 
Sage nicht den geringsten Anlaß. Rudolf muß nicht Mar- 
stettengraf gewesen fein. Als Rudolf von 1080 wäre er 
1147 zu einem Kreuzzug zu alt und wenn er DMer des 
Heinrich von 1010 ist, so verschiebt sich das ganze Geschlecht 
sowieso um 200 Jahre. Als Herr von Buch begegnet er 
keinen Schwierigkeiten.

Seine Gemahlin heißt Elisabeth; sie schenkte ihm 
als einziges Kind eine Tochter Emma. Nach Thoman 
h-eß die Moringerin Elisabeth. Die Emma wäre nicht ab- 
Zustreiten. Auch bei der Gründung des Klosters Rot a. d. 
Rot war nach Stadelhofer eine Hemma stiftend tätig. 
Der Name war also damals in der Gegend nicht ausg^ 
schloffen Aber Thomans Elisabeth bringt uns darauf, daß 
die Sage eine spätere Neuffenheiratmit dieser in Frage 
stehenden, aber fast genau hundert Jahre früher stattha­
benden verauickt. Um 1240 finden wir einen Neuffen Dert- 
hold mit der letzten Marstetterin Juta verehelicht, worauf 
stch dieses Geschlecht „von Marstetten genannt von Neusfen' 
heißt. Es war eine vetterliche Blutauffrischung. Und die­
ses Geschlecht wäre nach Baumann der dritte Marstetter 
Erafenstamm So wurde die Sage auf diesen Berthold be­
zogen und der Moringer wäre sein Schwiegervater, der 
aber Gottfried von Marstetten hieß. Dessen Ge- 
wahlin Bertha urkundet in Jllertiffen. Hier stimmt al­
so nicht eine Person außer Berthold zu den in der Sage 
erhaMnen Namen. Und Thomans Elisabeth fanden wir 
erst wieder bei Bertholds Nachfolger Albrecht. Hier 
wird wieder offenbar, wie gern die Sagen wert auseinan- derlivgeN Begebenheiten und Persönlichkeiten, wenn sich 
nur einige Anknüpfungspunkte finden wie hier die Heirat, 
Su einem Bilde verbinden.

Wir sind am Ende unseres Lateins. Um das was 
unsern Ausführungen an wirklichen histEchen Tatsachen 
Mangelt, die unserm Liede einen unanfechtbaren Hinter­
grund bereiten würden, die aber auch wohl kaum mehr aus­
gedeckt werden können, um also unserer Wahrschein­
lichkeitsrechnung mehr Anhänger zu gewinnen, wol­
len wir noch zu einem, wissenschaftlich freilich unzulängli­
chen, ja verpönten Mittel unsere Zuflucht nehmen: wollen 
zeigen, wie andere bei Deutung unserer Sage geirrt 
haben. , ....

Die eine Richtung, der auch die jüngste Bearbeiterin 

eines Neuffenstoffes in Unkenntnis von Edward Schroeders 
Untersuchungen zum Opfer gefallen ist, Mar i a de Io n g-) 
bezieht den Morgener oder Moringer auf den Minnesänger 
Heinrich v. Morungen, einen Thüringer, wie eingangs be­
reits erwähnt wurde. Der Berthold der Sage wäre Gott­
fried von Neuffen, gleichfalls ein Minnesänger und 
die ganze Fabel nur ein Produkt dichterischer Phantasie zur 
Verherrlichung dieser beiden zu ihrer Zeit hrÄhosrehrten 
Sänger. Die Unhaltbarkeit dieser Ansicht hat in sprach­
wissenschaftlicher Hinsicht Schroeder dargetan, auch llhland 
(2. 295), obwohl der Vater des Gedankens Erimm ist. In 
geschichtlicher Beziehung ist aber für beide nicht mehr der 
geringste Anhaltspunkt gegeben, der sie zu Helden im Sinn 
der Sage stempeln würde. Schon zeitlich dürften beide 40 
bis 50 Jahre auseinander stehen, örtlich trennte sie das 
ganze heutige nördliche Bayern und Württemberg. Um sie 
als bloße Nachbildung anderer Heimkehrersagen gelten zu 
lassen, dazu dünkt uns die ganze Aufmachung sowohl der 
prosaischen als, und das insbesondere, der poetischen Form, 
zu frisch und zu ursprünglich, ganz abgesehen davon, 
daß der Ort der Handlung auch wirklich Elemente zeigt, die 
dartun, daß auf diesem Boden sich diese Begebenheit abge­
spielt haben kann. Das hervorzuheben ist ja der Zweck un­
serer Darlegungen gewesen. Auch Knod*) hält dies Mr 
unzweifelhaft, wenn er auch mit Stälin 2, 575 Hein­
rich von Morungen in Gottfried von Neuffen verkörpert 
sieht. ,

Die zweite Richtung ist die, welche die Marstetter Hein­
rich, Ruprecht, Rudolf und dann den Moringer selbst als 
historische Persönlichkeit erachtet, letzteren als Abkömm­
ling des Rudolf, seinen Namen vom Mohrenland ableitend. 
Aber schon die Beziehung auf Heinrich von Weißenhorn von 
1010 ist, wie oben erwähnt, Zeugnis genug, daß diese Mär 
der alten Chronikschreiber eine willkürlich zusammengestop­
pelte Ahnenreihe begründen soll. Feyerabend, Kapff, Graf 
Reisach, Lang u. a. find die Anhänger dieser Theorie?)

Der verdienstvolle Reich« rt°) bringt einen neuen 
Gedanken: Er bezieht den Moringer auf den Ronsberger 
Erben Grafen von lllten, der 1240 auf Jrsee zur 
Mongolenfahrt rüstet, gegen den an Deutschlands Ostgrenze 
eine Zeitlang drohenden Astateneinbruch. Man hielt ja so­
gar die oben erwähnte Juta für Ultens Gemahlin. Aber 
da eben um Liefe Zeit Berthold als Graf von Marstetten, 
also als Erbe der Marstettener Besitzungen, zu denen er 
eben durch diese Heirat gekommen war, urkurAt, während 
Ulten noch lange Jahre lebte, so fällt diese Meinung von 
selbst zusammen. Uebrigens ist nirgends ersichtlich, daß Ul­
ten tatsächlich den schwäbischen Boden verlassen hat. Ein 
Anlaß zur sagenbildendon „Wallefahrt" lag also ber ihm 
gar nicht vor. „

Graf Reisach (S. 409) und P. Stälin (1. 433) deuten 
endlich den Namen Moringer auf die im Wappen der Gra­
fen von Kirchberg befindliche „Mohrin". Das wäre 
schon ein triftigerer, ja gefährlicherer Ausfall gegen uns. 
Graf Hartmann von Kirchberg macht den ersten Kreuzzug 
mit. Beziehungen zwischen Kirchberg und Marstetten be­
stehen. Ja, die Kirchb»rger werden sogar einmal in klöster­
licher Tradition „Neuffen" genannt. Allein in beiden b l ü- 
henden Geschlechtern handelt es stch nicht um Vereinigung, 
sondern eher um Scheidung, so sehr, daß schon von 1100 an 
ihre Taufnamen völlig verschieden find. Mit diesem Hin­
weis dürfte auch diese Ansicht erledigt sein.

Wir haben den Versuch gewagt, einer schönen alten 
Heimkehrersage festen Boden zu geben. Mangels llrkun- 
denmaterrals muß das Ergebnis natürlich sehr „relativ"

*"e „Relativitätstheorie" heute zu wissenschast- 
erhoben. Wir wollten aber auch gar nicht wls- 

senschaftlich sein — weil wir nicht konnten.

von Neuffen v. Cornelia Maria de Jong, 
19-3. auf welches Werk Dr. Westermann-Heidel- 

oerg die Gute hatte mich aufmerksam zu machen.
1877) S^5 *»m Reifen und seine Lieder (Tübingen

- Öttöbeurer Jahrbücher II. 33: Kavff:
(Reutlingen 18821 S 18: Graf Reisach: H>st S 

K B. Akademie der Wissenschaften (München 1813» w.
410: Ritter von Lang: Grafschaften (München 1831) S. . 
— °) Geschichte der Edlen Herren v. Neuffen (Bl. 
Schwäbischen Alboer. 1909, S. 381).

7
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Wir nahmen unter den Herren von Buch einen 
urkundlich nicht oder noch nicht faßbaren Rudolsan, aus 
dessen Namen wir auf Abhängigkeitsverhältnis zu den 
nahen Bregenzern schlössen. Daß diese Vermutung nicht ganz 
ungerechtfertigt sein dürfte, konnte vielleicht die Tatsache 
bestätigen, daß der Austrag im Erbstreit der Brsgenzer und 
Kirchberger gerade in dieser Gegend, in der blutigen 
Schlacht bei Jedes heim erfolgte. (Baumann a. a. O. 
S. 284). Dieser letzte Herr von Buch bringt sein Gebiet 
durch die Hand seiner Tochter an die Neuffen-Marstetten. 
Die künftigen Burgmannen von Buch tragen Neuffer Na­
men. — So mochten wir einem romantischen Gedicht eine 
Heimstatt in unserer schwäbischen Heimat bereiten. Ob der 
Versuch der Deutung besser gelungen ist als andere Ver­
such«, mögen andere beurteilen.

Nne tzundetollwutoerordnuag von 1788
Von Diplom-Kaufmann A. Eichh « rm (Türkheim).

Nachdem die schreckliche Zeit, da das „Standvecht" Wer 
die Hunde verhängt ist, noch immer nicht enden will 
und der Hundeibesitzer und jedes mitleiderfüllte Gemüt im­
mer noch mit Bangen und Ottern sein abendliches Blätt- 
lein durchforscht, ob nicht da und dort wieder einer gebissen 
worden ist, was die gestrenge Behörde gar noch zu einer 
weiteren Verlängerung der Grausamkeit gegen die armen 
Tiere veranlassen könnte, wird der Leser wohl auch einmal 
gerne erfahren, wie der Magistrat der Reichsstadt Mem­
mingen dereinst der Hundetollwut zu steuern versucht bat 
und ich führe dsÄhwlb eine Verordnung vom 25. Febr. 1785 
an, die sich im Münchner Hauptstaatsarchiv unter den Lit- 
terMen der Reichsstadt Memmingen X. L. 17 befindet:

Obrigkeitliches Decret 
die Abwendung der von den wütenden Hunden entstehenden 

Gefahren betreffend.
Nachdem ein Hochedler und Hochweiser Magistrat neu­

erdings mit so vielem Mißfallen als Bedauern walhrneh- 
men müssen, Latz denen bereits ergamssnen Obrigkeitlichen 
Decreten ohngsachtet nicht nur die schädliche grosse Anzahl 
der Hunde nicht vermindert, sondern auch die höchstnoth- 
wendige Beobachtung des eigenen Hundes und Sorgfalt zu 
abwondender Ausbruch der Wuth letzder sehr vernachläßi- 
get worden, wodurch sich wiedttmalen traurige Zufälle 
ereignet, welche ernsthaft geschärfte oberherrliche Vorkeh­
rungen erfordern.

Ms erlgehet nunmechro folgende Obrigkeitliche Derord- 
nung und der gemessenste Befehl, daß

1. «in jeder, der «inen Hund hält, so lieb es ihm seyn 
wird, sich und die Seinige, auch die ganze Bürgerschaft vor 
der fürchterlichsten aller Krankheiten gesichert zu sehen, auf 
feinen Hund täglich« fuAmerksamkeit haben solle, um zu oe- 
merten, ob keine Kennzeichen anfangender oder gar aus- 
brechender Wuth vorhanden seyn, welch« hivmit, damit fich 
nremano mit der Unwissenheit entschuldigen könne, bekannt 
gemacht werden.
_ ^^^te Stuff« der Tollheit oder anfangende Wuth eines 
HMMS ist: Es überfällt ihn «im Zittern, nimmt ab, scheint 
mu-Motz zu seyn, verkriecht stch, will weder essen noch trin­
ken, lagt seine Ohre» und Schwanz niÄverhangon, schleicht 
hm und her, heult bisweilen auf eine ganz -«sondere Art, 
flieht vor srsnchsn Personen und trägt feinen Kopf so, als 
wann «r schläfrig wäre; feine Augen seyn wässsrich, aus sei­
nen Nasenlöchern, die zusaimmengezogen seyn, gebt Schleim, 
sein Mund ist offen, und er lauft mit trokner und gallenfär- 
biger Zunge.

Zwote Stufte der Tollheit oder die ausgebrochene 
Wuth ist folgende: der Hund verkennt feinen Herrn, fällt 
alle Menschen und Thiere an, b«M und zerreißt ohne zu 
Bellen, was ihm vorkommt. Er kam izt Nicht schluksn und 
fliehet vor dem Wasser. Er ofnet seinen Mund hin und 
ber schnappt nach der Luft, schäumt sehr, hängt feine Zunge, 
nt/tvun eine schwarz-gelbe Favbe bekommt, weit heraus. 
Keime Augen entzünden sich und seyn feuerroth BaV» läuft 

bald steht er odÄ liegt er wie haW betaubt oder 
haMchiLfend da, besonders zu der Zeit, wo das Fieber 

Bsrtag d« Wssmios« AttertWas-Berüss. — BssntworWch für die EchrisileitMg; Dr. LL Miedet

nachlatzt, sinket öfters vor Entkräftung zu Boden, biß er 
endlich Liegen bleibt und crepievt.

2. Da mit «den angeführten Kennzeichen bey Bsobach- 
tung eines kvwncksn Hundes auf das Tauften und Nicht- 
sauffen desselben das fleißigste Augenmerk zu richten; so 
solle jeder Eigenthümer eines kranken Hundes, von welchem 
es noch ungewiß istst, ob sich die Wuth oder «in« andere 
Krankheit anseze, den Hund am eine Kette binden, genau« 
Achtung haben, ob sich einige Zeichen der Wuth offenbaren, 
sodann, falls einige Spuren vorhanden, solchem dem Scharf­
richter überliefere, widrigenfalls, wenn die Behutsamkeit 
nicht angewandt und der Hund auf der Gassen so gar wü­
tend angstvoffen würde, eine solche verderbliche unverant­
wortliche Nachlässigkeit nebst schuldiger Ersezung alles 
Schadens und Unkosten mit fl. 25 Geld-Strafe oder 8tagi- 
ger Gefangenschaft bey Wasser und Brodt beleget werden 
solle. Wie dann auch «in jeder, dessen Hund von einem 
wütenden Hunde gebissen, oder auch nur angefallem wor­
den, gehalten ist, solches dem Scharfrichter gleich zu wissen 
zu machen, dagegen bey vorsiizlicher llnrerlassung dieser 
Löchstnöthigem Sorgfalt 6 fl. unnachlassbiche Strafe zu er­
legen hat.

Wobey Jeder männiglich noch insbesondere nachdvuck- 
samst ermähnet wird, Latz, weil die Wutb bey den Hunden 
theils bey grosser Hize, theils bei kalter Witterung, wo die 
Wasser eingefroren, gemeiniglich zu entstehen pflegt, ihnen 
immerfort frisches Wasser vorgestellet und diese hauptsäch­
lich nöthige Vorsicht memalen ausser Acht gelassen werde. 
Je weniger Hunde vorhanden seyn, je seltener wird auch 
diese fürchterliche Krankheit ursprünglich entstehen oder 
mitgetheilt werden können; dahero

3. Alle grosse Hunde und sogenannte . Bollenversser, wo­
fern« derselben nicht jemand nach Bauschau-Amtlich«m 
Ermessen zu seinem Gewerbe ohnumaangtich "«nöthig^ 
seyn dürfte, desgleichen alle alte, schäoEe Hunde du 
gehends und ohne Ausnahme längst bis Ende des Monat 
Merz aus der Stadt geschaffet, oder widrigenfalls der Ei­
genthümer zusamt dem Verlust des Hundes noch in ein« 
unnachlässige Strafe von fl. 3 verfallen — sodann

4. allen gemeinen Beystzern sowohl als gemeinen 
Dienstleuten, welchen die Haltung eines zu ihrem DivM 
nothwendig erforderlichen Hundes von Löbl. Bauschauam^ 
nicht besonders bewilliget wird, desgleichen allen, die das 
öffentliche Allmosen gemessen, «inen Hund zu halten Leo 
Aufkündung des Beysizes, Verlust des Dienstes, oder Ein­
ziehung des Allmosens gänzlich untersag und verboten, so 
wie nicht weniger

5. i«dem Bürger ohne besonder« auf erheblichen Grün, 
den beruhende Bauschauamtliche Eonoess-ion nrMr.»Mt als 
einen Hund künftighin zu halten erl^t, E ".svert^ 
tungsfall aber der andere Hund auss^ des
Eigenthümers mit fl. 3 dem Scharsrichter versa «n seyn 
hiernächst Nachts Winterszeit
8 Uhr und Sommerszeit nach 10 llhr ohne seinen Herrn 
auf der Gassen antreffen läßtzt, en^edsr eine glmche StDof- 
fevon fl. 3 ohn« Nachl^evLgh^er. n^Bsflmd der Um­
stände der Hund dem Scharfrichter überliefert — lauffiM 
HündinE htngo^ Strasse gelassen, swidern bey 
E unnar^^tli^m Derlustest beständig zu Hause bäh^h^ 
werdenAs»sjger^riner stch gegründet findenden 

schreitung vorstehender Verordnungen, nebon Versch^" 
aung seines Namens ein Drittel von der Strafe, worein 
Lebertveter an Geld obrigkeitlich verfällst wird, j«desm»! 
zuzugehen hat. *

Damit nun aber dieser Oberhervlichen Verordnung .
das genaueste nachgelebet werde, so hat ein Hochedle? 
Hochweiser Magistrat dero nachg-öseztem Bauschauamte all--

die Vollstreckung derselben auf da­
seyn zu lassen, zu dem Ende auch 

lolcherley Anstalten zu troffen, die zur Sicherheit und 
Wendung der so betrübten durch den tollen Hundsbitz s^werdsn die hMsamste und MeSmäßi^

......Also beschlossen bey Rath den 25. Febr. 1785.
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Memminger Spttalmühle und Spitalhof
Don Dr. Julius Miedel.

(Schluß.)
Wer der Spitalmüller war, dem auf Antrag des Pfle­

ger? David Engler v. 2. 8. 1570 zugleich mit seiner Mülle­
rin vom Rat auf jeden Tag 1 Maß Weins zu geben bewil­
ligt wurde, ist leider nicht angegeben (Sti.-Ä. 2°. 59, 99).

Erst 1598 wird wieder ein Inhaber der Spitalmühle 
mit Namen genannt. Es ist dies der in diesem Jahr verstor­
bene Michel Müllerd. Ae. Gleich nach der „Leich" (23.5.) 
wurde auf Befehl des Pflegers alles, was dem Spital ge­
hörte, genauestens inventarisiert und darnach seinem gleich­
namigen Sohn Michel L. I. und seiner Frau Barbara 
Lbergeben. Der gleiche Vorgang wiederholt sich nun ber 
den nächsten Neubeleihungen: beim Abzug Müllers mn 1 
Febr. 1602, als 2 Tage darnach Hans Geeser mit Frau 
Ursula aufzog (er starb 9. 3. 1612); weiter als dieser zum 
zweitenmal heiratete, am 27. 8. 1607; dann am 011. 1619 
bei der Uebergabe an die Haushälterin Barbara Langen« 
«68 (die Spitalmüllerin Susanna Langenegg war 1^. 0. 
1618 gestorben); ferner 1621 (30. 4), als MaMn Lan- 
Senegg, vermutlich der Sohn, und seine Frau l«s Anwe­
sen dem Mattheis Schedler und seiner Ehewlltm Mag- 
dalena als „angenommenem Verwalter Übergaben, Wleß- 
lich noch 1614 und 24 bei nicht näher angegebenem ANlast 
Die Nachprüfung des Bestandes nahmen leweils die Frauen 
der Spitalpfleger vor­
. Weil nun der vorhandene Hausrat mancherlei Bemer­
kenswertes aufweist und auch sonst einen guten Einblick in 
eine Haushaltseinrichtung der danulligen Zeit bietet, sei er 
in der Hauvtsache wiedergegeben. Es waren vorhanden. 12 
Eingemachte Bettstätten mit Ober- und Unterbetten samt 
Pfulben, dazu Ziechen und für jede Bettstatt 2 Leilacher 
A* die Mü^ersleute je 4, und 17 Küssiner mit überzogE 
Ziechen (seit 1619 18 Paar Leinlacher); 6 Tischtücher, spater 
12, dann 20' 4 Handzwehlen (bis auf 14 erhöht); 1 Laug- 
tuch; 2, dann 3 zininn Teller; 5-8 zinnin Schien, klem 
und grob- 2 Lwomessig zinnin kandt; 1 ein- uick 1 halb. 
wessigs?ändtle 3 Kessel; 2 Bachbecketer; 1 klein Becketle; 3 
kupfertn - 1 klein küpf. Häfelin; 12 P annen, klein 
undar^L^'ri^ 1 Trachter; 2 alte und 1 neu« 

voller Zler 7,'da?n 20 Ttsch-Fatzelen MuMüucher, 162l 
sind es 33 Kocinetlin); „weiter sein Schleefasser, Milch­

ren braucht, eine gute Notdurft Ehanden^
gen ist folgendes verzeichnet: 3 Agsten,„3 Bemvet, i Nano-

6 Äüepper, 1 Nagelnepperle, 3 StameAner L schmtz- 
messer Lochseegen, 3 Spanseegen, 1 Zimmerieeg, r soiz 
Rapst (auch Rapscht, wohl — Raspe, besonders gerauhte

Davon waren 8 „enwirkhin" d- h. äwirkem aus 
Aewerk — Abwerg, Flachsabfall, oer zu grobem Tuch ver-

^Mhd^legevar d. i. Schlagfaß, Rührkübel.

Feile), 1 Eysin Feyel, Tängel Zeug (Stock und Hammer), 
2 Gloggen Speyse-Häfen (aus Bronzoguß), 1 kupferner 
Wasterhas. Van dem Werkzeug, das Schedler selbst mitge­
bracht, ist hervorzuheben ein ZimmerhÄhden (lange Zim­
mermannsaxt), Bschneidnlesser und -stuhl, 6 Hobel, Beiß­
zange, Zirkel ü. a.

Das letztere nimmt 1825 Mattheis Schedlers „hinter­
lassene und betrübte Wittib" wieder an sich, wMl an sich 
schon ein Zeichen, daß sie von der Mühle abzog- Don ihrem 
Nachfolger kündet ein Heiratsbrief vom 30. 12. gleichen 
Jahres^". Danach hatte sich der Bürger und SpitalmAler 
Zacharias Reichardt nach dem Tode seiner ersten Ehe­
frau Kath. Wegmann, die ihm drei schon verheiratete Kin­
der (Jörg, Elisabeth und Katharina) hinterließ, wieder 
verheiratet mit Ursula Nägeler, Ulrich Böllers Schustere 
Witwe, die selbst zwei Töchter, Anna und Ursula, in die 
Ehe brächte nebst einem EMin Ulrich Böller, das ste seit 
dem Tode seines Vaters in Kost hat. Nun wird ausge­
macht: was sie erwerben, soll als gemeinsam eingeworfenes 
Eut gelten; das eingebrachte Vermögen wird nach gewis­
sen Sätzen den Kindern beider Teile zugestchert- Wie lange 
Reichardt, der aus Volkratshofen kam, Bestander war, laßt 
sich nicht feststellen. 1633 ist er im Buxacher Pfarr buch noch 
bei einer Patenschaft erwähnt (auch 1630, wo aber irrtüm­
lich Reichlin geschrieben ist). .

Die Lückenhaftigkeit der Aufzeichnungen dieser Zeit 
ist in den unsicheren Verhältnissen des großen Krieges ge­
nügend begründet. Memmingen wurde 1633 von den Kai­
serlichen und 1634 von den Schweden belagert. Die ^ller- 
linie spielte eine wichtige Rolle, weshalb sie ja Gustav 
Adolf von Memmingen aus persönlich besichtigt hat. Und 
daß die Mühlen den Zugriffen der beutegierigen Scharen 
besonders ausgesetzt waren, ist an sich schon begreiflich; zu­
dem wird auch ausdrücklich berichtet, daß es die Kaiserlichen 
vor allem auf die Mühlen abgesehen gehabt hätten. Und 
gerade in dieser schlimmsten Zeit, in der auch noch die Pest 
das Land heimsuchte, beginnt eine ununterbrochen bis in 
die Gegenwart verfolg-Lare Reihe von Inhabern der Spi­
talmühle. Sie gehören zunächst der zahlreichen Memmin­
ger Fa milie Metzelei an. Am 12. 8. 1635 wird als 
erstem dem Christoph Metzele: die Mühle gegen ei­
ne Gült von jährlich 15 Maltern Roggen und dazu die 
Lschenwies« gegen 20 fl. auf 1 Jahr verliehen. Er bleibt 
gleich das erste Mal mit 81/2 Malter Roggen von seiner 
Abgabe „hmterstellig", was ihm nebst 12 fl., die der Rat 

gnädigst nachgesehen wird; hat er doch i«me 
Mühle lange Zeit verlassen und sogar persönliche Lebens­
gefahr ausstehen müssen. Nur von der Eschenwicse soll 

Entrichten. 1636 wird die Bestandnahme um l 
verlängert und als im nächsten Jahr die Unsicherer 

M etwas behoben hatte, riskierte man E Zwei iahr ge 
Vergebung. Dabei trat aber Christoph zurück und uberlreß 
semem Bruder Christian die Mühle, die bei der Gele- 
^v^^t zum erstenmal als Mahl- und S t q^ck- 
muhle bezeichnet wird. Wegen des abermals - 
standes vergleicht man sich auf 9 Viertel Roggen, sestt aoer

") In den Akten der erwähnten Zolle rstiftung (Z -St.)
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vorsichtigern) eise vierteljährliches Kündigungsrecht für bei­
de Teile fest und eine wöchentliche Abgabe von 6 Metzen 
Roggen. Sonst soll er die Mühle im Stand halten, Rotz 
und Vieh nicht zu Schaden kommen lassen, die Mühlsteine 
soll jeder Teil „gut zu tun verpflichtet sein", wie sie abge- 
stocheii sind". Er bekommt Stallung für 1 Rotz und 2 
Stück Hauptoieh, mutz die Früchte mahlen und stampfen, 
ohne zu viel davon zu nehmen; mit dem Rotz mutz er die 
Fruchte ein- und ausführen und mindestens alle 14 Tage 
seine Wochengült abliefern. Vorn Stroh darf er nur sei­
nen eigenen „Dung" verwenden. Holz bekommt er nach Be­
darf. Für die weiteren Verlängerungen bis 1641 und 43 
blieb es dabei, nur die Abgabe von der Wiese wurde auf 
16 fl. erhöht; dafür sollte er zur Erbauung des gewünsch­
ten Backofens die Steine erhalten. 1643 gesteht der Spi­
talhofmeister Michael Bachmaier schon eine dreijährige 
Bestandszeit zu: Wochengült 10 Metzen Roggen, aber das 
Mahlen steht dem Spital frei. Als Lohn für das Malz­
brechen sollen ihm wöchentlich 2 Metzen nachgelassen wer­
den. Falls wegen der Kriegskünste das Mahlwerk darnie­
derliegen sollte, wird gebührende Berücksichtigung in Aus- 
ficht gestellt. 1646 waren wieder kaiserliche und bayerische 
Truppen im Land, gleich 50 000; danach auch Schweden- 
Die Umgegend bekam sie zu spüren. So wurde in dem 
Jahre die fällige Weiterverleihung gar nicht vorgenom- 
mon. Erst am 13. 3. 1647 erfolgte sie auf 1^H Jahre bis 
Michaeli 48. Dabei brächte Metzelei bittere Klagen vor- 
Er habe die Mühle seit 10 Jahren inne und an Micheli 
sei der Vertrag abgelaufen. Es wäre nun seine Pflicht 
gewesen wieder um Verleihung anzuhalten. Aber im Jah­
re 46 sei ihm durch die Soldaten grotzer Schaden erwach­
sen; er habe nicht einmal mehr sein Getreide in Sicherheit 
bringen können. So seien ihm 100 Viertel Haber, alles 
Heu und Stroh, Holz, 2 Wägen samt 8 Bettstätten, das 
Hausgerät, Mühlzeug usw. abhanden gekommen; ja auch 
die Mühle wäre abgebrannt, wenn er nicht seinen älteren 
Sahn noch zur rechten Zeit durch die Wacht hinausgebracht 
hätte. Auch von Quartierlasten sei er schwer bedrückt wor­
den Darum sei er im Vorjahr mit seiner Gült im Rück­
stand geblieben und müsse bitten ihm diese zu mildern. 
Man „verglich sich" daraufhin mit ihm, versprach ihm 12 
Klafter Brennholz und gab ihm die Mühle weiter bis 
zum Herbst 1648 (Z.-St.).

So war Christian Metzelei wenigstens über den Krieg 
hinweggekommen. Wie er freilich das Jahr 47 überstan- 
den, ist nirgends angedeutet. Es war gewiß eines der 
schlimmsten. Hatten sich -och in der Stadt die Schweden fest­
gesetzt, sodaß ein bayerisch-kaiserliches Heer vor ihre Mau­
ern zog und sie einschloß. Ueber 2 Monate (September bis 
November) dauerte sie Belagerung, während deren gerade 
jene Gegend zweifellos am meisten heimgesucht wurde, da 
die Angriffe der Belagerer alle von den Buxachhöhen aus 
vorgetrieben wurden- Es scheint sogar als wenn das Kriegs­
ende und seine Nachwirkungen auch die Verwaltung des 
llnterhospitals ungünstig und ordnungsstörend beeinflutzt 
hatten, da für ein ganzes Jahrzehnt jede Ausschreibung 
l^htt. Nur «ine Eidesformel aus Ende der 40er Jahre ist 
vorhanden, die der Spitalmüller von nun an, wohl an Stel­
le der bisherigen Einzelbestimmungen der Destandsbriefe, 
dem.Rat der Reichsstadt zu schwören hatte. Sie zeigt die 
Art seiner Verpflichtung: er mutz geloben, daher der Dürf­
tigen »orn treulich mahlen, was ihnen für Vieh und an­
deres zu versehen und zu verwalten verordnet, treulich tun 
und darob und daran sein wolle, datz jedem geschehe, was 
ihm geschehen solle; er soll fiirohin mit das Gelt vom Mah­
len, sondern wie auf dem Land hin und wider gebräuchig, 
das Korn, nämlich von jedem Malter zween Metzen Lohns 
nehmen, das Fischwasser getreulich wahren und achthaben, 
wo er jemand ergriffe, oder sonst etwas dem Spital Nach­

") Ein andermal heißt es: ein Teil soll dem sickern 
dabei der Befindung nach die Gebühr erstatten und gut 
tun also — ersetzen. Die Mühlsteine wurden einzeln ab- 
aemesten (der kleinere Laufstein wie der größere Bodenstein) 
und Die Abnützung festgestellt und entschädigt. So zeigen 
A , B von 1636—41 einen Abgang von zusammen 103 
Iu?89 Zoll. „Dafür hat er gut getan 30 fl.« 1659 nutzt 
Läufer und Boden der Weitzmühle 18, der MMelmuZle 12 
der SteMnsmü^ (?, so öfter), der Er.ehmuhle 8 
uud der Gerbmühle 5K, also zusammen 70U Zoll. 

teiliges sehen, erfahren und gewahren würde, so er nicht 
selbst wenden möchte, den Pflegern anzeigen, auch zur Not 
und wenn ihme befohlen werde, alles das tun und verrich­
ten und helfen, so gemeinen Dürftigen zu guten kommen 
mag, ihren Nutz und Frommen fürderen und Schaden weh­
ren und wenden — alles getreulich und ungefährlich. (St.- 
A. 261, 3 Bl- 26 f.).

Daß er aber in diesem berichtlosen Jahrzehnt weiter 
Veständer gewesen, zeigt die Erwähnung eines Streites 
mit seinem Nachbarn, dem Spitalhofbauern Bartholomäus 
Schwarz, in dem eine Aussöhnung herbeigeführt wurde 
(Sti.-A. 63, 153 b), und die Angabe, er habe im Oktober 
1652 durch den Notar Hurtcr 13 Jauch. Ackerfeld und 30 
I. Prühle vermessen lasten und diese darauf neu angebaut-

Christian Metzelers erste Ehefrau Elisabeth begegnet 
zuerst am 25. September 1641 im Pfarrbuch als Taufpatin. 
Ein zweitesmal wird er in Duxach getraur am 3. März 1645 
mit Anna Mayr von Lauben (s 14. Dezember 1658)., Aus 
seinen 2 Ehen find drei Kinder bekannt, zwei Söhne Jo­
hannes und Hans Jakob, sowie eine Tochter Elisabeth. Er 
hat sich anscheinend nach dem Tode der Frau seiner Aufga­
be nicht mehr gewachsen gefühlt und schlug die Mühle „sei­
nes Alters und Unvermöglichkeit halber" am 1. August 
1659 dem Spital heim. Kurz zuvor hatten die Pfleger lei­
nen VermögensLestand ausgenommen. Dieser ergab an 
Schulden 82,53 fl. Bestandsgeld und 627,09 fl. Barschul­
den bei verschiedenen Gläubigern, zusamen 710,02 fl.; an 
Haben: ein Haus in der Kemptener Gaste im Wert von 
500 fl., einen Garten vor dem Lindentörle 70 fl-, 6 Pferde 
110, 8 Stück Vieh 65, Getreide 120, Wägen und sonst. Haus, 
gerät 65, Heu usw- auf dem Feld 42, Mühlzeug 22.20, Bet­
ten usw. 20 fl. — zusammen 1014,20 fl.

Die Mahlmühle — das ist sie jetzt wieder aus- 
schlietzlich — ging zunächst bis Micheli 1660 am den ältesten 
Sohn Johannes über, der nach einer Woche — 8. 8. Zg 
— mit Magdalena Deng aus Memmingen Hochzeit hielt 
Man legte ihm eine wöchentliche Mühlgült von 3 Viertel 
Roggen auf und erhöhte den jährlichen Zins auf 26 fl 
Außerdem sollte er Räder und Gießbett selbst unterhalten 
und den Graben räumen helfen, während das Spital den 
„Kener" selbst zu besorgen verhieß- Die nächste Verleihung 
erfolgte auf drei Jahre (bis 63) und die drei folg«^'° 
auf je 6 Jahre (bis 81), ein Zeichen der Zufriedenheit mit 
seiner Tätigkeit wie der Festigung der wirtschaftlichen Ver­
hältnisse. Freilich steigerte man die Hubgült das erstemal 
für das „Wmterige" auf 4 Viertel Roggen und für das 
„Sommerige auf ebensoviel Haber und das Mahlgeld auf 
26 und sodann 31 fl. (bei 42 I. Ackerland). Was das Spjj 
tal mahlen lasten will, stebt ibm frei; Großvieh soll nicht annehmen, die spitL mit seinem Viy
ausschlagen lasten, wofür 7 fh und ein paor Schuh fhx 
Hirten geleistet werden- Er selbst darf nrcht mehr alg g 
Rotz und 10 Stück Groß- und Kleinvieh auf die trei­
ben (Z.-St.). Als bosonderes Entgegenkommen Mußte ex 
es betrachten, datz man thm auf Amuchen 1666 das Pflaster 
um die Mühle erneuerte und 1669 nachgrotzem Wasser­
mangel auf kurze Ze" die Muhlgult um wöchentlich 1 
tel herabsetzte (Sti.-A. 64, 126 u. 128 b- 2 ).

Johannes Metzelei- hatte in den ersten 16 Fahren 
ner Ehe 5 Söhne und 3 Töchter. Als der älteste, Ant 
(geb. 7. 7- 1660), 21 Jahre alt war, übergab ihm der 
ter das Anwesen (7.11. 81). Laut Bestandsaufnahme 
an Vermögen vorhanden 14 Jauchert angesäte Winterf»»»! 
(5 Jauch- Fesen, 9 Roggen), 5 Rosse (zu je 40 fl.z mit « 
Geschirren, ein Fuor- und Karren-Sattel nnt Zäumen 
Halftern, 10 Stück Rindvieh (4 Kühe zu je 13 fl., 3 
zu 10 und 13, 3 Kälber), ein Schwein, 3 Wägen, 
usw., alles zusammen auf 600 fl. veranschlagt. Davon 
hen ab 100 fl. Heiratgut und 50, die der Sohn dem 
abverdient hat, sodaß also noch 450 fl. bleiben. Daran

der Hochzeit, die am 28. 11. mit Anna, Tochter des Maw Zettler von Arlesried vollzogt 
murde. Der Rest soll m 7 Fahren mit je 50 fl. abgezahlt 
werden- Er muß fernerhin für Vater und Mutter deren 
5^ve Felder bestellen, doch mit des Vaters Samen. Für 
den Fall des Ueberlebens der Mutter gebühren ihr 28

") Weder sein Eeburts- noch sein Sterbejahr ist zu fin­
den. '
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Reischten Flachs oder es mutz ein Viertel Lein angesät 
werden.

Das Erbe ist nicht gar reichlich. Dazu kam datz er au­
genscheinlich auch nicht gerade glücklich wirtschaftete und 
die Zeiten wenig günstig waren. Wiederholt kommt er mit 
Klagen. So hat er 1694 „wehmütig vernommen", datz der 
Rat ihm seine Nahrung schwächen oder gar entziehen wolle, 
dadurch datz der Sägemüller in Buxach auf Ansuchen eine 
Mahlmühle zu bauen genehmigt erhalten solle. Dadurch 
würde ihm seine ohnehin derzeit stark zusammsngehende 
Kundschaft vollends entzogen. Schon dessen Vater habe 
dies einmal gewollt, als es noch besser war, weil die Mo- 
chelmühle (bei der Stadt) und andere noch nicht so vollkom­
men bestanden und nur einen Gersten- und Lohstampf und 
einen Gang hatten; damals sei es abgeschlagen und nur 
ein Gerstenstampf bewilligt worden. Habe sich doch schon 
sein Vater sehr schwer getan und öfters seine Gült nicht 
bezahlen können. Bei der Teuerung stehe es schlecht mit 
dem Mahlwesen. Er werde schwerlich neue Kundschaft 
finden können, denn die Bnxheimer dürften nur in Bux- 
heim mahlen; auch die Westerharter wollten lieber bei ihm 
mahlen, dürften aber nicht. Im Falle der Genehmigung 
werde er ins Verderben geraten- Ueberdies müsse die 
Mühle schlecht werden, wenn sie stehen müßte. Es wäre 
viel eher angezeigt eine Mahlmühle eingehen zu lassen als 
eine neue zu errichten. Wenn aber der Buxacher Müller 
durchaus ein Mahlmüller werden wolle, so sei sein Bru­
der Johannes, der Müller von Lauben, erbötig mit ihm 
Su tauschen und die Sägmühle zu beziehen". Und schon im 
nächsten Jahr bittet er wieder inständig, man mochte ihm 
doch seine Abgaben ermäßigen, weil es ihm so schlecht gehe 
und er sich so schwer tue, besonders da er 12 Zauchert Feld 
habe abtreten müssen. , «
, , Die Beleihung war wieder zwe^al auf je 6 Jahre er» 
folgt. Während der dritten Periode aber (A95)) wurde 
sie lebenslänglich gemacht und die Oel- und Stampfmuhle 
neu erbaut' für sie ist zwei Jahre kein Zins zu zahlen- Die 
Aecker umfassen jetzt 42 Jauch-, davon 20 neben der langen 

galt wird wieder auf 26 fl. gedrückt, die wöchentliche Mühl- 
kornabgabe in eine jährliche von 20 Malter Äoggm ver­
wandelt. Der Erdschatz soÜ 225 fl. betragen, abzuzahlmin 
längstens 5 Jahren- Gesteigert darf der Destander nicht 
werden, vertrieben nur, wenn er sich Vertragswidriges zu­
schulden kommen läßt. (Z--St.).
.So war denn endlich den vielerlei Schwankungen^ 
ernd ein Ziel gesetzt; der Müller konnte sich aus werre 
^icht rechnerisch einstellen und wissen, daß das, was er schuf 
und erarbeitete auch seinen Erben zugute kommen weide. 
Anton hatte (neben 6 Töchtern) Söhne, von denen der 
einzig« überlebende Hans Martin (geb. 13. 2. 168»), 
das Gut übernahm,' als der Vater sich schon mit 58 Jahcen 
zur Rübe setzte Bei der Uebergaoe (15.3- 1718) wur­
de eine GeLMr von 500 fl. verabredet; solange der Aus- 
trägler die ausgenommenen Felder als Leibdlng mne ha» 
^e, sMja o- bei der alten Gült bleiben, die rn 8 Malter 
Rogg«n und 60 Viertel Haber zu bestch^
Mühlgüit mußten fortan 2 Malter m Kern abgeliefert 
werden l

Marttn suckte sich seine Lebensgefährtin in der eng­sten Am ". ' Fm 4 7. wurde er mit Anna Hornuna rrn 
^rach st!tra,ut die ihm in 24jähriger Ehe 7 Söhne schenk­
te. Daß ^aus seiner Bestandszeit keinerlei Autzerchnung-n 
vorhanden llnd so wenig wie aus den letzten 2 Jahrzehnten 
s-ines Vat^ annehmen, daß trotz Spanischem
EvbfolAÄ, 'der sich in der Gegend krafttg austobte und 
sogar zu -wer Belagerung Memmingens führte, 
sich Lei^dlr Bewirtschaftung keine nennenswerten Bean-

s- >7« d°.
t«, bezahlte seine Witwe ihre 40 fl. Tcdfall uiü> bshr-elt 
Men den festgesetzten Erdschatz zunächst ^ut und Mühle. 
Die Spitalpfleger vollzogen am 12, April dlö formliche 
klebe rg^be für einen ihrer Söhne Christ ran und Johann

"l Die Bitte hatte nur eine schwach verzögernde „Wir­
kung; he„n die 1697 neu erbaute Mahl- und Sage- 
mühsg ,« Buxach wird am 16. 3. dem Martin Henne- 
bärtle, Büraer zu Memmingen, verliehen. Näheres flche 
Sti.-A. Spitaldenkb. Bd. 64, 634 L und 63, 157 b.

Bernhard mit der Bestimmung, daß sie nach 4 Jahren einen 
davon als Inhaber benamsen solle, der dann dem Spital 
leibeigen zu bleiben habe. Dabei wurde wieder ein ge­
nauer Bestand ausgenommen, der alles Zugehör bringt. Es 
ist nutzer Haus und Hofstatt eine Stallung und ein Stadel, 
Wagenschopf, Backkuchen, Röhrenlbronnen, Weiherlein vor 
dem Stadel, Garten vor der Mühle, genannt ,cher hohe 
Rain"," 45*/- Jauch. Aecker in 3 Eschen: im oberen einer 
links des Westerharter Wegs mit 11^, einer rechts dessel­
ben mit 4^; im mittleren der Staigacker mit 10^, ein 
Zwierenacker am Eichwäldle mit 3^, ein anderer ebenda 
mit 11^8- Weiter Hewwachs 8^Tagw.: der Garten, „der ho­
he Rain" samt der Halden 3^; das Krautgärtlein 849 
Schritt, ein Priihl hinter der Mühle 4*/° Tagwerk. Das al­
les soll der nach 4 Jahren ausziehende Sohn auf Lebenszeit 
bauen, nutzen, messen, und zwar persönlich, ohne etwas zu 
verleihen oder zu verkaufen. Aus dem Hof soll er jährlich 
reichen 8 Malter Roggen und 60 Viertel Hafer, 6 fl. Heu­
geld, 6 Capounen, 3 Pfund Flachs, 200 Eier, 2 Hennen; 
aus der Mühle (jährlich oder vierteljährlich zahlbar) 24 
fl. bar, 20 Malter harte Frucht und zwar 18 Roggen und 
2 Kern- Er soll auch verbunden sein allen gehenden Zeug 
an Mühlrädern, auch das Gießbett so auf die Mühlen geht, 
auf seine Kosten zu unterhalten, auch den Graben neben 
den Härtern helfen räumen, wogegen ihm das Spital den 
Kener von Hart her auch auf seinen Abfall zu fertigen 
schuldig sein soll. Ferner soll er das Haus autzer dem Dach 
und den 4 Hauptmauern in Stand halten, ohne Wissen 
des Spitals nichts Lauen, und wenn sich Schaden zeigt, ihn 
Lei Zeiten anzeigen. Wenn er etwas zu Lauen haben sollte, 
so soll er das Bauholz im Wald erhalten und zum Bau rich­
ten lassen; ausserdem soll ihm das Brennholz gegeben wer­
den, wie es ihm angewiesen wird. Die abgebrochenen 
(Müh!-) Steine die sein Vater vorn Spital erhalten und 
die Witwe für einen ihrer Söhne übernommen, — 70^ 
Zoll — nämlich 18 Zoll Lauffer und Boden auf der Weitz- 
Mühle, 12 auf der Mittelmühle, 27 auf der Stephansmüh­
le, 8 auf der Erietzmühle, 5^ auf der Gerbmühle, soll bei 
Veränderung des Bestandes ein Teil dem anderen bei Ab­
gang bezahlen. Des Fischens soll er sich enthalten und wenn 
er jemand beim Fischen anträfe, solle er es abwehren und 
anzeigen. Ueber das Wässern ist bedingt, datz er die Buxach 
Samstag früh bis Sonntag abends 3 Uhr oder wenn er 
das Wasser nicht nötig brauchte, bis Montag morgens dem 
Spital und seinen Wässerern lassen soll; ebenso den Bron­
nenbach, so von der Buxach aufwärts flletzt zu der Mühle 
soll er am Samstag abends um 3 Uhr bis Montag früh, 
den Aschenbronnen vom Sonnabend (so!) früh bis Montag 
morgen und vom Mittwoch abend bis Sonnabend morgen 
dem Stratzbauern lassen, also ihn nur von Montag früh 
bis Mittwoch abend in die Mühle laufen lassen. Beide Bä­
che müssen von ihm uNd vom Spital geräumt werden. Sei­
ne eigenen Rotz und Vieh soll er nicht in des Spitals Prüh- 
le zu Schaden gehen lassen., dazu das Stück bei der Mühle 
fleißig umzäunen. Dagegen sei ihm zu seinem Trieb nach 
Vergleich mit dem Bauern die Halde zwischen dem Stadt­
feld und dem Spitalprül, dann das ganze Feld zwischen 
der Landstratze und dem Eichwald und das Eichwäldle selbst 
eingeräumt. Auch des Dauern Wald soll er 2 halbe Tage 
besuchen dürfen. Als Erdschatz soll die Witwe oder der 
sohn erlegen 300 fl. für Hof, 200 für Mühle in bar; das 
Spital muß bei ihm alles mahlen und brechen lassen und 
er soll dafür die gebräuchliche Gebühr erhalten- Er darf 
U'chtvertr^b^ urü> nicht versteigert werden, autzer wenn er 

Ane Verpflichtungen sonst nicht 
Leim Mühle mit allen Rechten wieder

Abgabe zu Lebenszeit oder im Todes­
A. ^ach angehender Fasten geräumt werden, wo- 
Milt^und ^N"?^r und Gebäu, wie es gerade ist, zusamt 
Most und Stroh, auch Schweinaß, dabei zu bleiben hat. 
dab»v^^*?^Aorttommen war nicht leicht; sie beklagt sich 
üAir w^erholt, besonders am 7. 4.1744: Das Spital neh- 

andern Mühlen die zu liefernde Frucht mchtm 
sondern in Mehl, und sie habe doch das Rocht das 

allem zu mahlen; sie bezahle ja für ihr kleines Basier 
eme sehr grosse Gült und müsse das Spital stets vor andern

- ") Der Garten ist w. der Mühle, der „hohe Rain" der 
^«rnd der darüber befindlichen Hochterrasse.
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bedienen mtd darum oft andere Kunden fahren lassen; an- 
Lere Müller hatten oft gange DorfsHaften zu Mästen, sie 
aber außer dem Spital nichts Gewisses usw. Sie erreichte 
dadurch doch soviel, Latz künftig auch von den andern Mül­
lern kein Mehl mehr angenommen warde, sondern nur 
Korn, das wohl ihr dann zum Mahlen gebracht wurde-

Am 16. 8.1748 „präsentierte" die Mutter Müllerin dem 
Pflegamt des Spitals ihren älteren Sohn Christian als Be- 
stäwder, als der er auch angenommen wurde, nachdem er den 
bedungenen Erdschatz erlegt hatte. Als Leibgeding wurde 
für sie festgesetzt: jährlich je i Malter Kern und Roggen, 6 
Reichten Flachs, ein Viertel, wenn man metzget, 30 Pfd. 
Schmalz, 5 Psd. Butter, 1 Psd. Schmer, 100 Eier, 7 Psd- Un- 
schlitt, 3 Metzen Mußmehl, Viertel Erbsen, 1 Viertel ge- 
trendelte Gerste, 3 Metzen Salz; wöchentlich 1 Messen 
Weitzmehl, 1 Laib Brot, so oft man backt; täglich Matz 
Milch um> dazu jährlich 1 Paar Schuhe und 1 Paar Soh­
len. An Geld alle Vierteljahr 3 fl. Wenn sie schwach 
werden und darum in die Stadt ziehen sollte, müssen ihr 
jährlich noch 2 Fuder Holz zugeführt werden.

Selbständiger Spitalmüller geworden führte C hr i sti- 
an Metzelei am 17. 1- 1749 die (am 26. 10. 1724 in 
Steinheim geborenes Maria Wegmann als Frau heim, 
die Schwester seiner Schwägerin Katharina, die kurz zuvor 
(4- 11. 48) sein Bruder Johann Bernhard geheiratet hatte. 
Deren Vater Michael hatte die W i r ts chaft und das da­
mit verbundene Bauerngut zu Buxach im Bestand und 
Latte beides am 17. 7. d- I. an die Spitalmüllerin für ihren 
jüngeren Sohn abgetreten, für dessen Einheirat sie damit 
also mütterlich vorsorgte. .

Christians Grundbesitz wurde am 6. 12 1754 erweitert 
durch Verleihung von 6^g Jauch. Acker und 4°/, Tgw. Gras­
boden, wofür er 55 bezw. 47^ fl. jährlich Bestandzins zu be­
zahlen hatte. Aus seiner Ehe entsproßten 5 Kinder, von de­
nen aber 3 Söhne frühzeitig stürben. Er war ein angesehe­
ner Bürger; das beengt ausser seinen vielen Patenschaften 
seine Wahl zum Geschworenen der Müllerzunft.

Um so merkwürdiger erscheint Las Verhalten der Pfle­
ger (und wühl auch des Stadtrats) gegen ihn, als er im 
Jan. 49 um Entlassung seiner Frau aus der Leibeigenschaft 
Rachsüchte, weil sie doch eines Bürgers Frau sei. Man ver­
wies kurz darauf, das sei zwar richtig, aber beim Tod fernes 
Vaters habe auch der Todfall bezahlt werden müssen- Als 
er im Dezember seine Bitte wiederholte mit der Begrün­
dung, seine Frau habe sich ja als Bürgerin eingetauft und 
könne doch nicht bürgerlich und leibeigen zuArch ftm, kam 
man soweit entgegen, Latz man sie g^en 10 fl. EAetz mrt 
dem Beifügen, wenn er sterbe, müsse sovrel Lodfaü be- 
Nchlt werden, wie wenn er leibeigen gewesen wäre, werl es 
bei seinem Vater auch so war.

Nach dem Tod ferner Frau (13. 12. 1756) holte erfich 
Ävich am 21. 2. des folgenden Ja^es erne Memmrngerin, 
Anna Katharina, die Tochter des Blautraubenwirts Her­
mann, als Gattin heim und feierte eine vornehme Hoch­
zeit tn der Stadt. Ihre Ehe war noch von 12, äihrrger 
Dauer. Nach dem Ableben ihres Mannes (f 25. /. irvui 
bat die Witwe, sie mit ihren 2 Kindern so lange noch aus 
dem Anwesen zu lassen, bis ihr Sohn Johannes rmstaiMS 
sei sich zu verheiaten. Die Vormurcher vitterstützten sie, 
bewirkten 1771 auch eine Herabsetzung der Gült und ver­
sprachen den Erdschatz baldigst zu erlegen. Daraus wurde 
ihr gestattet ihren Allsitz im Nebenhäusle zu ,nehmen und 
ihr, solange sie Witwe sei, 1 fl. Leibgeding wöchentlich und 

re) Seine Taufe ist in den Buxacher Pfarrbüchern nicht 
verzeichnet. Der erste Sohn Christians, der darin siebt, rst 
ein Christian, ein Jahr nach der Hochzeit geboren (15. 1. 
1570) Dann folgen noch 1751, 53 und 56 zwei Sohne 
und eine Tochter KaHarina, di» zuerst den Metzelei Mob 
Sckwarz und dann (5 12. 1796) den Bäckerobmann Phrl.

Schwarz in Memmingen (Hs Nr. 672) heiratete 
lind am 16. 11 1817 starb. Ihre drei Brüder waren schon 
Ei jung gestorben. Aus der 2-Ehe ist anscheinend nur 

ein früh verstorbener Cbristmn hervorgegangen, 
ibr kann Johannes auch deshalb nicht stammen, weil 

1769 bei der Uebernahme des Betriebs der Mühle 
Ul m jung gewesen wäre. Bei seinem Tod wird er 

^s^79i übrig oezeichnet: demnach müßte er 1750 oder (ws- 
Äv NLn ersten Christian) schon 1749 geboren, somit 
Lehelich und darum vielleicht andern Orts getauft sein.

12

1 Klafter Holz bewilligt- Die Mühle sollte von beiden Kin­
dern mit 600 fl. verehrschatzt werden, weil noch etliche Fel­
der und Wiesen neu hinzukämen, und mit der Zeit auf 
Johannes^ übergehen?' Seit wann Johannes Met­
zelei die Mühle selbständig geführt hat, ist nicht genau 
festzustellen; wahrscheinlich feit 1773; denn am 7. 6. d. I. 
ehelichte, er die Anna Katharina Hermann von Berg. 
Man hatte ihm noch als seine Mutter als Beständerin galt 
(11. 2.1770), feine Naturalgült von 10 auf 12 Malter Rog­
gen geglaubt hinaufsetzen zu dürfen (Sti.-A. 2°. 70, 172).

Johannes Metzelei hatte nur eine Tochter und einen 
Sohn, die beide ganz klein schon stürben. Deshalb wohl 
entschloß er sich, obwohl noch nicht 50 Jahre alt, sein Ge­
schäft aufzugeben und in die Stadt zu ziehen." Er ver­
kaufte daher das ganze Anwesen am 26. September 1749 
an seinen Vetter Johann Martin Wiblishauser 
um 10 000 fl- Der Kauf wurde zugelassen, aber unter sehr 
erschwerten Bedingungen. Die Uebernahmsabgabc wurde 
von 600 auf 1000 fl erhöht. Für die rund 60 Jauch. 
Aecker und 24 Tagwerk Wiegen sollte an Gülten mehr ent­
richtet werden: Roggen 19 Malter statt bisher 8. Haber 
70 Viertel statt 60, Hsugeld 16^ fl. statt 6, Hennen 3 statt 
2, Eier 200 statt 100, Flachs 3 Pfund statt 2; die 6 Ka- 
'auwen bleiben. Als Mühlgült kommen noch dazu 12 Mal­
er Roggen statt 10, 4 Malter Korn statt 2; für die Be- 
tandsäcker zahlte er je 9 fl. und für die Brühls je 18 
Ars Jauchert- Die Bestandsfelder bittet er ausdrücklich 
ihm ebenfalls auf Lebenszeit zu verleihen, weil einesteils 
die Aecker unter den zum Bauerngut gehörigen vermischt 
lägen, andernteils die Brühte der Wässerung halber nicht 
wohl von der Mühle gesondert werden könnten, ohne ih­
nen seitens der Mühle eine beschwerliche «ervitut aufzu- 
laden und zu vielen Streitigkeiten zwischen Müller und 
Eigentümer Anlaß zu geben. Die Unterhaltung des Mühl- 
Werkes und aller zur Mühle gehenden Dollen und 
nen sei Sache des Müllers, desgleichen dre der Gebäude 
ausser den vier Hauptmauern. Dafür solle er das nöti<ä 
Bauholz bekommen, Brennholz habe er 6 Klafter 
bisher 13) zu beanspruchen, doch solange Metzelei: leA» 
noch 3 Klafter eigens.

Wiblishauser war mit allem einverstanden, nur d»« 
Heugeld drückte er auf 12 fl. herab und die 3 Klafter 
behielt er dauernd. Der Vertrag ist unterzeichnet von 
Kanzleidirektor F. v. Lupin (Sti.-A. 72, 30 2°).

Der neue Müller ließ sich am 16. Oktober mit Anna 
Marm Rabus von Hart trauen. Sein Vater war der 
Memminger Backer Johannes, seine Mutter Anna Mari/» 
Fvieß (verh. seit 16. 1. 1769). Er war der älteste (geb 
Dez- 1772) unter drei Brüdern. Seine Fvam ^Ete 
6 Kinder," starb aber schon am 28- Oktober 18M. Dax^! 
holte er sich schon am 13. Januar 1806 ^ Schenhof^ 
als Ehefrau, die Tochter des Johannes Pvader und der 
Barb. Eüthler, Anna Maria, die die Kinderschar um 
tere 10 vermehrte. Dieser Johann Martm ist der 
des Abendmahlgemäldes in der Buxacher Kirche, das d»» 
Memminger Kunstmaler Elias Friedrich Küchle malte 
der Schreiner Karl Friedrich Hartje einrahmte." 
- Der Buxacher Wirt Joh. Beruh. Metzeler scheint 
früh verwitwet zu stm, Sonst ^re er wohl nicht preuM^

N^n^ Eeinen möchte", zusammen 150 fl in

'mL? LV'" -u"«-mZornes (geb. 15. Febr. 1799), hak, 
de! Buxach!?'Kath Riedmayer vmr 
ns, damit, nachdem sie lange rm Be-Spesen, auch auf die WiblishaA, 
ubergliA. Des Johannes gleichnamiger Sohn hatte wieder 

Thristian?  ̂s?ch'nach^E Weltktt^ 
^k^brucke oberhalb der Mühle einen hübschen 

und am 17. Januar 1924 das Zeitliche segnete.
) Pfarrbuch Buxach
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Seinen Besitz mehrte er 1816 durch Zukauf von 10U 
Tagwerk Ackerland im Unt. Esch und 4A Tagwerk Wie­
sen- An Wald hatte er 10 Tagwerk im Tannschoren bei 
Bronnen und 7^ Tagwerk im Mittelwald. Diesen hatte 
er 1817 bei der „Forstpurifikation" als Entschädigung für 
den Bezug von Bau- und Brennholz erhalten; ferner in 
Memminger Flur 3 Aecker mit 23,86 Tagwerk im Mittel­
asch, eine Wiese im Pfaffenwinkel und einen Hopfengar­
ten vor dem Krugstor. Er erscheint also als ein recht 
wohlhabender Bürger. Mittlerweile waren aber die Ver­
hältnisse ganz anders geworden. Der Grundherr, das Un­
terhospital, war im letzten Viertel des 18. Jahrh, in eine 
üble Lage geraten, die zu bessern man sich erst entschloß, 
als es zu spät war. „Durch eine zu weit reichende Vermin­
derung der Einnahmen und Vermehrung der Ausgaben, 
durch Mißbrauche in der Verwaltung, durch nachlässige Bei­
treibung der Einnahmen und unwirtschaftliche Begünsti­
gung der Ausgaben, durch immer stärkere Kapitalsaufnah­
men und schädliche Geld-operationen, wobei sogar die anf- 
genommenen Gelder nicht gehörig eingetragen, sondern ge­
flissentlich verschwiegen wurden, war die Stiftung dem 
Bankrott nahe- Mit diesen Worten kennzeichnet der ein­
stige Oberstleutnant und Kreisrat von Wässer er die 
Zustände, als er 1787 und 88, da man sich, nicht mehr zu 
helfen wußte, um Rat angegangen wurde, in seinem Gut­
achten (2. Jan. 88 in Sti.-A. 94, 2). Die jährlichen Ein­
nahmen betrugen 26 450, die Ausgaben 50 152 fl. Das 
Defizit also 23 702 fl. Passivkapitalien waren vorhmiden 

Höhe von 723 000 fl. Wässerer bekennt, er sei lmrch dre 
enorme Defizitsumme in Besorgnis geraten einem beträcht­
lichen error caiculi zum Opfer gefallen zu stin Sem 
Vorschlag bezielt möglichste Linschrankung aller Ausgaben, 
stärkste Erhöhung der Einnahmen, vorsichtigste Rechnungs­
führung und Verkauf einer AnMhl von Gütern. Jnwi 
««rt eine Besserung erreicht wurde, n-ickt Lar zu efle- 
hen. Die Sacke scheint auf die lange Bank geschoben und 
durch die infolge der französischen Revolution entstandenen 
Kriege nicht weiter verfolgt worden zu sein. Erst 1801 
wieder ist eine wehmütige Klage zu lesen, flirs ^eHal^ 
jähr allein seien 18—20 000 fl. Zinsen aufzubringen und 
Mu ein Kapital von 20 000 fl. heimzuzahlen ui^ kein

dem kam 1802 der Lüneviller Fmade und dami^das Ende 
der ihre Einverleibung m das oayeriiche nur"SS
und als iw salae^en Jahr die bayerische DistriNs-Stif- 
^ungsadministration eingviff, wurden in größerem UmfEg 
Eüterverkäufe in die Tat umgesetzt. So erstand auch am 
6- August dre Mrich-Benedikt-von-Zollersche Stiftung für 
Unterricht Lw-für 12 933 fl. von den leibfälligenEütern 
des StraüboEN und des Spitalmüllers dre HeMtg-Ider 
von 15 48 u^ 22 45 fl-, die Gülten von 29 Schaff RÄsen, 
19 Haber 4 Kern sowie 69.14 fl. Laudemialrente, Emst. 
weilet sie über die Güter nur das ckomimum Alrectum 
SMNSLLLG 

(Z-St) dn Zoller-Stiftustg abgetretenen GüterL Äe wurd^ mU 12 765 fl. ungerechnet, dazu kam 

^Bon^L^/fLiMch die 38.33 fl. SEgeL von 
MU)le und Hof regelmäßig unter den Einncchmen der A­
St. Die Naturalabgabe wurde nun ebenfalls m Gew 
zahlt und beträgt je nach den Getreldepreisen MisMn 2W 
und 250 fl Drwei war das Heu-geld mit 12. das Wass^:- 
seld (von' 2 Weihern) mit 4 fl. angeschlagen, l Pfd. Flachs 
Nist 1.3g g Kapaunen mit 2.24, 3 Hahnen mit 0.4o, 200

^Als^ Johann Martins gleichnamiger ältester 
Sohn zweiter Ehe (geb. 6. Jan. 1807) hera«gewachsen war, 

entschloß sich der Vater zu überleben und zog in die Stadt- 
Der Preis wurde laut Abrede vom 26. März 1836 aus 6000 
fl. festgesetzt. Bon den 97 Tagwerk umfassenden Grund­
stücken (davon 68 Tagwerk Ackerland) behielt der Vater zu­
nächst noch einen großen Teil für sich. Mit seinem Ab­
gang erlosch nach einem Vertrag vom 10. März 1824 das 
Obereigentum der Stiftung gegen einen Kaufschilling von 
3525 fl. Die Gülten waren 1833 für die Mahle allein 
auf 3 Scheffel Kern, 20 Roggen und SA Haber „ermäßigt" 
worden. Wie üblich heiratete der Sohn auf die Mühle 
und zwar am 11- April 1836 des Matthäus Haisel und der 
Anna Huber Tochter Ursula (geb. 13. April 1812). Sei­
ner 30 Jahre währenden Ehe entsproßten 13 Kinder, darun­
ter 9 Mädchen. Die Baulast an den Fallenstöcken bei den 
Harter Krwutgärten hatte das Unterhospital zu tragen ge­
habt. Als 1843 eine Erneuerung notwendig wurde, be­
zahlte es der Zollerstiftung dafür nochmal 200 fl. und löste 
seine Verpflichtung durch eine Abmachung am 18. Oktober 
mit einer Abfindungssumme von 600 fl. dauernd ab.

Eine wesentliche Veränderung der bäuerlichen Besitz­
verhältnisse brächte das Jahr 1848. Nach dem Ablösungs« 
gesetz vom 4. Juni mußten die Grundrenten der Zollerstif­
tung an den Staat übergehen. So erhielt die Stiftung 
vom Staat für die Mühle 672.23 fl., für den Spitalhos 
313.36 fl. Aber der Stiftungsverwalter Joh. Jakob von 
Wachter wünschte 1849 die Umwandlung sämtlicher Ge- 
fälle in Bodenzinse und die Inhaber der Besitzungen er­
klärten sich damit einverstanden. Dies konnte nach den ge­
setzlichen Bestimmungen erfolgen mit 4 v. H. des 18fachen 
Betrages eines Jahvesgefälls. Da dieses für die Svital- 
mühle mit 336.11^, und für den Hof mit 156.48 fl. be­
rechnet wurde, so ergab sich als 18faches eine Summe von 
6051.23 bez-w. 2822.24 fl. und davon 4L, 242.3A bezw. 
112.54 fl. als Bodenzins. Durch diese Ablösung des leib- 
fälligen Eigentums der Stiftung wurde nunmehr die 
Spitalmühle bodenzinspflichtiges Eigentum des 
Wiblishauser. Auch für die Baupflicht an. den Fal­
lenstöcken erhielt er am 16. Juli 1849 noch eine Ablösungs« 
s unnne von 500 fl.

Don den zwei am Leben gebliebenen Söhnen Mar­
tins bekam der ältere Johannes (geb- 26. 1. 1843) am 
5. 7. 1866 um 14000 fl die Mühle mit etlichem Grund und 
Boden, der jüngere, Johann Martin, erstand 1868 die 
Mühle zu Berg*". Erst nachdem ihm der Vater am 20. 4. 
1870 auch das ganze Bauerngut um weitere 10000 fl. über­
lassen hatte, entschloß er sich zur Ehe und holte sich am M. 
Mai die Susanna, Tochter des Stei.nheimer Bürgermei­
sters Johann Georg Rauh und der Ütsula Rabus. Ihre 
Schwester Ursula hatte zwei Jahre zuvor sein Bruder ge­
heiratet. Aber über seinen (8) Kindern waltet rein gu­
ter Stern: sie starben bis auf 2 im ersten Lebensjahre; nur 
eine Tochter, Ursula, erreichte ein höheres Lebensalter^.

Damit war also diese Wiblishausersche Linie im 
Mannsstamm völlig erloschen, sodatz Johannes es vorWg 
sein ganzes Anwesen durch Häm>ler zu veräußern und sei­
nen Altfitz in Memmingen zu nehmen. Ein Worinaer, 
JohannesGlatz (geb. 19. 12. 1854) tauschte 1901 sein 
Anwesen gegen die Spitalmühle ein unter Aufgabe von 
21000 Mark. Am 20. Nov. zog er auf. Als seine Frau 
Anna Maria, geb. Huith am 25. Nov. 1911 starb, betrieb 
auch er sein Geschäft nicht mehr lange, sondern baute sich 
1913 ein Austraghäuslein gegenüber dem des Spitakbau- 
evn und üb ergab Hof und Mühle seinem (18. Jan. 1887 
in Woringen geborenen) Sühn JohannMartin. Die­
ser verehelichte sich am 17. 11. 1913 mit der Tochter Emma 
des MS. Braun und der Barbara Einsiedler von Moos­
bach. BerAusbruch des Weltkrieges mußte er sofort ein- 

q§An nach 2 Monaten erlitt er bei Arras eine 
am Hals, der er am 13. Oktober 1914 

"" Lazarett zu Munster i. W. erlag. Am 18- Oktober mur- 
begraben, noch nicht 28 Jahre alt. Sems 

war einen Monat zuvor eines Mädchens (Maria) 
sie natürlich das große Anwesen allem ruckt 

betreiben konnte, heiratete sie am 20. 8- 1916 des M' ck- 

. "") Er starb am 6. Mai 1898 und ist der Vater des
letzrgen Besitzers Martin Wiblishauser. - ,

^) Sie ist seit 3. September 1902 verheiratet an ^ar.
Hieber in Memmingen.
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Honold und seiner Ehefrau Anna Maria Stetter gleich­
namigen Sohn (geb. 11. Aug. 1887) von Steinheim, aus 
weuyer Ehe- bisher 4 Kinder entsprossen, von denen ein 
kleiner Knabe schon gestorben ist. Der Vater Matz über­
lebte im Austrag seinen Sohn wenig mehr denn 4 Jahre. 
Ein böser Magenkrebs raffte ihn dahin am Geburtstag sei­
nes Sohnes 1919, dessen Schwester Katharina jetzt das Aus- 
traghaus bewohnt.

, Nun sollen noch die Geschicke des Spitalhofs dar­
gestellt werden, die wir oben erst bis 1538 verfolgt haben. 
Freilich müssen wir von da ab gleich einen großen Sprung 
machen; denn merkwürdigeweise ist 1s^ Jahrhunderte lang 
nicht die geringste Nachricht darüber zu finden. Es scheint 
fast, als ob er verschwunden gewesen wäre (was ja wegen 
der Nutzung der dazu gehörigen Felder loieder weniger 
wahrscheinlich ist.) Als er nämlich wieder auftaucht, ist 
von seinem neue n Aufbau die Rede. Am 25. Jan. 
1687 wird von den Pflegern dem „Ierg Schwarz bei 
der Spitalmühle" zu seinem neuen Haus die Hälfte der 
Bedachung bewilligt und für 10000 Platten 50 fl. bezahlt 
und im folgenden Jahr wird ihm, „dem Spitalhof- 
Lauern" wogen seines „neu erbauten Hauses" die Halbe 
Gült für 88 nachgelassen. Der oben erwähnte Bartho- 
lomäus Schwarz von 1652 steht vereinsamt in die­
ser breiten Lücke; doch ist er als Vater des Jerg und als 
in Steinheim am 4. März 1610 geboren erweisbar. 1692 
erkauft „Hans Schwarz zur Spitalmühle" mit 5 fl. 
seines Sohnes Johannes Freiheit, da sich dieser in die 
Stadt verheiratet; aus dem gleichen Grunde-gibt Jerg 
Schwarz 6 fl. für sein. Sohn Hans Jerg (Sti.-A. Denkb- 
2°. 64, 134—36). Diesem Jerg starb seine Frau Ursula im 
46. Lebensjahr am 7. Februar 1693. Er bezahlte ihren Tod­
fall mit 6 fl. Am 20. Nov. gleichen Jahres verehelicht 
er sich dann mit Anna Maria Rabus von Hart. Seinen 
4 Kindern erster Ehe, die bis zu 21 Jahren alt geworden 
waren, folgten im Tode gar bald auch die 5 Söhne aus 
der zweiten (geb. zwischen 1694 und 1702). Und der „Nsu- 
bauer an der Straß" selbst (1694 auch der „Schwarz am 
Weg" genannt) verschied am 25. Augmt 1703, nachdem er 
es auf fast 61 Lebensjahre gebracht. Ein einziger verle­
bender Sohn Jerg hatte 1697 auf den Hof des Barthol. 
Riedmayer geheiratet, s odaß also er Witwe, wollte sie an­
ders den Spitalhof behalten, nichts übrig blieb als sich ei­
nen neuen Hochzeiter zu suchen. Den fand sie denn auch in 
dem gleichnamigen 23jährigen Sohn des Johann Ja­
kob Schnurrenberger und der Anna Schieß aus 
Volkratshofen, mit dem sie am 14. Juli 1704 getraut wur­
de. Die Gülten vom Hof waren wohl erschwinglich; sie be­
standen in 8 Maltern Roggen, 3^ Haber, 4 fl. Heugeld, 
38 kr. Dienstgeld oder 3 Mähndiensten, 100 Eiern, 2 Leib­
und einer Hofhenne, 6 Hühnern und 3 Pfund gehecheltem 
Flachs. Wie um die Erinnerung an die „Eich" wachzu­
halten ließ er sich 1705 etliche Tagwerk bei dem Aspen 
„bannen und einzwunen, um Eicheln darin zu stupsen und 
zu probieren, ob sie fortkommen". Er ist auch der Erbauer 
des Stadels; denn die oben angegebenen Buchstaben wei­
sen nebst der Jahrzahl 1716 auf ihn (wobei B — Buxach).

Schnurrenbergers Frau segnete das Zeitliche am 29. 
August 1728. Als zweite Frau wählte er Anna Katharina 
Schwarz (geh. 28. Febr. 1729)?°° Die Söhne dieser mit 
7 Kindern gesegneten Ehe waren aber damals noch zu 
jung. Johann Jakob ging später nach Frickenhausen und 
als der „Straßbauer^ — so heißt von nun an der 
Hofname — am 23. Dezember 41 verschied, war wieder 
Sein überwaAnsfähiger männlicher Erbe da, sodaß die 
Witwe nach Bezahlung der Todsallgebühren von 30 fl. den 
Matthias Zeitler von ArlesrieV zum zweiten Gat­
ten erkor (7. Mai 1742) Kurz zuvor hatt« ihm das ^i- 
tal den Hof für 300 fl. Erdschatz in Bestand gegeben- An 
der Pflichtabgabe wurde nur die Zahl der Eier verdoppelt 
und ihm die Verpflichtung auferlegt jährlich 9 Klafter 
Hülz aus dem Wald zu führen.

Dieser Ehe entsvroßten eine Tochter und 2 Söhne, von 
denen der eine nach Memmingen zog, der andere mit 6

2-1 Gaboren 29. September 1702 als des „verdienten 
Ammanns" Martin Schwarz von Buxach und der Christine 

von Hart^T^ g^hael Zeltler und der Barb. 

Häring aus Lauben und war geboren am 19. Febr. 1709- 

Jahren starb. Und nun war wieder die Reihe an dem 
verwitweten Mann sich eine Bäuerin zu suchen, die er in 
der Rosina Prader von Priemen fand und am 17. 9. 
1753 heiratete. Aber die Ehe dauerte nur knapp ein hal­
bes Jahr- Er verschied am 13. März 1754 im Alter ron 44 
Jahren 3 Monaten. Er wird als „ein christlicher Mann, 
eifriger Arbeiter und liebevoller Vater gegen seine Kin­
der" bezeichnet. Den Todfall hatte die Frau mit 35 fl. 
zu bezahlen. Mittlerweile war der älteste Sohn aus des 
Hans Jakob Schnurrenberger zweiter Ehe auf 24 Jahre he- 
rangswachsen und es erschien doch unbillig die Familie 
ganz von der Nachfolge auszuschließen. Die Praderin 
(-Zettler) erhielt daher am 14. Mai „mit Dispensation in 
Eonsideration der noch bei ihr auf dem Hofgut befindlichen 
kleineren Geschwister" die Erlaubnis ihres Mannes Stief- 
sohn Johann Georg Schnurrenberger-' zu hei­
raten- (Sti.-A. 2°. 70, 179). So blieb der Hof wenigstens 
in der Verwandtschaft. Allein alles Aufpfropfen half 
nichts, es wollte kein Reis gedeihen. Die Ehe blieb kin­
derlos. Mit den Schnurrenbergern wars am Ende. Der 
Johann Jakob Prader (geb. 1746), der 1790 als 
Inhaber genannt wird und 500 fl. Erdschatz zu entrichten 
hat, ist vieeicht ein jüngerer Bruder der Rosina Prader- 
Zettler-Schnurrenberger- Die jüngste Schwester jenes Joh. 
Georg Schnurrenberger, Anna (geb. 2. Jan. 1741) hatte 
den Memminger Gerber Gabriel Fezer geehelicht und der- 
ren Tochter Rosina (geb. 29. Jan. 1790) nahm den 24 
Jahre älteren vermutlichen Onkel Prader am 11. Juli 
1791 zum Mann und so wurde der Straßbauernhof aber­
mals der Verwandtschaft gerettet. In 15jähriger Ehe hat­
ten die Prader 9 Kinder. Diese aber waren, als Johann 
Jakob am 29. April 1806 im 60. Lebensjahr starb, doch 
noch zu jung für den Hof, weshalb seine Wltwe am 1g. 
Jan. folgenden Jahres den Johann Peter Honold 
von Hart, Sohn des Joh- Peter "^^_^"«s»»n?^Eara 
Hochmanner» Witwer der Anna Barbara Wassermann 
heiratete, sodaß eine ganz fremde Familie in den Besitz heg 
Anwesens zu kommen drohte. Allein Honold starb 
am 19. Oktober 1809 und sein nachgeborenss Söhnl^ 
blieb auch kaum ein halbes Jahr am Leben. Uns 
Weise kam der ältere Sohn der ersten Ehe, Ioh 
Georg Prader (geb. 13. März 1794), doch noch an br» 
Reihe, nachdem die Mutter einige Jahre allein gehaun 
hatte. Er heiratete schon mit 19 Jahren die Anna N^ria 
Rabus, Tochter des Joh. Georg Rabus und der Sibnn^ 
Küchlin, am 31. März 1813 (geb. 11. Oktober 1787 in 
Memmingen). Bei diesem Anlaß wurde der Wert h»- 
Hofgutes auf 2956 fl. abgeschätzt und der Erdschatz fortan 
auf 15 v. H- davon festgesetzt; also hatte er 443 fl. 4g - 
Uebernahmsgebiihr zu entrichtend .... '

Dieser Johann Georg Prader hatte 4 Sohne, von de­
nen mindestens 2 sehr jung gestorben > er war dex lob­
te unterbospitalische Untertan auf dE Hof, gl«,^ ? 
tig mit der Mühle war auch dieser an 
tung gekommen. Der Wechsel der Herttch l 
der Grund, warum Johann Georgsich^
hen. In einem Vertrag vom 29. November 1819 vert«^^ 
te er das Straßbauernanwesen mit dem Hof des E l 
Braver", wohl eines Verwandten auf Hs.-Nr. ig^.b 
Volkratshofen, wobei er eine Aufgabe von 1450 fl. erhiE 
Aus diesem Anlaß wurde auch wieder ein Bestand auka ' 
nommen und dabei der Gesamtbesitz außer Wohn- 
Nebengebäude, Hofraum und Erasgarten mit 31.3g' 
werk Ackerland im oberen, 24.28 im mittleren und 
im unteren Esch anggebem- An Wiesen sind vorhanden p'A 
Tagwerk im BuxaHer Brühl, 4.55 in der Eschenwiese n A 
in der Grube; Viehweide 2,14 Tagwerk an der Landftro^ 
und 14,74 bei der Sandgrube. Als Entschädigung für n,,« 
Bau- und Brennholz waren 1807 noch 9 Tagwerk Wölb 
im Tannschoren bei Volkratshofen überlassen worden Di« 
Naturalgult betragt 8 Scheffel, ein Metzen, 3 Viertel Roa- 
gen und 9 Sch., 5 M-, 3 V. Haber. Scharwerkfuhren sind

Sohn aus der ersten Ehe ver ersten 
Frau ihres Mannes (mit Kath. Schwarz).

°) Nostna Fezer-Prnder-Honold scheint später 
Von nun an wird der Name mit B geschrieben.

6 Hühner — 1.12, 4 Hennen — 1 200 Eier -- 2 fl., zusam­
men 15.48 fl. '
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zu leisten für 9 Klafter Brennscheiter vom Hospitalischen 
Wald im Anschlag zu 3 fl.. An Heugeld ist abzuliefern 
5 fl., Dienstgeld 3. Wassergeld 2, 4 Pfd. Flachs — 1.36 fl., 

Elias war im März 1775 in Hitzenhofen geboren und 
später nach Volkratshofen Lbergestedelt. Von daher stammt 
wohl auch seine Frau Ursula, geb. Maier. Im 61. Lebens­
jahr zog er ab, baute sich das Pfründhaus^ (jetzt 15 b) ne­
ben dem Hof und genoß darin noch 18 Jahre der Ruhe 
(f 8. Nov. 1854). Seine Frau überlebte ihn um fast 7 
Jahre (f 17. März 1861 über 77 Jahre alt). Der Hof war 
um die Summe von 3000 fl. am 4. Februar 1836 von dem 
noch in Volkratshofen (am 16- April 1808) geborenen äl­
testen Sohn Johann Brader übernommen worden. 
Dieser hatte 4 Tage danach eine Nachbarin, die Spitalmül­
lerstochter Anna Barbara Wiblishauser (von Joh. Mar­
tin s. o.), heimgeführt, die ihm bis 1852 13 Kinder gebar, 
von denen die meisten in den ersten Lebensjahren wieder 
.Heimgingen.

Bei der gleichwie bei der Spitalmühle 1849 erfolgen­
den Ablösung der Eefälle wurde deren Wert auf 156.48 
fl. angeschlagen, sodatz der 18 fache Betrag 2822,24 fl. ergab 
und bei 4 v. H. ein Bodenzins von 112.54 fl. herauskam.

Der älteste überlebende Sohn des Johannes, 
Iah. Martin, heiratete nach Goßmannshofen (f 1885), der 
nächste lernte, weil presthaft, das Sattlerhandwerk (f 1890) 
und so erhielt der dritte, Elias Brader, am 21. April 
1870 das Anwesen, dessen Baulichkeiten 1860/61 etwas er­
weitert worden waren, für 16 000 fl (abzüglich 2000 fl. 
Heiratgut) übertragen. Es umfaßte 101 Tagwerk, wovon 
I^Lim obern Krebshölzle neu waren. Auch Elias (geb. 
3- März 1843) nahm sich seine Frau aus der Spitalmühle 
und zwar seine Base Ursula Wiblishauser, die Schwester 
des Müllers Johannes, mit der er sich am 23. Mai trau­
en ließ.

Ihr Vorwärtskommen war nicht leicht, zumal in 11 
Zähren 5 Töchter und 2 Söhne zur Welt kamen. Da er­
krankte 1881 der Bauer plötzlich schwer und am 23. Aug- 
raffte ihn der Tod weg. Die Witwe wirtschaftete 3 Jah­
re lang mit fremder und Verwandten-Hilfe allein, be- 
Woß aber dann doch wieder zu heiraten und zwar den 
Jakob Hasel (geb. 16. Febr. 1834 in Berg) vom Kut­
terhof in Hart. Jedoch schon am 29. Dezember 188o ver­
unglückte ihr Mann tödlich durch Sturz vom Heuloch^ 
Nun war sie wiederum verurteilt allein zu Hausen- Doch 
fund sie bald Unterstützung durch ihre Söhne. Von diesen ^leß sich der jüngere (Georg geb. 10. August 1876) im Jl- 
lerfeld nieder, während der ältere Joh. Martin Bra­
uer (geb. 2. März 1874) 1903 um 30 000 Mark den vater- 
Uchen Hof übernahm, den er heute noch innehat. Er holte 
sich am 18. Mai gl. I. ebenfalls eine Base zur Frau, die 
Tochter von seiner Mutter Schwester Anna und dem JH- 
Küchle, Maria Küchle von Hart tgsb- 6. D^. 1877). -Der 
Ehe entstammen 2 Söhne und 1 Tochter, Johann, Elias 
und Ursula jetzt 26, 24 und 18 Jahre alt. Durch Alartin 
N der Hof aüch äußerlich sich stark verändert: War der 
Dachwalm schon früher beseitigt worden, so verschwand 
1907 auch das alte behäbige Strohdach von dem langge­
streckten Giebel und im Norden wurde ein Anbau für Ma- 
ichlnenbetrieb gemacht.
.„.So haben wir die wechselvollen Schicksale Zweier bäu­
erlicher Anwesen und ihrer Insassen durch mehr denn v 
Jahrhunderte' verfolgt. Es sind musterbildliLe Pragun- 
»en, wie ste NK ähnlich allenthalben in Schwaben wieder­holen mög^r. Wir sahen das Ringen der ihrer Eruichherr- 
jchaft leibeigenen Bauern, die auf unsicherem Besitz zu 
schätzn und sich fortzubringen gezwungen urch ganz auf 
dre Gnade ihres Herrn angewiesen sind, die ihE Wohn- 
sttz oder ihr Bauland immer nur auf kurze Frist geliehen 
bekommen, auf daß man sie ständig am Zügel halten kann: 
wir sahen, wie mählich die Zügel lockerer, die Beleihungs- 
fristen länger werden und sich dabei möglichste Berucksitqti- 
gung der gleichen Familie durchsetzt, bis schließlich der freie 
Bauer auf freier Scholle wirffchaftet. Wir sahen weiter 
ble schlimmen gesundheitlichen Zustände, die besonders im

. ") Pfründehaus und Hof wurden 1848 bezw. 1864 um- 
gebaut. Die alte Form Zeigt das nachfolgende Bild.

2°) Ein Töchterlein aus dieser Ehe starb mit 13 Jah­
ren und ein Ivjahr. Sohn ertrank in der Buxach.

17. und 18, Jahrhundert — freilich nicht minder im städti­
schen Bürgertum — auftraton, durch die selbst bei reich­
stem Kindersegen — 12 bis 18 Kinder sind keine Seltenheit 
— der Bestand eines Geschlechtes gefährdet war, weil au­
ßer der Einsicht in die Notwendigkeit sorgfältiger Pflege 
der Kleinen über der Sorge für ein auskömmliches Dasein 
auch die Zeit dazu fehlte. Wir haben die Zähigkeit des 
Bauern im Festhalten am überkommenen Grund und Bo­
den kennen gelernt; sind doch heute noch die gleichen Grund­
stücke beim gleichen Hof wie vor einem halben Jahrtau­
send. Weiter zurückzuschauen allerdings ist uns kaum ver­
gönnt. Und doch — vielleicht vermag ein schwacher Licht­
strahl hier in noch fernere und tiefere Düsternis einzudrin- 
gen- Woher mag dieses spitalische Grundeigentum ur­
sprünglich stammen? Das Spital hat das Gebiet von den 
Attenbergern erworben, einem der reichsten Adelsge- 
chlechter. des Allgäus. Diese waren Verwandte der Gra- 
en von Beringen und Erüningen, die nachweisbar um- 
!?Mrelchen Besitz in und um Buxach und Hart hatten. 
Aleielvst stammen hinwiederum von den Grafen von Buchhorn und Bregenz, die auf das altschwäbische HerZokL 
geschlecht der lldalrichinger zurückgehen. Und diese 
ihren Besitz von den karolingischen Königen. Und so ist

nicht unwahrscheinlich, daß das Gebiet um Hart 
uub Buxach, somit auch Spitalmühle und -Hof Könias-

und daß der Wald, „das Hart", von dem der 
Weiler seinen Namen trägt, vor rund 1000 Jahren auf 

herzoglicher Lehenträger gerodet wurde und 
gewonnene Neuland an Grundholden aus der Nachbarschaft vergabt worden ist-

Geschenke an das Museum usw. 1924/25- 
MLnchs?oK"" Eisfeld: Zeugnisse f. einen Lehrer aus 

SelbMck^bt-adtrat Dannecker: Eine große Anzahl 
fristen hervorragender Persönlichkeiten.

L. Kerler: 2 Lichtputzscheren mit Untersatz. 
Herrn Kaufmann Apin f: Bild von Windsheim. 

schriU Vefäs>.^ Wiedemann, München: Sa'w- 
Generals v. Riedel (aus Memmmgen)- 

digt u. a. alte^h^ik^ ' Heiratsbrief, Hochzeitspre- 
Frau Mü^»^^' Bildchen von Eisenburg. 

Erinnerungen Weisen: Verschiedene alt« Schäften und 

TäuschuäuAn^WZ Anzahl Kauf- und
über Kunersberg.

^^vl. Egn: 3 Oelportvaits.
nunaen de?P Ang- Fackler: 2 Bilder und Nachzeich- 

8 n des Tochtermannschen Stadtplanes von 1680.
in Elias Mayer, Stadtrat: Einweihungoreoe

Frauenkirche 1839.
Den Gebern fei auch hier nochmals herzlich
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Bauschau der Reichsstadt Memmiugm und deren 
Bauordnungen

Bon Oberbaurat Otto Voit.
Die Dauangelegenheiten der heutigen Stadt Mem- 

mingon werden von zwei Bauabteilungen, dem Hochbau­
amt und dem Tiefbauamt, geleitet. Die Tätigkeit beider 
Bauämter ist eine mannigfaltige und mühevolle. Sie um­
faßt nicht allein die Neubauten and die Unterhaltung der 
städtischen Gebäude, Straßen und Kanäle, sondern auch 
die Versorgung der Stadt mit Gas und Wasser. Weitere 
obliegt den Dauämtern die Ueberwachuna der Bau- und 
Feuerpolizei, der Stadterweiterung, die Sorge für Erhal­
tung der alten Stadtbilder und die Denkmalpflege.

In der alten Reichsstadt war dies alles viel ein­
facher. Da gab es überhaupt kein Stadtbauamt, auch keine 
so umfangreichen Bauvorschriften, wie in neuester Zeit, 
da sie ein dickes Buch einnehmen.

Zur Beaufsichtigung der städtischen Gebäude war ein 
Werkmeister, der bei den Arbeiten auch selbst Hand 
anlegte, für die der Wasserleitungen und Stadtbäche ein 
Brunnenmeister angestellt. Außerdem bestand noch 
eine Bauschau-Kommissidn, welche gewissermaßen die Bau­
polizei ausübte. — Sie wurde alle 3 Jahre vom Stadtrate 
ernannt und bestand aus einem Obmann, 4 Beisitzern, dem 
Stadtschreiber und dem Ratsdiener. Ueber die Zusam- 
menietzung der Bauschau find aus den 1750—1777 Auf­
zeichnungen vorhanden. Als Obmänner werden genannt: 
Die Herren von Schütz, von Stebenhaber, von Zoller, von 
Luznn, von Heuß. Di« Obmänner wurden also aus den 
Adelsgeschlechtern genommen.
. „Als einmal die Wahl aus einen Bürgerlichen fallen 
^llte, Wr beschwerte sich Ulrich von Zoller sofort, indem er 
verbrachte: Nach Herkommen haben die Herren der öli­
gen Gesellschaft bei der Bauschau, wie auch bei den an- 
oeren Aemtern, den Vorrang und es wird niemand in den 
Sinn kommen, dies zu bezweifeln." Bon den Beisitzern 
waren gewöhnlich zwei aus dem Rat oder Gericht, allo aus 
Dem Rechtsgelehrten-Stand, zwei Bauhandwerker, und 
zwar waren dies zumeist der Werkmeister und der Bron- 
nenmerster.

.Die Bau schau wurde jedes Jahr im Frühjahr, das 
ist lm Mai oder Juni, vorgenommen. Sie dauerte einige 

-Tage. Die Tätigkeit erstreckte sich anfangs (im 16. Jahr­
hundert) auf die Verhinderung und Schlichtung nachbarli­
cher Streitigkeiten in baulichen Angelegenheiten, auf die 
Aufsicht über Dung- und Abortgruben in hygienischer und 
der Kamine in feuersicherer Hinsicht. Außer in den Tagen 
der Bauschau wurde keinerlei Aufsicht und Kontrolle über 
die Bauten und Bauvorhaben ausgeübt. Die Freiheit, die 
mcm den Bauenden gestattet hat, scheint mit der Zeit je­
doch zu großen Mißhelligkeiten geführt zu haben. Es wur- 
"A T^bhalb Bauvorschriften erlassen, welche späterhin er- 
goiM und erweitert wurden. Infame dieser Vorschriften 

auch die Tätigkeit der Bauschau, welche nun nicht 
einige Tage im Jahr beschränkt war, sondern eine 
wuÄe. Bei jedem Neu- oder Umbau mußte die 
benachrichtigt werden. Der Ratsdiener hatte den 

SUr Augenscheinnahme allen Nachbarn des Ge- 
anzuzeigen, damit diese alle brieflichen llrkun- 

beibringen und ihre Sache bei der Der- 
nE^'Est vertreten konnten. Wer irgend eine Ur- 

Avnte mit einer schweren Geldstrafe be- 
^Mchau hatte sodann an Ort und Stelle 

ber Gemernde oder den Nachbarn durch den 
na Schaden entstehe.und ob die erlas­

senen Vorschriften eingehalten würden. Der Bauherr 
zu diesem Zwecke die Risse und Zeichnungen über 

se-n Bauoorhaben, welches erst nach Genehmigung durch 
dr« Bauschau begonnen werden durste, vorlegen Nach Voll­
endung eines genehmigten Baues wurde eine Schlußbesichti­
gung vorgenommen, ob auch d. Bau vorschriftsgemäß ausge- 
fübrt worden war. Wollte jemand sein Haus wegen Bau­
fälligkeit oder aus sonst einem Grunde abbrechen, so mußte 
er Anzeige erstatten. Die Bauschau hatte alsdann den al­
ten Bau nach Länge, Breite und Höhe abzumessen und Um­
frage zu halten, ob nicht ein Nachbar in einer gemeinsa­
men Mauer etwas eingelegt habe und wie es mit Kanal-, 

Trauf- und Lichtrecht stehe, damit nicht nachträglich Strei­
tigkeiten zwischen den Nachbarn und Unzuträglichkeiten ge­
genüber oer Stadt entstehen konnten oder wie es in der 
Bauordnung heißt: „Damit weder jemand unversehens 
wider di« Gebühr und Billigkeit beschwert, noch der so 
bauen will in vergeblich unnötige Kosten geführt werde." 
Zur Errichtung jeglicher Feuerstätte hatt« di« Banschau 
die Genehmigung zu erteilen. Ohne deren Misten durften 
keine Tollen oder Gruben, kein« „Kellerhälse"* oder Lich­
ter, keine „Nueste" oder Ausgüsse hergestellt werden. Die 
Bauschau hatte endlich auch darüber zu wachen, daß di« 
Häuser der Stadt nicht in Verfall kamen und ordentlich 
unterhalten wurden. Ob im gegenteiligen Fall Zwangs­
maßregeln angewendet werden konnten, tritt in der Ver­
ordnung nicht deutlich hervor. Es ist lediglich gesagt, datz 
all« Baustreitigkeiten zuerst in Güte zu schlichten versucht 
werden sollen. Gegebenen Falles war der Stadtrat anzu- 
rufen, welcher dann entgültig entschied. —

Ueber die gar geringe Besoldung der Bauschauer gibt 
uns eine Bauordnung Aufschluß. Es heißt darin: „Wenn 
die Bauschau etwas bewilligt über Läden, Fenster, Trauf- 
latten usw., so soll der Bauherr 15 Kr. geben, die Stadt 
steuert ebenfalls 15 Kr. bei, so datz die Bauschau bei sol­
chem Bescheid zusammen 30 Kr. erhält. Für jede neue 
Feuerstatt soll der Bauherr 1 fl. bezahlen. Bei Streitig­
keiten untereinander musi jeder der- Beteiligten der Bau­
schau 1 bis 2 fl. geben, je nach der Wichtigkeit der Sache." 
Bedenkt man, daß diese geringfügigen Summen auf sämtli­
che Kommistionsmitglieder zu verteilen waren, so wird 
man das Bauschauamt bei dieser ganz unzulänglich en De- 
zahluna wohl oder übel als ein Ehrenamt a^ehen müssen, 
das wenig eintrug, aber sehr viel Unangenehmes mit sich 
bra^e^er Angelegenheiten, die die Bauschau zu ent­
scheiden hatte, geben usis erne nicht geringe Anzahl von 
Protokollen im Stodtarivch Aufchsluß.

Aus diesen mögen zur Ergänzung des Gesagten etli­
che Auszüge folgen, di« die Verschiedenartig der Vau- 
schautätigkeit gut verdeutlichen. Zuerst emige Genehmi­
gungen von Baugesuchen.

1. Eine Eingabe des Rötzle-Wirts und des Schwar»- 
Adlerwirts zur Erbauung eines Bierkellers in dem Stadt­
graben beim Folterturm wird unter verschiedenen Bedin­
gungen von der Bauschau genehmigt.

2. Dem Traubenwirt wird 1752 die Verlängerung sei­
nes Stadels im Affengäßle nicht genehmigt, weil durch die­
sen Bau die Einfahrt zum Folterturm beeinträchtigt wor­
den wäre. '

3. 1770 bittet der Zimmermeister Mich- Wiblishausor 
um einen Platz zur Errichtung einer Hütte um Bretter und 
dgl. trocken aufbewahren zu können, wonwglich sei­
nem Zimmerplatz an der Kirchhofmau^ bei Uns. Frauen. 
Aber eine solche dort zu erricht^, e^chien ,^ 
Ursachen" nicht angängig, und man suchte und fand „weit schickttA dem Arial« an U
Stadtmauer Leim laMenSalzst<^
lick noch schädlich ser. Doch darf ihr Dach nicht über 
Bodenschwellen der Stadtmauer ragen, der Boden mus 
dE Rchch verbleiben und es darf nre eme Feuerstatt dort

Schon 1784 wollte auch der Zimmermeister Karl 
rich Leonhard an Stell« der kleinen Bretterhütte des 
Hüters am Kemptner Tor gegen die Stadtmauer eine 
ßere, gemauerte Hütte aiAauen. Obwohl nach der dama­
ligen Bauordnung alle Neubauten von der Stadtmau-v 
10 Werkschuh entfernt sein mußten, so lautete der Baub^ 
scheid dennoch zustimmenL, wie folgt: Nach dem Vorhand^ 
nen Ritz bleibt die Stadtmauer bis zur Brustwehr sr->; ebenso der Zug zu Wasser und Holz (am Turm) Auch der 
Zugang zur Stadtmauer bleibt offen. Die Bauschau hat 
umsowemger Bedenken gegen den Bau, als derselbe wenn 
er gemauert wird, nach Ausweis des Ristes „den Prospekt 
des Tores viel verschönert ' gegenüber der kleinen Hütte 
des Torwartes. — In diesem Bescheid wurde die Verord­
nung umgangen. Der Torwart scheint nicht recht beliebt 
gewesen zu sein.

(Schluß folgt.)

Verlag d«O WemminD« Lllertums-Lereirrs. -- LersutwoEtz für die Schrisilritun«: Dr. Jul. Miedet.
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September I-L5 11. Jahrgang: t7r. Z

Memmmger 
Geschichts -Blätter 
Zwanglos erscheinende Mitteilungen des Memminger Altertumsvereins

Druck der Verlags- und Druckereigenossenschaft Memmingen e. G. m. b.

nhalt: <v. Voit, Bauschau der Reichsstadt Memmingen und deren Bauordnungen (Schluß). — A. Eichheim, wie man früher 
tragen baute. — Dr. I. Miedel, Neue Funde in der Stadt Memmingen. — Dr. F. ZSpfl, Aus Georgv. Frundsberg Privatleben.

Bauschau der Reichsstadt Memmiugeu uud deren 
Bauordnuugeu

Von Oberbaurat Otto Voi 1.
(Schluß.)

4. Mit den Mahlmüllern hatte die Bauschau fortge­
setzt zu tun, denn die Wassereichen wurden gar häufig ei­
genmächtig von den Müllern zu ihren Gunsten und zum 
Schaden der anderen Mühlen verändert. So wurde der 
untere Müller um 3 fl., der Wiesmüller um 2 fl. bestraft, 
weil der Leerschuß wiederholt zu hoch befunden wurde.

Nun einige Entscheidungen von Streitsachen:
5. Der Schuhmacher Elias Heiß hatte Jan. 1776 dem 

Weber Jakob Barth die Hälfte seines Hauses an der Kemp- 
tener Gasse verkauft. Nach etwa 13 Jahren (1788) kamen 
beide Nachbarn in Streit u. riefen die Bauschau an. Bei der 
Allgenscheinnahme behauptete Heiß, er habe stch den obersten 
Kornboden, der von seinem Hausanteil zugänglich umr, vor­
behalten und er sei sein Eigentum. Er habe den Bretter­
boden dortselbst auf seine Kosten legen lassen und benutze 
den Boden unbeanstandet seit 13 Jahren: auch unterhalte 
er die Dachuna über dem Kornbcden. Barth führte da­
gegen an, daß der in Rede stehende Kornboden beim Kauf 
noch gar nicht bestanden habe. Die Benützung durch Heiß 
habe er aus Gutmütigkeit stillschweigend geduldet, aber er 
beanspruche das Eigentumsrecht an dem Boden. Nachdem 
der Elockenwirt als Zeuge vernommen worden war und die 
Aussagen bestätigt hatte, entschied die Bauschau zu Gun­
sten Barths.

6. Im Graben außerhalb der Wasserkunst hatte der 
Messerschmied Joh. Mayer und der Radier Joh. Jakobje 
drei Tage in der Woche das Recht das Wasser des Stadt­
baches für ihre Werkstätten zu benutzen. Der Nachbar, Han­
delsmann Wechsler, stellte 1768 das Ansuchen gleichfalls 
am Wasser teilzuhaben und zwar für seine am Graben zu 
erbauend« Ravprermühle'", welche allerdings nur aus ei­
ner Vretterhütte bestehen würde. — Nach Augenscheinnahme 
und Verhandlung durch die Bauschau wurde dem Wechsler, 
sonderbarer Weise mit Zustimmung der Nachbarn, die 
Mitbenützuna des Stadtbaches unter folgerten Bedingun­
gen zuaektandsn- Wechsler muß sein neues Werk auf eige­ne « eUte^^ stL des Wassers nur dann be­
dienen, wenn weder Mayer noch Jakob an ihren Tagen 
solches gebrauchen. An das Stmeramt ist ein jährlicher 
Kanon- zu zahlen. Bei der damaligen m Stern gehauenen 
Oeffnung, wodurch das Wasser aus dem St<MAch m den 
Traben läuft, soll es bezügl. der Hohe und Breit« sein 
Verbleiben haben und dies durch das neue Werk nicht be­
einträchtigt werden. — Ob dieser Entscheid lang gut getan 
und all« Teile befriedigt hat, dürfte start zu bezweifeln 
sein .

? Mit der Frauenmühle war aucheine Gewürzmiihle 
verbunden, deren Leitung der Müller Wiblishauser seinem

^Di^ ..Toback-Rappiermühle" dient zur Zerreibung 
des Tabaks. -

-) Eine Art Anerkennungsgebühr.

Weibe überlassen hatte. Ein gewisser Herr Schmied (wahr­
scheinlich Drogist) ersuchte nun 1769 die Frau Wiblishauser 
Gift in Gestalt von 1 Ztr. Arsenik zu mahlen. Diese war 
aber ängstlich und fragte, wo denn früher schon rn Mem­
mingen Gift gemahlen wurde. — Ja, sagte Schmid, das sei 
in der Schleifmühle geschehen; darauf wieder die Frau: 
Nachdem anderwärts auch Gift gestotzen werde, wolle sie es 
auch tun. — Der Lehrbub ist sämnn erkraickt, obwohl ihm 
die Müllerin Nase und Mund verbunden hatte. Aus die­
sem Anlaß wurde die Bauschau gerufen und beim Augen­
schein ihr folgende Fragen zur Beantwortung vorgelegt:

1. Darf man gestatten, daß fernerhin Giftstoffe auf 
den Eewürzmühlen gestoßen werden? Antwort: Nein.

2. Wo und auf welche Art soll sonst Gift gestoßen wer­
den? Antwort: In eigener Mühle, wo sonst nichts an­
deres gestotzen werden darf.
. 3- Wie ist die Frauenmühle wieder zu reinigen, so daß
sich derselben mänmglich ohne Schaden und Nachteil be­
dienen könne? Die Bauschau erklärte: Die Eewürzmühl« 
könne wohl ohne Nachteil gereinigt werden, es werde 
aber angeraten das Eiftstoßen dem Schleifer Georg Kühnle 
der die beste Erfahrung hierin habe, allein zu überlassen 
und zwar in gesonderter Mühle. Die übrigen Gewürzmüh­
len sollen Gift nicht stoßen dürfen. «

Solch heikle Aufgaben, mit denen wohl keiner der Be­
schauer genügend vertraut gewesen sein dürfte, wurden der 
Bauschall selten gestellt. Aber wir sehen daraus, wie not­
wendig es war, juristisch gebildete Männer und solch« mit 
gesundem Menschenverstand mit der Bauschau zu betrauen.

Aus den Bauordnungen, die uns erhalten sind, möchte 
ich namentlich diejenigen Titel u. Absätze hervorheben, wel­
che auf die Gestaltung unserer Stadt und auf deren Stra- 
ßenbilder Einfluß ausgeüot haben. — Im Stadtarchiv fin­
den sich neben einer Aufzeichnung ohne Jahreszahl, welche 
aus dem Anfang des 16. Jahrh, stammt und offenbar eine 
Ergänzung oder Auffrischung einer älteren, verloren ge­
gangenen Ordnung Larstellt, drei zeitlich verschiedene Bau­
ordnungen und zwar aus den Jahren 1577, 1680 und 1747, 
welch letztere sogar in vielen Exemplaren gedruckt und den 
Geschäftsleuten bei Erlangung des Meistertitels oder bei 
der Verheiratung ausgehändigt wurde. Sie enthalten aber 
weniger Urschriften für das Bauen im allgemeinen als 
Emzelvorschnften für besondere Fälle. — Die erste wird in 
vielversprechenden Worten also einaeleitet:
ZU Satzung, wie es hinfüro allbier
rn G^en Stadt, auch außerhalb derselben,

Feldern gehalten werden soll, von Herrn 
ben Vüraer5^ Rat allhier zu Memmingen, ihrer lie- 

Sum Besten, zur Erhaltung von Fried, 
Tan-.d^eit erneuert und geordnet. Den andern

Knuarn anno domini 1577.
-.««AH dieser schwülstigen Vorrede meint man, wunder 

lange Vorschriften folgen werden. Es 
nl« < Abschnitte, welche im Auszug folgenden J^lt ha^ 
oen. 1. So einer bauen will an gemeiner Gaß (d. r. oftenr- 
Irchn Straße), so soll er vom Nachbar so weit entfernt 
bleiben, daß zwischen den Häusern drei Werkschuh l^twa 1 
Meter) Platz bleibt (d. h. es so« nicht zusammen gebaut,
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sondern eine enge Reihe gelassen werden). 2. Will einer 
einen Giebel bauen, so soll er das erste Gaben (Stockwerk) 
außerhalb dem Grund mit dritthalb, das zweite mit zwei­
en und das dritte mit einem Stein dick ausführen lassen. 
Der 3. Abschnitt handelt von Läden, Lichtern und Schränz 
(Mauevschlitzen) in Eiebelwänden (damit sind die Wände 
in den engen Reihen gegen den Nachbarn gemeint). Aus 
den Schranzen darf kein Wasser und andere Unsauberkeiten 
geschüttet und geworfen werden.

4. Kein Zimmermann noch Maurer darf ohne Erlaub­
nis einen Ausschuß bauen (d. i. die Auskragung von einem 
Stockwerk über das andere). Wer einen Ausschuß gegen 
die Straße machen will, soll zu dem ersten ein Werftchuh, 
zu dem andern 4^, zu dem -dritten auch 4^,,nehmen U1Ä>^ 
nit mehr. Gegen den Nachbarn darf er nur dann ausschie­
ßen, wenn die Dachtrauf nach seinem Grund fällt, gegen ei­
genen Grund darf er ausschießen, soweit er will. Der 5. 
Abschnitt handelt über Kemeter (d. s. Kamine) und Rauch­
löcher, und bestimmt, Laß keiner ohne Bauschaugenehmi- 
gunaein« neue Feuerstätte errichten darf.

Der 6. betrifft Sekrete u. heimliche Gemache (d. s. die 
damaligen „Wassevklosets"). Noch weitere Vorschriften be­
ziehen sich auf „Zäune, Riegel und Pfähl" in Gärten, Hop­
fengärten (müssen 10 Schuh vom Nachbarn entfernt sein), 
Aecker und Brühle (Zufahrtsmöglichkeiten und dgl., wo­
rüber auch die Bauschau zu bestimmen hatte), „llmbergen 
und Einfachen" der Grundstücke — Aecker u. Brühle dürfen 
nicht eingezäunt werden, auch darf keiner auf Werkschuh 
rmf Marksteine „hinzuergen" (pflügen) lassen — auf Bau­
schaugeld, Bauten an der Stadtmauer (mindestens 10 Schuh 
AbstaNd!) und schließlich „Mistleginen".

Diese Bauoümung mußte der Obmann der Bauschau 
den Zimmerleuten und Maurern alljährlich verkünden. 
„Welcher Werkmeister anders bauete als die Ordnung, der 
sollte verfallen sein zu zahlen 5 Thaler oder er wird der 
Stadt verwiesen, bis er zahlt".

Damit ist die ganze Bauordnung zu Ende. Sie schützt 
den Nachbarn des Bauherrn einigermaßen vor Uebergrif- 
fen, gibt die Stärke der Mauern für Neubauten an, behan­
delt die Auskragungen an den damals üblichen Fachwerk­
bauten, enthält Vorschriften über Reinhaltung in den en­
gen Reihen und über Herstellung von Kaminen in Bezug 
auf Feuersicherheit. Ueber Straßenbreite, Stratzenflucht, 
über die Stellung eines Gebäudes zur Straße findet sich 
nichts. Es gab demnach noch keine vordere und rückwärtige 
Baulinie oder Vorgartenbegrenzung. Wenn die Bauschau 
keine Hindernisse in den Weg legte, konnte der Bauherr 
bauen, wie es ihm beliebte und wie es fein Bauplatz zu- 
ließ. Es gab ja noch keine Fahrräder, keine Automobile. 
Der Verkehr wickelte sich viel einfacher ab, so daß auf eine 
gleichmäßige Breite der Fahrstraße und der Fußgänger­
steige zu beiden Seiten kein großes Gewicht gelegt zu wer­
den brauchte. Der damals allgemein im Volke entwickelte 
Schönheitssinn überragte bei Anlage der Straßenbilder

GAchäfts- und Nützlichkeits-Sinn. Neben dem natür- 
Nchen Jormenstnn der Bevölkerung war es auch die Unge- 
vunvenhelt und Freiheit, die den Memminger Bürgern im

„gelassen wurde, was unsere alten Straßen, mit ih- 
^"Krümmungen, Verengungen und Erweiterungen so ab- 

roechslungsreich und anziehend gemacht hat.
„ Der erste Absatz der Bauordnung, der verlangt, daß 

"^Bauten der gemeinen Gasse 3 W.-Sch. vom Nachbarn 
Adstand haben müssen, trägt wohl der althergebrachten 
Sitte Rechnung, die Häuser mit dem Giebel zur Strich« zu 
stellen und die Dachtraufe in die engen Reihen zu legen. 
Diese Uebung ist durch die Bauordnung festgelegt und gibt 
unseren Straßenbildern einen einheitlichen Charakter, wie 
er in den benachbarten Städten Biberach, Ravensburg, 
Kempten und Lindau nicht so zu Tage tritt.

Der zweite Absatz zeigt uns, daß die Umfassungsmau­
ern der Gebäude wesentlich stärker d. h. dicker angelegt 
werden mußten als heutzutage. Wir finden deshalb in den 
alten Häusern auch die tiefen Fensternischen und Wandkä­
sten in den Mauern.

Daß der Fachwerkbau in Memmingen sehr beliebt war 
und gar häufig angewendet wurde, zeigt der 4. Absatz, der 
vorfchreibt, wie weit die Auskragung gegen die Gasse ge­
muckt werden durfte. Als Maß des Ausschusses wird 1 bis 
11/. F also rund 33—48 Zentimeter angegeben. In der 

späteren Bauordnung von 1680 wurden die Maße für den 
Ausschuß bis auf 9 Zoll — rund 25 Zentimeter verringert. 
In der Bauordnung von 1747 wurden die Ausschüsse und 
damit der Riegelfachwerkbau, wohl aus Gründen der Feu­
ersicherheit (es kamen ja genug große Brände in der Stadt 
vor) ganz verboten. Es heißt da: Alle diejenigen, so bin- 
füro aufs neue bauen wollen, sollen Senkel- und Blen- 
Recht auffahren. Durch diese Bestimmung wurde der Fach­
werkbau unterbunden und der SteinLauLieRegel-.

Geriet eiw Fachwerkbä'u in Verfall, 'so mußte die Ge­
bäudefront senkrecht in Stein aufgeführt werden. Nur aus 
ganz besonderen Ursachen wurde Dtspens erteilt, so daß 
der alte Ausschuß, wenn auch picht'ganz,..so doch zur Hälfte 
oder^um Dritteil wieder' hergestellt werden durfte. All­
mählich gewöhnten sich die Bürger an die Steinbauten, die 
Fachwerkbauten wurden als minderwertig angesehen und 
so war es begreiflich, daß die noch vorhandenen Machwerke 
uberputzt wurden, um Steinbauten vorzutäuschen. Erst in 
jüngestr Zäit hat sich der Geschmack geläutert und die Liebe 
und Achung vor dem Altehrwurdigen rang sich soweit durch, 
daß manche schöne Fachwerkbauten aus dem Üeberputz wie­
der herausgeholt und instandgesetzt wurden. Diese Rückkehr 
zum schönen Alten ist gewiß nicht zum Nachteil des Städte- 
bildes.

Ein weiterer Absatz, der in die Bauordnung von 1680 
neu ausgenommen und in der von 1747 wiederholt wurde, 
ist für unsere Stadt von Einfluß gewesen. Er lautet: 
„Wenn infolge Brand oder Baufälligkeit innerhalb der 
Stadt ein öder Platz entstanden ist, so soll solcher innerhalb 
Jahresfrist entweder wiederum angebaut oder einem an­
deren verkauft werden, damit solcher Platz wieder bebauet 
und nicht zu einem Garten gerichtet werden, damit also ge­
meine Stadt angebaut bleiben möge." Die Memminger 
wollten demnach in ihrer Stadt geschlossene Bauweise ha­
ben und konnten in ihren Straßen keine Unterbrechungen 
noch Lücken sehen. Dieser Umstand trug wiederum zur 
Haltung der ruhigen geschloenen Straßenbilder bei. '

Ueber den inneren Ausbau des Hauses gab es in der 
alten Reichsstadt gar keine Vorschriften. „Jnnenwendin- 
Gsbäu, als da sind Auswechslungen einer Wand, Balken 
Pfetten oder Nehm, Besserung der Dächer und dergle;^!,' 
geringe Eingebäu oder Veränderung der Gemächer Zwisten 
den vier Hauptmauern mag einer wohl seiner Notdu^i 
nach ohngefragt, für sich selbst fürnehmen. Doch sollen die 
Werkleute fleißige Ächtung daraus haben, damit nichts ge- 
bauet werde, so Feuers halb sorgsam wäre." Man hat also 
den Sandwerksleuten.vertraut, daß sie ihre Bauten auch 
ohne Aufsicht recht gut ausführen werden.

Die alten Bauordnungen haben sonach einen nicht gerjna- 
fugigen Einfluß auf die Gestaltung unserer Stadt aus««-' 
ubt. Infolge der zeitlichen Verschiäenheit der 
geben die 3 Ordnungen auch Anhaltspuntte für das 
einzelner Gebäude. So müssen v"chE^Äauten "ltex 
als 1747, da ja mit diesem Jahre solche Bauten durch 
Verbot des Ausschusses nicht mehr ausgeführt wurden. zvAs 
ter lassen die verschiedenen Bestimmungen über enge »1?° 
hen, über die Mauerstärken, über das Maß der Äu-A- 
gungen Schlüsse auf das Alter des Gebäudes zu.

Fasse ich das Ausgehobene nochmal kurz zusammen r» 
komme ich zu folgendem Schluß: so

Sowohl die Tätigkeit der Bauschau als auch die erl»n» 
nen Bauvorschriften beschränkten die Bauvorhaben und 
Bauausubung nur soweit daß die Nachbarn und die 
meinde Nicht zu Schaden kamen; im übrigen hatten d;- 
Baulustigen m Bezug auf die Stellung der Eebäud? und

Formgebung gegen die Straße freie Hand. Weil 
"och ein feines Gefühl für Ebenmäßigkeit 

und gute Formen, sowie ein Anpassungsvermögen an^i»^

St a^d t /l a^no"n m?* Bauvorschriften zeigt uns der 
ders im inneren Teil und zwar best­
und Kalckstrake An in der Herren-, Kramer-
sondem winden „Fll Straßen laufen nicht gerade, 
ein Back schlangeln sich durch d,e Stadt wie

V dA Wresental. Die Häuserreihen flehen 
nicht in gerader Flucht, ein Haus rückt vor das andere,
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so daß die Inwohner von einem Seitenfenster aus das 
Straßenleben übersetzen und beobachten konnten. Vor grö­
ßeren Kaufhäusern und Easthöfen erweitert sich die Stra­
ße d. h. die Gebäude treten weiter zurück, damit die Fuhr­
werke, ohne den Verkehr zu stören, anhalten und die Wa­
ren auf- und abgeladen werden konnten. In der Kramer- 
straße tritt dies am deutlichsten hervor: Kaufhaus zum 
Bienenkorb — Roter Ochse — Kaufhaus Zorn — Blaue 
Traube. Wir sehen auch, daß die Häuser nicht aneinander 
;erückt sind, sondern daß enge Reihen und Eäßchen dazwi- 
chen liegen, in die das Regenwasser von den Dächern ab- 
ließt.

In der Ulmer-Straße schließt der Tortum das 
Straßenbild ab. Links ist das Erimmelhaus mit seinen 3 
Geschoßausschüssen. Diese wurden dadurch gebildet, daß 
die Balkenlagen über das untere Geschoß vorkragen, wo­
rauf das darüberliegende Stockwerk mit stärkerer Ausla­
dung aufgesetzt werden konnte. Solche Ausschüsse konnten 
selbstverständlich nur in Fachwerk ausgeführt werden, wes­
halb das Erimmelhaus in den oberen Geschossen auch aus 
Fachwerk besteht, das mit größter Wahrscheinlichkeit nach 
1747, dem Jahre der letzten Bauordnung, mit Putz überzo­
gen wurde. Auf der rechten Seite zeigt sich eine Reihe 
von Giebelhäusern in kleinen Abständen von einander. 
Sie stehen da, wie alte Fichten an einer Waldstraße und 
geben ein abwechslungsreiches, aber doch einheitlich ge­
schlossenes Bild. ,

Vom altenEinlaß gegen die Ulmer Straße srblik- 
ken wir rechts ein malerisches, altes Haus mit weitvor- 
springendem Obergeschoß. Deshalb vor 1680, dem Jahr 
der 2. Ordnung, erbaut.

Vom Marktplatz gegen die Martinskirche fällt 
besonders vorteilhaft ins Auge das Haus m r t 0 e r 
blauen Säule: es hat drei Auskragungen nach der 
Vorschrift von 1680. Unter dem Verputz birgt es altes 
Fachwerk.

Die Herrenstraße gegen den Roßmarkt verhin­
dert infolge der Straße nkrümmung eine Sicht ms Blaue 
Der Blick wird begrenzt durch die Häuserreihe der Straße 
selbst. Im Vordergrund steht das in seinem oberen Stock­
werk weit vorspringende Gebäude des Malers Fackler, 
es wird wohl eines der ältesten Häuser Memmingens 
Daran reihen sich zwei weitere alte Häuser mit Austra­
gungen. Die oberen Stockwerke sind ebenfalls aus Fach­
werk, das in späterer Zeit (nach 1747) verputzt wurde.

UmoÄebrt aeaen die Martinskirche schauend ha­
ben wir wieder ein geschlossenes Bild. Rechts ein ganz 
originelles Kaus mit sehr starken Auskragungen des Holz­
baues. Daneben ein Steinhaus, an dem die Auskrcwun- 
Sen des HMbaues in Stein nachgeahmt wurden; es kann 
also erst nack 1747 erbaut worden sein.

Das in der Mitte der Lrndauer Srraße 
Zeigt noch altes unverputztes Fachwerk. Das Holzweg ist 
breiter, voller gehalten, als es in ,der Neuzeit üblich ist.

In der VaVgasse fallen die weitausladenden Dach­
rinnen auf, welche das Dachwasser nicht in Fallrohren auf 
die Straße oder in den Kanal, sondern direkt M den Stadt­
bach leiten. So muß man sich die Ableitung der Dachwas­
ser auch in den übrigen Straßen der alten Relchsstadt vor 
stellen Ju den Bauordnungen waren eigene Vorschriften 
über die Größe der RinnencmslegerenthaltendamttLie 
Fußgänger durch ALtropfen der Dachwasser nicht belästigt 
wurden

In der Kramergasfe ist die Mehrzahl der Gebäu­
de als Steinhäuser nach der Ordnung von 1747 erbaut. Die 
Häusero?^»-isckenderUlmer Straße und der 
Wie?m^le ergM ein besonders malerisches Bild; 
wir haben auch hier wieder weitausladende Obergeschosse

^Dw^AusschMe ^r^bergeschosse in der R 0 sengas - 

" SS'---VL'k

Haus mit abge-walmten Giebel: Sehr niedriges EMMotz, 
auf vorsorirmenden Balken ruht das Fachwerk der Ober­
geschosse. Das anstoßende Haus aus Backsteinen hat Aus­
schuß auf Bogenfries. . ...

In der Waldhorn st ratze steht eines der interes­
santesten Gebäude aus gotischer Zeit. Der untere. Niedrige 
Stock ist aus Backsteinen mit starker Mauerdicke. Aus wett- 

ausladerHen Konsolen oder Kragsteinen liegt das Fach­
werk der Obergeschosse. Bei Instandsetzung der Häuser­
fronten im vorigen Sommer wurde das Fachwerk des Er­
kers blotzgelegt und teilweise erneuert. Leider konnte das 
übrige Fachwerk nicht unverputzt gelassen werden. Es 
war zu schadhaft; auch hätte die Arbeit zu viel Geld ver­
schlungen.

Das alte Weberzunfthaus ist einer Lsr schön­
sten Fachwerkbauten, der erst vor wenigen Jahren aus 
dem Verputz herausgeholt wurde. In der alten Reichs­
stadt mögen noch viele ähnliche Bauten gewesen sein. Wie 
reich und lebhaft mögen die damaligen Straßenbilder aus­
gesehen haben! Das Fachwerk ist feingegliedert und gibt 
der Gebäudefront Farbe.

Die Kalchstraße bietet wohl das hübscheste Stra- 
ßenbild Memmingens. Das Bild ist geschlossen und zeigt 
im Vordergrund das feingegliederte Schild mit dem Rade, 
im Hintergrund den Martinsturm. Wir sehen wieder die 
einheitliche Stellung der Gebäude zur Straße mit d. Giebel 
in der Front u. der Wasserableitung gegen die Reihen. Die 
verschiedenen Höhen der Giebel sowie die Vorsprünge der 
Häuser geben dem Bilde Abwechslung und Bewegung. In 
der Mitte steht ein niedliches Fachwerkhaus, das erst vor 
einigen Jahren aus dem Ueberputz herausgefchält wurde. 
Ordnung vnd satzung von Bawens wegen der Hewser in der Etat.

Aus StA. 288, 10.
Es ist vestencklich zu halten gesetzt, wer zu Memmingen 

bawen und ain maur ander sein tach oder vntz in den gibel 
ausfüeren will, der mag das sein gantz einfahen und nit lassen 
ligen nach der Statt recht; doch sovern er ain tachtraf hat, das 
er dann sein trafflatten auf sein maur und auf das sein legen 
vnd sein tachtraf one anderer leutten schaden ausfüeren soll. — 
Item soll kain Zymerman noch maurer z. M. kainen ausschutz 
weder m zymern noch mauren machen dann mit des Rats 
erlawben. — Jt. welcher ausschutz gegen der Stras machen will, 
der soll zu dem ersten ausschutz nicht mer dann ain schuch, zu dem 
andern anderthalben und zu dem 3., ob er 3 ausschutz machen 
will, auch anderthalb schuch nemen und nicht mer. Wöllicher 
aber aufs das sein one gegen der Stras ausschutz machen will, 
der mag das woll thun. Ooch das er ligen laß nach der Statt 
recht. Alsdann bißher ainem Rat und auch den 4 geschworn 
bawschaweri. von bawschawens wegen vil vberlaffens und vnru 
angethan worden ist und sonder zu zeitten vmb gering spenn, 
Allso haben Burgermaister, Rat und Zunftmaister vmb des 
besten willen vnd von fridens wegen darein gesehen hinfüro 
bis an ains Ratz widerrufen zu halten, welliche hinfüro spennig 
werden und Bawschawens nottürftig sein vnd darzu die Baw- 
schawer ervordert und gepeten werden, welicher tayl dann vn- 
recht gewinnet, der soll gemainer Statt in ain büchs 3 Schill. hl 
ze richten zu peen und Bus verfallen sein. — Nun wiewol die 
obgeschriben Articul und Ordnungen von Bawens wegen von 
den alltoordern gesetzt und angesehen sind vnd dieweil solch 
satzung und ordnung nit in irem gründ und wesen als sie an 
In selbs verstanden und der widerwärtig gepawen und ge­
handelt dadurch nit allein den geschwornen bawschawern s- >er 
auch ainem Rat .sher vil vnruw angethan worden ist, Solichs 
badacht und zu herzen genomen, So haben Burgermaister, ,.at- 
geben, Zunftmaister vmb ruw und frids willen das obgeschriben 
gesetzt und ordnung erneuert auf mainung wie hernach volgt:

Z. ersten. Ob oder wo zwischen heusern hie z. M ain gc- 
maine gaß, da jeder tayl Traf und gassenrecht ein hette die 
nit dreyer der Statt werckschuh weit wär, Als sie sein soll, 
und sich Inhaber derselben Hewser vnderstienden gegen der­
selben gassen wertz von newem zu bawen, dieselben sollen jeder 
tayl nach anzale Soml frey ligen lassen, das die gassen zwischen 
bmden hewgern dreyer der Statt werckschuch weitt sey«, aber der 
gubel, wend und mawren halb soll es bey obgemeltem alten 
Satz und Arttckel bleyben. — Doch mit sollichem Vnderschaid, 
wouche amen gemaureten gibel bawen und das Jr gar einfahen 
wollen, das man zu thun macht haben soll, dieselben sollen 
fourch^e üemurete gibelwänd, Nämlich das Erst gaben auß dem 
gründ mit dritthalben, das annder gaden mit Zwayen, und 
das dritt gaden mit ainem stain Dick auffieren, bawen «»d 
machen lassen. Aber der laden, liechter und schrentz halb m 
die gibelwennd zu richten. Ist der Vnderschaid gesetzt, das am 
yeder in gübelwennd wol schrentz und liechter machen 
sollichs schrentz dermaßen oergettsrn und vermachen so», ""2
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daherauß kain Wasser noch ander Bnsawberkait geschitt, ge- 
worffen noch getan werden muge.

Zum andern, der vsschutz halben Sol es füro bey dem Ar- 
tickel^) beleiben, dem gelebt und nachgegangen werden. Doch 
so ist solcher artickel weiter und mer gebessert und erclärt der­
maßen und also: welche hinfüro vsschutz vf das Jr gegen den 
Nachbaur wertz machen wollten, das man zu thun macht haben 
sol, -och mit dem vnderschaid und also, das ain yeder Solch 
vfschießen gegen seinen Nachballern also richten soll, das das 
Tachtrauff off das sein falle und Solch tachtrauff vf dem seinen 
on sein anstoßers schaden vffiere.

Zum driten der priuet?) und haimlichen gemach halb ist also 
gesetzt, welche hinfüro ain haimlich gemach machen wollten, die­
selben Sollen und nämlich, der ain gemurets machen wolle, 
drei der Stat werckschuch, Welcher aber kain gemurets machen 
«ölte sondern nur ains mit bretern, der solle vier der Star 
werckschuch gegen seinen Anstötzer ligen lassen und Solch haim­
lich gemach seinem Nachbawrn on schaden halten und machen.

Zum vierden Welche an Ire hewser, die da nach vnsrr Stat 
Recht traust und gassenrecht Heien, laden oder thüren henckhen 
und machen lassen wollen, die möchten Solchs wol thun, doch 
das der oder die Solche laden oder thüren Nit weyter richten 
noch streckhen -an sovern seins Hauses trauffrecht (raicht) und 
weyter nit.

Zum fünfften der Raloch*) und kemiter halb ist erclärt und 
gesetzt. Welche hinfüro kemiter In Ire hewser bawen wöllten, 
das die solch kennt durch das lach hinaus Eemuret bawen und 
Auffieren lassen und die so yetzo Sorgfeltige') kemit haben oder 
füro durch die feurschawer erfunden würden, da will ain Rath 
Nach dem mercklicher wäglicher vnrat und schad daraus kamen 
und entstanden mag, mit ernst vleisfigklich einsechen und darzu 
thun, das Solhs gewendet, Schad und vnrat zuekomen werde. 
Alle getrewlich und an alle geuärd.

Ain Rath hat auch ansechen, das diser ordnung und satzung 
der zimerleut Zunft ain Zedel geben und solcher Zedel durch 
den Zllnftmaifter aller Zerlich vor Rauth Nunhinfuro den 
werckhleuten vnd Maistern, Zimerleuten und murern verkündet 
werden ainem yeden Inhalt Solcher ordnung zu bawen willen 
dan welcher werckmaister anders bawete, dan wie hievor vnder- 
schaiden ist, der sol zu peen vnablöslich der stat zu Lezalen on 
allen nachlaus verfallen sein fünff pfund haller oder vs der 
Stat (muß er ganf (unleserlich) bis er zalt.

Me man früher Sttaßen baute
Von AntonEichheim (Türkheim).

Wenn man aus alten Akten auch gar oft Fuhr- und 
Handelsleute gewaltig schimpfen hört über den schlechten 
Zustand selbst der bedeutendsten Heer- und Landstraßen 
und Wenn dies auch vielfach berechtigt fein mag, so war 
doch die Absicht ihrer Erbauer meist gut- Wenigstens er- 
-Alt das Blatt 152, 153, 229 in der Stadt Memmingen 
„Dvnkbuch", mit welch peinlicher Sorgfalt man den Bau 
einer Straß« ins Arme gefaßt hat. Es handelt sich hisbei 
um ein Stück der einst sehr wichtigen Landstraße Memmin- 
öen—-Leutkirch—Lindau, über dessen Umbau am 20. Febr. 
1483 zwischen Bürgermeister und Rat zu Memmingen und 
den Leutkircher Bürgern Hans Wäckerlin und Konrad 
Sonthoser folgender Vertrag zustande kam:

Wäckerlin und Sonthofer sowie ihre Erben haben die 
Straße von der Brücke zu „Wytzenhofen" an den 
„Salzacker herauf gen Nibelwertz"* zu bauen, dazu sol­
len sie zu beiden Seiten der Straße Holz fällen und „in 
den Wegen legen vnd denselben Weg damit och mit kis 
vnd anderm Holz beschütten vnd erfüllen nach aller not- 
durfft über Iren schien vnd der von Meningen costen." 
Weiteres Holz und Kres sollen die von Memmingen und 
Leutkirch in der Nachbarschaft erwerben und die beiden 
Straßenbauer d<^elbe „über sich selbe" d. h. auf eigene 
Kosten „zu dem Weg füren vnd bringen". Und nun wer-

i) Weist auf die eigentliche, bisher gültige Bauordnung, 
sodaß -je vorliegende sich nur als Ergänzung kund gibt.

->) Prioat-Abort.
») Rauchlöcher und Kamine.
«) bedenkliche, gefährliche.
r) Weizenhofen bei Altmannshofen. Nidel ist der al­

te Name der unteren Eschach,

den letzteren folgende für die Geschichte des Straßenbaues 
nicht unwichtige technische Richtlinien gegeben: „Item sie 
sollen den weg also machen, dz er hoher seye und weich 
denn der grasweg. Damit dz Wasser an allen orten davon 
fließe: vnd sollen darzu an baiden orten des wegs vnd 
nämlich an den enden, da dz not ist, graben vnd den weg 
solichermaßen vnd sowyt machen, dz ain wagen dem andern 
sugelich entwychen mag."

Doch mit der genauen Regelung der Erbauung gibt 
man sich nicht zufrieden; man sorgt auch dafür, daß die 
Gute und Brauchbarkeit des Weges wirklich gewährleistet 
sei. Deshalb müssen Wäckerlin und Sonthofer samt ihren 
Erben den Weg nach zwei Jahren nach Fertigstellung „we- 
ven vnd bestatten. Nach Ablauf dieser zwei Fahre sol- 
lnr je zwei von jedem der beiden aufgestellten ehrbaren 
Männer das Werk begutachten. Werden diese vier nicht 
einig, soll ihnen Bürgermeister und Rat zu Leutkirch „ai- 
wn obman darzu geben". Fällt nun das Gutachten dieser 
Kommissare ungünstig aus, so daß die Straße als unge­
nügend bezeichnet wiÄ, ,^o sond st, vnd Ihr erben densel­
ben weg füro machen, So lang bis soliche vier oder fünf 
man erkennend, das es gnug seye vnd vngeuarlich." 
,. Was die finanzielle Seite endlich betrifft, so haben 
die von Memmingen an Wäckerlin und Sonthofer, bezw. 
ihre Erben 170 Pfund Haller zu zahlen. Zur Aufbrin­
gung dieser Summe erhobt die Stadt Memmingen von je­
dem geladenen Wagen, welcher die neue Straße fährt S 
Pfennige, von jedem ungeladenen die Hälfte. 1463 wird 
dieser Zoll an Heinz Schiller von Niederhofen um 10 Pfd. 
hlr. jährlich verpachtet, im nächsten Jahre auf des letzte­
ren Bitte gegen 14 Pfl>. hlr. jährlichen Lohn von diesem 
verwaltet.

Diese Erhebung des Zolls ist das einzige, was zunächst 
über die Erfüllung des ganzen Vertrages bekannt ist. 
Obwohl er an Fastnacht geschlossen wurde, dürfen wir wohl 
auch bezüglich der übrigen Punkte kaum annehmen, daß sich 
die Begutachtungskommissäre in der vorgesehenen M-iR 
allzustark vermehrt haben.

Neue Funde in der Stadt Memmingenr.
i"* heurigen Frühjahr in dem Hause Nr. 11 (Plan 

11) Ecke von Hofgasse-Schweizerberg
Scannt, weil dort vor 100 und mehr 2- Seybold wohnte - der Besitzer?» 

Hofe zur Erbauung einer Werkstätte den Boden aus!

Zunächst befand sich im Boden an der Grundmauer 
d" Sudwand des einstmals ganz ummauerten Hofes -in 
rechteckiger gewölbter Raum von 4 Meter Lange, 2 Met!? 
Bre te und etwa 1,7 Meter Höhe, zu dem von Westen K-! 
3 Stufen hinabführten. Der Boden war 2.3 Meter ün?-! 
der Oberfläche. Gegen die NW.-Ecke des Hofs zu laa 
Anzahl regellos zerstreuter Menschenknochen. An der 
Ecke^nd sich schon inner^lb der südlichen Grundmauer

H flacher, irdener Topf, mit Erde o-! 
füllt und daneben wieder vereinzelte Knochen. »e- 

?m Ostei^ an der südlichen Hofmauer beginnend fn- 
Ln.7. l 2» M«t-r g

Das südlichste der 3 Skelette r»» hinausreichend.

an einander/ Das SkN 45° gewinkelt
migen Mann an nn» einem kräftigen stäm-über 25 Iah?-» 175 Meter Größe und
Schienbein 415) Aul n- 51,5 Zentimeter lang,
lett eine« Deckplatte lag ein kleineres Ske-

--i- B SLlL'N:
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entdecken, die einen Schluß auf die Zeit der Bestattung er­
möglicht hätte. Nur die Steinkiste selbst gibt einen annä­
hernden Anhaltspunkt insoferne, als solche Plattengräber 
sich in der alemannisch-fränkischen Zeit bis herein zu d. Me- 
rowingern und sogar noch zu den Karolingern großer Be­
liebtheit erfreuten. Wir dürfen also annehmen, daß die 
Leichname etwa zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert be­
erdigt wurden. Die Begräbnisstätte — knapp südlich des

ältesten Kernes von Memmingen am Rande der kleinen 
Terrasse, die den Ort von Süden nach Norden durchzieht, 
oberhalb der Niederung, die bis weit herein in die fränki­
sche Zeit als sumpfig gelten darf und erst später entwässert 
und mit Wohnbauten bedeckt wurde — legt die Möglichkeit 
nahe, daß wir es hier mit einem Teil des längst gesuchten 
Alemannenfriedhofs der ältesten Schwabensiedlung der 
Sippe der Mamminge zu tun haben. Leider läßt das ganz 
mit Häusern überbaute Gebiet eine weitere Verfolgung der 
Zufallsfunde nicht zu.

II.
Im April d. I. wurde im Rückgebäudo des Hauses des 

Metzgers Karl Kleiber an der Kreuzgasse (jetzt 
Nr. 8, ehedem Nr. 371, auf dem Plan über der letzten 
Null der Maßstabangabe 1: 2500) nördlich des an die Gasse 
stoßenden 510 Meter im Quadrat messenden Kellers ein 
neuer Kühlraum ausgehoben. Dabei stieß man auf eine 
alte Tuffmauer, die 1 Meter tief unter den Kellerboden bis 
auf das Kies hinabreichte und noch 1,30 Meter über den 
aufgefüllten Boden heraufragte. Die Mauer ist 45 Zenti­
meter dick und bildet einen Kreis von 3 Meter Durchmes­
ser. Was dieser turmähnliche Baurest, der vollständig mit 
Erde einaefüllt war, für eine Zweckbestimmung hatte, er­
scheint gänzlich unklar. An einen alten Befestigungsturm, 
der in der Zeit vor der Einbeziehung der Oberstadt m, den 
Mauerrina Mitte 14. JH-) draußen vor dem südlichen 
Stadtgraben dem jetzigen Weinmarkt, gestanden haben soll­
te, ist E wohl M denken dafür stünde er zu wert ab. 
Eine außer Benutzung gefetzte Abortgrubenmauer kann es 
auch nicht sein, dazu ist sie zu groß und zu massiv. Also 
muß eine Erklärung des Zweckes vorläufig offen bleiben.

III.
Im Saus Nr. 1 der Unteren Bachgasse (einst 159) 

hinter dem Eichhaus sollte im unteren Hausflur ein Keller 
ausgehoben werden. Dabei bildete eine über 1 Meter starke 
von West nach Ost verlaufende Tuffsteinmauer ein unan­
genehmes Hindernis, das erst mühsam ausgebrochen werden 
mußte. Bei der Besichtigung hatte ich keinen Zweifel, daß 
ich ein Stück der ältesten südlichen Stadtummau- 
eruna vor mir habe. Deren Verlauf war bisher unsicher, 
jetzt schien er entdeckt. Der westliche Stadtmauerzug macht 
am Antonierkloster, darauf habe ich schon vor Zähren auft 
merksam gemacht, einen scheinbar unmotivierten Knick nach 

Osten (s. Plan), dem einst an der östlichen Mauer ein ähn­
licher gen Westen entsprach. Der weitere Verlauf nach Sü­
den setzt fast im rechten Winkel an den Knick an. Daraus 
folgt unzweifelhaft, daß die alte, im 14. Jahrh, aufgelasse­
ne Mauer um das Antonierkloster herum ostwärts zog. 
Wo, das war bisher nicht genauer festzustellen, vor allem 
nicht, ob sie die Häuser n. am Roßmarkt samt dem Eichhaus 
mit einschloß oder nicht. Nach dem Mauerfund müßte sie 
in gerader Richtung auf die Brücke n. des Eichhauses zu 
und längs der Häuserreihe, die mit der jetzigen Schiff­
brauerei beginnt, gezogen sein, sodaß oben der Weinmarkt, 
wie oben erwähnt, den Stadtgraben bildete.

Bei Annahme dieses geradlinigen Verlaufes (s. die 
punktierte Linie auf dem Plan) müßte die Mauer durch 
den Hof des Fuggerbaues gegangen sein. Um ein verlässi- 
ges Ergebnis zu gewinnen, ließ ich nun im Juli dort innen 
von Nord nach Süd einen langen Graben ziehen, der die 
vermutete Grundmauer schneiden mußte. Allein zu meiner 
Ueberraschung fand sich im Boden nichts, das an eine 
Mauer erinnerte. Es gibt nun m. E. nur zwei Möglich­
keiten: entweder die Mauer beschrieb einen schwachen Bo­
gen nach Süd, sodaß sie unter den Häusern, die ehemals an 
Stelle des Fuggerbaus standen, somit auch unter der Flä­
che, die der Bau jetzt überdeckt, verläuft, oder sie wurde 
im 16. Jahrhundert bei der Errichtung des Fuggerbaus, 
als man die alten Häuser einriß und den Baden um- 
wühlte, ganz oder stellenweise ausgebrochen. Ein ganz be­
stimmtes Urteil läßt sich erst einmal ab geben, wenn anläß­
lich der Kanalisation der Herrengasse in dieser die Grund­
mauer und vielleicht auch das dort vermutete südliche 
Stadttor zum Vorschein kommt.

IV.
Im Mai sollte in das Kellergeschoß der Elsbethen- 

schule eine Schulküche eingebaut werden. Beim Aushe­
ben des Grundes kam ein alter aufgefüllter Keller zum 
Vorschein. Nun waren schon vor einigen Jahren bei Bau­
vornahmen in der ehemaligen Holzlege am Eingang in 
den Schulhof die bereits länger gut kenntlich mit gotischen 
Bemalungsresten versehenen Wände vollends bloßgelegt 
und in erweitertem Umfang freigemacht worden, sodaß sich 
deutlich ergab, daß hier ein Stück des Kreuzganges des 
1529 aufgelösten Elsöetherinnenklosters vorlag. Der ost- 
westlich ziehende Teil lehnt sich im Norden an einen städti­
schen Stadel an, der jetzt als Eeräteraum für das Theater 
dient und einst, wie sichere Anzeichen ergeben, das Kloster- 
kirchlein war. Nun entstand die Frage nach der Fortset­
zung des Kreuzganges. Diese wurde durch die Ausräu­
mung des alten Kellers gelöst. Nach den Grundmauern 
stieß der Südtrakt des Kreuzganges an den jetzt noch vor­
handenen Nordteil, darin die Städtische Volksbücherei ist, 
im rechten Winkel an, mit der Außenmauer des Schul- 
hauses sich deckend. Der Kreuzgang wär gegen den Hof 
offen, gegen den Keller war ein vergittertes Fenster, das 
Luft und Licht hereinließ. Die heutigen Zwischenmauern, 
die den Gang im Schulgebäude einschließen, sind neu und 
decken sich mit keiner der früheren Mauern. Der eingewor­
fene Schutt barg ein Menge Daureste, besonders Gewölbe­
rippenstücke aus Tuff, auch mit Diensten, die natürlich zum 
Teil wenigstens aufbewahrt wurden. Der Kreuzgang in 
seiner jetzt noch sichtbaren Form stammt, wie die Jahrzahl 
an dem Schlußstein der Volksbücherei angibt, aus dem 
Jahre 1475, die Bemalung aus gleicher Zeit.

.. Fum Schlüsse noch einen oberirdischen Fund. Als man 
des sehr schadhaften Außen-Verputzes am 

„ bei St. Martin im Juli
kam eine in der Barockzeit angebrachte 

zum Vorschein, die die Wand durch 
AUellrsenen zu gliedern versucht hatte. Da aber schon 

infolge Verleguna der Türen das symmetriiche 
^u^öewlcht gestört schien, glaubte man von einer Erneue­
rung absehen zu sollen. Dagegen kam über der westlichen 
^nngangstür ein vermauertes, aber bis auf die Verglasung 
unversehrt erhaltenes Svitzbogenfenster mit Maßwerk 
zutage, das natürlich freigemacht wurde und die lange, 
vde Wandfläche sehr vorteilhaft unterbricht. -

Zur Linken dieses Einganges fand sich unter Be­
wurf ein ziemlich großes Freskogemälde, Christus mrt er-
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nein Stab darstellend, Las in Zusammenhang steht mit 
einer darunter befindlichen Grabinschrift, also wohl auf 
die Auferstehung hindeutet. Die Inschrift lautet:

1520 an der heyligen drey kinig tag starb die ersam 
sraw vrsel, Dotter ciriacj husfraw . . . vnd da man galt 
im aylfften iar starb... Den gott genedig vnd barmsher- 
Ztg sey).

Dieser Dr. Cyriakus (Weber) ist jener bekannte Mem- 
minger Arzt, der 1515 u. a. auch den Ritter Georg von 
Frundsberg behandelt (s. Zöpfls Aufsatz über Frunds- 
bergs Privatleben in diesen Bl.) und der auch unter de- 

' Er, die vom Stadtrate auf die kirchlichen Unruhen 
Weihnachten 1524 hin berufen wurde zu der Disputation 
zwischen dem Pfarrer zu U. Frauen und Dr. Schappeler. 
An jener Stelle vor der Kirche wurde 1520 wahrscheinlich 
seine Gattin Ursula und vermutlich ein 10 jähriges Kind 
begraben. Aus einer Hausurkunde des Hauses Nr 112 in 
der Herrengasse (Kaufhaus) über einen Bauschaustreit we­
gen eines Eartenzaunes und einer Gartenmauer geht her­
vor, daß Dr. Weber entweder in Nr. 112 oder 113 ge­
wohnt haben muß. '

Aus dem Umstand, daß die Inschrift an der Nordseite 
der Kirche ist, möchte ich aber auch schließen, daß zu jener 
Zeit der Martinskirchhof noch rings ummauert war und 
daß, wie so oft sonst, auch in dem schmalen Raum zwischen 
der Kirche und der Kirchhofmauer, wovon jetzt noch der 
hohe gemauerte Steig längs der Kirche ein Rest ist, Be­
stattungen vorgenommen wurden. Ob das Christusbild, 
das ziemlich schadhaft ist, sichtbar erhalten wird, steht vor­
läufig noch dahin. ivl.

Nachtrag.
Nach Fertigstellung des Drucksatzes über die Neuen 

Funde wird mir von einem mehr denn 70jährigen Mem- 
minger, der sich schon sehr frühe der Vergangenheit seiner 
Vaterstadt annahm, mitgeteitt, daß man noch, als er in 
die 1. VolkÄschulklasse ging, ebenerdig in das Gebäude der 
Elsbethenschule hineinging und daß man im Gang noch 
wohl das vergitterte Fenster sah, wie auch die Gewölbe­
rippen, die bei der Ausfüllung des tiefer liegenden 
Kreuzgangs abgeschlagen und als Füllsel in den Schutt 
geworfen wurden. Der Kaufmann Friedrich Clautz, 
der Verfasser der von F. Döderlein herausgegebenen Chro­
nik, habe ihm erzählt, der Kreuzgang sei, als er dorthinein 
in die Lateinische Schule ging (also vor etwas über 100 
Jahren), noch vorhanden gewesen. Er ist auch auf dem 
Rupprechtschen Stadtplan von 1737 durch eine Linie (bei 
Nr. 9) angedeutet, während in den Plan von 1823 nichts 
mehr eingetragen ist, obwohl er damals sicherlich auch noch 
bestand. Das vergitterte Fenster im Gang habe zu allerlei 
Sagen von eingemauerten Nonnen, Hexen uüd Hexenmei­
ster und dergl. unter den Schülern Anlaß gegeben. — Auch 
des Rundgangs nördlich der Martinskirche und der 
Sichtbarkeit der farbigen Lisenenbemalung weiß sich Herr 
H. B. aus seiner Jugend noch wohl zu erinnern

Aus Georg von FrnnÄsbergs Privatleben
Von Dr. F. Zoepsl (Maihingen).

, Nls Kriegsmann, der für seinen Kaiser landauf, land­
ab Söldner warb und die Landsknechte zu einem brauchba­
ren Werkzeug in der Hand des Feldherrn formte, als 
Kriegsmann der die Schlachten von Vicenza, Bicocca, Pa- 
via gewinnen half, so kennt jung und alt Herrn Jörg von 
Frundsberg. Als Kriegsmann kannte und pries ihn schon 
seine Mitwelt. Fast ausschließlich seine Kriegstaten hat 
Adam Reißer beschriebene und als Kriegsmann in Sturm­
haube, Panzerhemd und Hellebarde hat ihn Hans Holbein 
d. Js dargestellt. Daß er auch Familienvater und Regent 
einer nicht unbedeutenden Herrschaft war, hat schon die 
Mitwelt fast ganz übersehen und wer über Frundsbergs 
Persönlichkeit, über seine Familienverhältnisse, über seine 
Tätigkeit als Herr von Mindelheim Genaueres erfahren 
will hat seine liebe Not. Einiges Licht über Frundsbergs 
Ckarakter verbreitet sein Briefwechsel mit dem Markgra- 
k-o von Mantua, Federico Gonzaga, aus dem A. Luzio 
1008/09 wertvolle Mitteilungen veröffentlicht hat? Wir ler­
nen darin Frundsberg als einen durchaus anständigen, 
grundehrlichen Mann kennen, in dessen eisenbewehrter
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Brust ein warmes Herz für jede menschliche Not schlug, der 
in jedem Gegner den Menschen achtete und jederzeit bereit 
war, dem Feinde die Hand zum Frieden zu reichen. In 
Frundsbergs Haushaltung, in sein Familienleben, sein 
Verhältnis zur Herrschaft Mindelheim gibt dieser Brief­
wechsel, der nur den italienischen Feldzug von 1526—1528 
umfaßt, begreiflicherweise keinen Einblick. Ich habe mich 
leit längerem bemüht auch hierüber einige Klarheit zu be­
kommen. Meine Nachforschungen waren nicht ganz erfolg­
los. Namentlich konnte aus den Frundsbergischen Haus­
haltsrechnungen, die in zwei umfangreichen Folianten im 
Hauptstaatsarchiv München aufbewahrt worden?), manch 
wertvolle Nachricht über Frundsbergs häusliches Loben 
erhoben werden. Im Zusammenhalt mit Nachrichten aus 
Akten des Statsarchivs Mindelheim, aus den Briefen des 
Ottobeurer Humanisten Nikolaus Ellenbog u. a. läßt sich 
die Lücke, die Frundsbergs Biographie aufweist, wenigstens 
in etwas ausfüllen.

Herrn Georgs Jugend und Erziehung — er 
war geboren am 24. September 1473 als der jüngste Sohn 
des Herrn Ulrich von Frundsberg — liegt im Dunkel. Auch 
die angeführten Frundsbergischen Rechnungsbücher Hellen 
dieses Dunkel nicht auf, da die Rechnungen über den Pri- 
vathaushalt erst mit dem Jahre 1512 einsetzen. 1501 starb 
Georgs Vater und wenige Jahre darauf (1506) auch seine 
Mutter Barbara, geb. v. Rechberg. Beim Tode der Mut­
ter waren von den 9 Söhnen Ulrichs — die Töchter waren 
verheiratet oder gestorben — nur mehr die zwei jüngsten 
am Leben, Adam und Georg. Als dem Aeltoren hätte 
Herrn Adam die Herrschaft ohne weiteres zufallen müßen; 
er stellte auch nach dem Tode seines Vaters in seiner Eigen­
schaft als der älteste der Frundsbergsöhne Lehenbriefe u. a. 
aus?) In der Erbschastsangelegenheit scheinen sich jedoch, 
da noch zwei unmündige Söhne des verstorbenen Bruders 
Thomas zu berücksichtigen waren, Schwierigkeiten ergeben 
zu haben. Zudem dürfte Adam als Hauptmann des schwä­
bischen Bundes viel von Mindelheim abwesend gewesen sein 
So treffen wir in den Jahren 1506—1511 als Verwal­
ter der Herrschaft Mindelheim und des 
Frundsbergischen Besitzes Herrn Georg. Da jedoch auch ihn 
das Kriegshandwerk bisweilen anderwärts beschäftigte, 
führte Zorgs Gemahlin, Frau Katharina von Schrofenstein, 
die Verwaltung. Mehrmals wird in den Rechnungen ver­
merkt, diese und lene Zinsgelder habe „sraw Katherin"

E ste "reist genannt wird, „das Ketterlin", „das 
Katterle eingenommen. 1511^ anscheinend bevor er wieder 
A? italienischen Kriegsschauplatz abzog, gab Georg 
Verwaltung der Frundsbergischen Güter in die Hände Hi- 

Adam zurück; am Sonntag Oculi 1611 über, 
antwortete er ihm ein Verzeichnis alles dessen, was in der 
Herrschaft Mindelheim an Geld und Getreide noch aussen- 
big war, eine Summe, die bei weitem vrcht die vorhande­
nen Frundsbergischen Schulden deckte. Nach Georgs sinn­
reicher Rückkehr aus Welschland — er hatte sich 1511 bei der 
Eroberung von Bologna und bei der Erstürmung des Passes 
Peutelstein hervorgetan — fand die Auseinandersetzuna 
zwischen den Frundsbergischen Erben statt. Kraft eines zwi­
schen Adam, Georg und dem Domherrn Konrad von Hürn- 
heim als «erhaben der minderjährigen Söhne des Thomas 
von Frundsberg am Montag nacki St Jörgen 1512 im 
^erricka^t MudelE»^" Vertrages übernahm Adam die 
^s^Ebr^S^ als eine Art Treuhänder 
standen zu haben die scheint darin be-
u^Herrschait Schulden, die auf Haus
der AsammeM abzutragen. Sie beliefen sich nach 
7 1612 auf 6554 Gulden, 899 Pfd

1 Heller, ohne die Forderungen, vw 
ch nachträglich von verschiedenen Seiten angemeldet wur-

ML '^I??!rcbiv?c! Isadella 6'Lgte e il sacco ko- 
5—107 361—42^ l-vmbaräo IX, klilano 1908,

von Neue Urkunden über Ge-
und Leipzig 1909, 238-^41 deutsche Revue 34, Stuttgart 
^obre l^07^s Nr. 60 und 61 Sie umfassen die 

mit 1520. Vgl. Hoevkl F Die Hofhaltung
Hei/l923^ beginn des 16?Jahchunderts, Mindel- 

') Vgl. z. B. Mon. Boic. 6, 629 f. (1503).
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den?) Auch Georg hatte zur Entstehung dieser Schuldsum­
me sein Teil Leigetragen. Zunächst hatte er in der Zeit sei­
ner Herrschaftsführung den meisten Ehehalten den Lohn 
nicht voll ausbezahlt oder ausbezahlen können. Des weite­
ren waren verschiedene Geschäftsleute, die für Georg und 
seine Angehörigen Lieferungen betätigt hatten, noch nicht 
befriedigt, darunter der AugsLurger Goldschmied Klaus 
Seid, der Augsburger Eewandschneider Marx Bischer, der 
Mindelheimer Goldschmied Ulrich Zink, der Armbrustschnit­
zer, sowie „Katterle Kürschnerle , die ihre Lieferungen für 
Frau Katharina allein auf 16 Pfund 10 Schilling veran­
schlagte. In der Zeit seiner Verwaltung hatte Georg auch 
Bargeld in Höhe von etwa 700 Gulden ausgenommen, dar­
unter 200 Gulden von dem kaiserlichen Marschall Paul von 
Lichtenstein, 100 fl. von Hans Jakob von Landau, Land­
vogt von Wellenburg, 200 Gulden lieh er selbst seinem Bru­
der Adam, als dieser 1512 die Herrschaft übernahm. Für 
Deckung der laufenden Ausgaben und zur Befriedigung der 
Gläubiger hatten Adam und Georg aus ihrem Besitz Sil­
bergeschirr und fahrende Habe verkauft; Adam hatte jedoch 
dabei anscheinend mehr geopfert als Georg.

Nach Abschluß des Vertrags von Augsburg hielt sich 
Georgs Familie noch längere Zeit auf der Mindelburg auf 
und führte mit Adam gemeinsamen Haushalt. Adam, der 
selbst unverheiratet war, scheint mit der Familie seines 
Bruders Georg in bestem Einvernehmen gelebt zu haben. 
Von seiner Schwägerin Katharina spricht er stets mit einer 
gewissen Zärtlichkeit als von dem Käterle oder von seiner 
Schwester. An Weihnachten 1512 verehrte er ihr 1 Duka­
ten 15 Kreuzer, ihren Kindern Balthus, Melcher und dem 
lungen Kätterle je 6 Kreuzer. Im Laufe des Jahres 1513, 
vermutlich im Frühjahr, dürfte Frau Katharina mit ihrem 
Haushalt nach den Frundsbergischen Besit­
Zungen in Tirol übergesiedelt sein. Die Beziehungen 
Georgs zur Mindelburg wurden damit jedoch keineswegs 
abgebrochen. Es waren schon rein geschäftliche, finanzielle 
Bande, die Georg an die Mindelburg fesselten. Vertragsge­
mäß hatte Adam an seinen Bruder 5 Jahre lang ein Leib- 
gedmä in Höhe von etwa 600 Gulden zu entrichten, das Ge­
org Anfangs in Geld, später zu einem guten Teil in Natu­
ralien, namentlich in Getreide und Fischen bezog. Adam 
hatte überhaupt öfters auf Konto des Leibgedings Rech­
nungen für seinen Bruder Georg zu begleichen; so bezahlte 
er Weihnachten 1512 77 Gulden für den Zelter, den sein 
Bruder „von Stofel" gekauft hatte. Die Beziehungen Ge­
orgs zu seinem Bruder Adam gingen jedoch weit über das 
rein Geschäftsmäßige hinaus. Sie waren, wie wir aus ver- 
slchedenen Anzeichen schließen können, stets herzlich und 
wahrhaft brüderlich. Georg wie seine Angehörigen fanden 
stch in den Jahren 1513—1517 häufig auf der Mindelburg 
ein. Georgs Söhne Melchior und Balthasar genossen ge­
meinsam mit anderen jungen Edelleuten unter Leitung 
Adams auf der Mindelburg ihre Erziehung. Auch Georgs 
ältester Sohn, der in den Frundsbergischen Rechnungen be- 
?etts als „Herr Caspar von Frundsberg" betitelt wird, er­
freute sich der Gunst Herrn Adams; er erhielt von ihm bei 
besonderen Anlässen Geschenke und einmal verlebte Adam 
Alt ihm und einigen verwairdten Damen eine fröhliche 
Fastnacht. .

. Alljährlich im Juli oder August wurde in Mindelheim 
mit einem erstaunlichen Aufgebot von Priestern und Mön­
chen der Frundsberg-Jahrtag gehalten; 1513 und 1514 war 
auch Frau Katharina mit ihrer Hofjungfrau Magdalena 
unter den offiziellen Gästen. Georg selbst nahm in den 
fahren 1513/1517 zeitweilig längeren Wohnsitz auf der 
Mindelburg- so hielt er sich nach Beendigung des venetram- 
schen Krieges über 21 Wochen, vom 6. April bis zum 3. 
September 1517 bei seinem Bruder auf — „mein Bruder 
'st hie auf mir gelegen", vermerkt Adam in seiner Rech- 
?ung; Georg bezahlte seinem Bruder als Verpflegungsgeld 
'M ganzen 150 Gulden; „des ich mich benuegen hab lassen , 
schreibt Adam dazu, damit andeutend, daß er wohl aus

1516 bemerkt Adam z. B. in der Rechnung: „Dem 
^"gnesle so bei mein bruder ist, sagen baid mein schwestern - 
l— Schwägerinnen), das ir mein fraw (— Adams Mut­
tor) ain schamlot (— Kleiderstoff aus Kamelhaaren) ge­
nomen, den ir Kay. Mt. geschenkt, dafür hab ich gehen 6 
Gulden"

eine höhere Summe Anspruch gehabt hätte. Anscheinend 
aus Erkenntlichkeit hiefür schenkte Georg seinem Bruder je­
doch ein Fäßlein Rotwein, das er in Bayern erworben hat­
te. Von dem brüderlichen Einvernehmen, das zwischen den 
beiden Frundsberg herrschte, zeugt besonders die Fürsorge 
die Adam seinem Bruder während einer Krankheit anae- 
deihen ließ. Vielleicht infolge der Strapazen des italieni­
schen Feldzuges war Georg 1515 ernstlich erkrankt. Adam 
sandte den kaiserlichen Notar Johannes Traber nach Augs­
burg, wo Georg krank darniederlag; er ließ den berühmten 
Memminger Arzt Dr. Cyyriakus Weber befragen- er 
schickte, als sich Georg nach Jebenhausen (Wttb.) ins Bad 
begeben hatte, mehrmals Boten an ihn und ließ ihn mit 
Geld versorgen. Nach Ablauf der fünfjährigen Frist in 
der die Herrschaft noch als gemeinsames Familiengut' be­
trachtet wurde, kam Georg mit seiner Familie wieder Nach 
Mindelheim und führte dort bis zur vollen Auseinander­
setzung (29. April 1517) gemeinsamen Haushalt mit seinem 
Bruder. . -

Nach dieser endgültigen Auseinandersetzung erloschen 
Georgs Ansprüche an die Herrschaft Mindelheim und Adam 
trat ihren Alleinbesitz an. Nicht lange jedoch erfreute er 
sich seines Besitzes. Bereits am 2. Januar 1518 wurde er 
nach kurzer Krankheit hinweggerafft; da er unverehelicht 
und kinderlos geblieben war, fiel die Herrschaft an Georg 
Unter einem ungünstigen Stern begann Georgs HerA 
schaft. Kaum hatte sich das Grab über seinem Bruder 
Adam geschlossen, da wurde ihm — noch in Tirol — seine 
Gemahlin Katharina von Schrofenstern, die Mutter seiner 
sieben lebenden Kinder, durch den Tod entrissen (24. Febr 
1518) und eine seiner ersten RegierungshaNdlungen muß­
te es sein, in der Gruft seiner Väter zu Mindelheim seiner 
Gemahlin das Grab zu bereiten. Unter dem Titel „von 
fraw Katharina wegen, potelon, besingknuß u. a." find im 
Frundsbergischen Haushaltbuch alle AusgMen verzeichnet, 
die für das Begräbnis erforderlich waren. Damit haben 
sich auch viele Einzelheiten der Degräbnisfeierlichkeit er­
halten. Boten mit der Todesnachricht und der Einladung 
zum Begräbnis wurden abgesandt zu den Verwandten, zu 
befreundeten Städten (Memmingen, Nördlingen) und Klö- 
lle.ru (Steinaaden, Raitenbuch, Ottobeuren, Roggenburg, 
Konmsfelden). Auch Dr. Johannes Staupitz, der kurz vor­
her Herrn Adam von Frundsberg die Leichenrede geilten 
Hütte, wurde zum Begräbnis gebeten. Da der ursprüng- 
uch festgesetzte Begräbnistermin nicht eingehalten werden 
konnte — jedenfalls erschwerte der Winter die Ueberfüh- 
rung der Leiche —, mußten noch einmal Boten an die Ge­
ladenen abgesandt werden. In Erwartung zahlreicher Gä­
ste wurden unterdes auf der Mindelburg große Borberei- 
ttingen getroffen. „Heuß von Dürlewang" wurde nach 
München geschickt um Wildbret; des weiteren wurde be­
schafft Kälber-, Schaf-, Schweinefleisch, Fische, 132V- Psd 
Schmalz, für 38 fl. 59 Kr. Gewürz; von Lindau wuäe ein 
Wagen mit Wein geholt, außerdem noch 2 Faß Neckarmoin und 1 Faß Pfeddersheimer äus der Umgebung. D^s Sü. 
chengeschirr wurde vermehrt; eine eigene Küche wurde von 
d«n Zrmmerleuten erstellt; von Kempten und von 
Wortwahl das Waldburgische Schloß Scheer) borgte man 
sich Koche. Em Teil der Gäste wurde zudem in Gastbäu! 
fern der Stadt untergebracht; 10 fl. 6 Schill verm-i-^Ä» Rechmlng haben die Priester verzehrtet Paulu" N*eger 
als man Frau Katharma im Kapitel besuMen bat Nr 
L L« LEL

schwöstern 2d prÄftrn" .^nmmchen,
sv Got kill- sn wurden 4 fl. 6 Kr. verehrt, „das
mstaa und : an die Armen wurde am Begräb-teilt. g "och ei" halbes Jahr nachher „die Spend^ver- 

Herr^?/? in dem Augenblick, da er die väterliche 
,-^bhmen sollte, den Verlust seiner Gemahlin 

empfunden haben, als er selbst von den
Segen Kaiser und Reich — 1519 rückte er 

schwäbischen Bund gegen Herzog Ulrich von Würt- 
bwberg aus — bald wieder stärker in Anspruch genommen 

wurde und Frau Katharina ihm schon bei der erstmaligen 
^erwaltung der Herrschaft eine wertvolle Stütze gewesen 
war. Mancherlei Sorge mag ihm die Herrschaft, an die
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auch ferne beiden Neffen Thomas und Christoph Adam 
noch Ansprüche hatten, bereitet haben. Lagen ja trotz 
Adams tüchtiger Verwaltung, nicht wenige Lasten aus der 
Herrschaft. Die Schulden, die Bruder M>am hinterließ, 
waren zwar nicht übermäßig groß; sie beliefen sich aus 
3984 sl. 59 Kr., wurden aber durch das vorhandene Ver­
mögen auf etwa 480 fl. herabgemindert. Drückend waren 
dagegen die Zins- und Leibgedingsverpflichtungen, sei es 
gegenüber Frundsbergischen Agnaten, sei es gegenüber be­
kannten Geldgebern und Handelsleuten benachbarter 
Städte (Zwicker, Vöhlin, Besserer in Memmingen, Hum- 
piß, Eelderich in Ravensburg, Ungelter in Augsburg u. a.). 
Konnte Georg infolge der größeren Aufgaben, die ihm ge­
wiesen waren, seiner Herrschaft Mindelheim auch keine all­
zu große Aufmerksamkeit widmen, so unterhielt er doch, wie 
Auszeichnungen im Stadtarchiv Mindelheim") beweisen, zu 
seiner Stadt Mindelheim stets die freundschaftlichsten Be­
ziehungen. Schon in den vorausgegangenen Jahrzehnten 
Hatte sich ihm die Stadt Mindelheim hold erwiesen und er 
hatte ihre Aufmerksamkeiten in gleicher Weise erwidert. 
Als er nach der Schlacht bei Schönberg (1504), in der er 
nach Adam Neißners Bericht ,^roße Ehre eingelegt und 
sein- ersten ritterlichen Kriegstaten gezeigt" hatte, von 
Kah.t Maximilian zum Ritter geschlagen worden war, ver­
ehrte ihm die Stadt Mindelheimm „in sein ritterschaft" 2 
ebsilrne Becher, Erzeugnisse einheimischer GolLschmiede- 
kunst. An Fastnacht 1512 spendete Frundsberg dem Rat 
Wildbret und hielt mit ihm ein fröhlich Gelage. Als sich 
1521 eine Abordnung des Rates von Kaiser Karl zu 
Worms die städtischen Freiheiten bestätigen ließ, wurde sie 
von Frundsberg „gegen der kapserlichenn mt. unnd in der 
Canntzley trewlich gefurdert". 1523 gab er den Mindel- 
heimer Schützen eine neue Ordnung. Die Stadt hinwiede­
rum spendete 1524 ihrem Herrn „Hilffgeld gen Frantzenn" 
(Franz I. von Frankreich) und verabschiedete ihn und seine 
Hauptleute, da er ins Feld zog, mit Morgensuppe und 
Ehrentrunk.

So wenig wie seiner Herrschaft konnte sich Georg in 
diesen Jahren seiner Familie und seinem Haushalt wid­
men. Er hatte sich am 11. September 1519 zum zweiten 
Male verheiratet, mit Anna von Lodron, der „Gräfin", 
wie sie in den Rechnungen mit einer Art von Zurückhal­
tung bezeichnet wird. Im Gegensatz zu seinem Brüder 
Adam, der die Hofhaltung selbst überwacht und die Rech­
nung eigenhändig mit peinlicher Sorgfalt geführt hatte, 
überließ Georg einem Beamten, dem Kellner, die Führung 
des Hofhaltes. Nur ausnahmsweise besorgte er selbst Ein­
käufe; so treffen wir ihn einmal (an einem St. Mangentag 
unbekannten Jahres) auf dem Viehmarkt zu Jmmenstadt, 
wo er 10 Ochsen um 70 Gulden 15 Kreuzer erhandelt, ein 
andermal beim Weinkauf zu Ulm. Die genauen Aufzeich­
nungen des Kellners geben uns einen hübschen Einblick in 
Georgs Haushaltung um 1520. Für die Zeit vorn 19. Juni 
bis 1. Juli 1520 vermerkte der Kellner z. B. folgende Aus­
gaben: 19. Juni: um Erdbeer 3 Schiü., um Rosen 16 
Pfenn.; 20. Juni: um Erdbeer 16 Pfenn., um Rosen 13 
Pfenn.; 1 Guld. 17 böhm. „so die bichsen mayster zum feur- 
werk gebrucht haben uff den umbgang" (— Fronleichnams­
prozession); 21. Juni: um 77 junge Enten 5 Schill., um 
Erdbeer 15 Pfenn.; 22. Juni: um Rosen 5 Schill., Jörgen 
Wachter gen Landshut 18 böhm.; 23. Juni: um Rosen 5 
Schill.; 24. Juni: dem Haller, hat ein Roß gen Augsburg 
geritten, 21 Kreuzer, um Rosen 4V» Schilt.; 25. Juni: um 
Heugabeln und Rechen 8 Schill, um Rosen 11 Schill., um 
Gartensamen 1 Pfd. 1 Schill., „zwieren ze spinen zu einer 
fogelwand" 12 bohrn.; 17 böhm. „ze strikett", Schnüre dazu 
9 Kreuzer, um Rosen 5 Schill.; 26. Juni: um Rosen 2 
Schill.; 27. Juni: um 103 Metzen Kalk „zu der weyssin" 
2 Guld. 13 Kr., um Rosen 20 Pfenn.; 28. Juni: um Rosen 
26 Wenn., Herrn Melchior Stasel 4 Guld.; 29. Juni: um 
Rosen 7 Guld., um Fisch, so Christoph Fuchs (von Fuchs- 
beral ist hie gewesen, 3 Guld. 15 Kr., Bestin Schneider gen 
Augsburg und Landshut 1 Guld; 30. Juni: um Rosen 3

°) Akten I?cll8n; 1^54; Stadtrechn.

Schrll., dem Hans Kürnbach"), so er gen Wellenburg ist ge­
ritten, 2 Guld. 43 Kr., dem Jäcklin auch dahin zu Zehrung 
1 Guld.; 1. Juli: dem Haller gen Göppingen 12 böhm. 24 
Kr., um Rosen 4 Schill., um ein „gewurtzsible" 15 Kr. — 
Auch für seine persönlichen Ausgaben beanspruchte Georg 
die Kaste des Kellners;; so holte er sich am Mittwoch nach 
Georgi 1520 beim Kellner 2 Gulden „uff das spil (Karten­
spiel) im torstibli". Bedeutend waren die Ausgaben für 
den Frundbergischen Haushalt um diese Zeit ja nicht. Eine 
gewiste Ausnahme macht nur der Aufwand für die Wäsche; 
50 Ellen „wirckins Tuch", 75 Ellen „Facenet", 78 Ellen 
Handtücher, 101 Ellen „Zwelach", 72 Ellen Tischtücher, 124 
Ellen „flechsin Tuch" wurden 1520 für Frundsberg gewirkt; 
das mag seinen Grund darin haben, daß in diesem Jahre 
Georgs älteste Tochter Anna mit Herrn Wolf von Maxl- 
rain Hochzeit hielt.

War Georg schon 1518/20 viel von Mindelheim abwe­
send, so entrissen ihn die Aufgaben der nächsten Jahre noch 
mehr seiner Familie und seiner Herrschaft. Bald kämpfte er 
in den Niederlanden, bald in Italien, oald im 'Salzburgi­
schen, bald im Schwäbischen. Am 16. März 1527 traf ihn 
im Lager von S. Giovanni bei Bologna ein Schlaganfall, 
der ihn seinem rebellisch gewordenen Heere ntzog. Nach­
dem er über ein Jahr lang die Gastfreundschaft des Her­
zogs Alfons von Ferrara genossen hatte, ließ er sich im 
Sommer 1528 in einer Sänfte Lurch die Graubündener Al­
pen nach Mindelheim verbringen. Auf dieser traurigen 
Heimreise, der letzten, die er machte, berührte er auch Füs­
sen. Hier sah ihn der als Humanist bekannte Füstener Be­
nediktinerprior Gallus Knöringer (gest. 1532); er berichtet 
über diese Begegnung in den chronikalischen Aufzeichnun­
gen, die uns in einem nun in Maihingen befindlichen Ko­
dex (Tod. Maihing. II. lat. 1. 4„. 38, Bl. 124?) aufbewahrt 
sind, Folgendes: „Eodem anno (— 1528) ist Herr Jörg von 
Freindsperg, aller landsknecht vater, auß dem Welschland 
her gen Fuesten körnen an dem zwölften tag Augusti und 
man hatt in vuff einer senfte gefürt von seiner krankhaid 
wegen, hatt man in also gen Mindelheim vuff sein Schloß 
gefürt, und hatt nur 10 tag gelebt; da ist er gestorben (20 
Aug. 1528). Eot tröst sein liebe Seel". Die Besingnis scheint 
— vorausgesetzt daß die Quellenangabe richtig ist — 
Ende Oktober 1528 abgehalten worden zu sein; eine auf 
früheren Quellen beruhende Handschrift der Maihinaer 
Bibliothek aus dem Jahre 1728 (Keßler I. Chr., 
Collectiv allerhand uä kistoriam äomuum, krincipurltz 
Cornitum sc I^odilium Oermuniae, praecipue Oettin- 
Aensium, eiuague 6istrictu8 gehöriger Nachrichten, nach 
und nach zusammengetragen) berichtet (S. 166) zum Jah^^

Oktober sein Hans von Hünhe,m--Haheltlnge„ 
nach Mindelheim „auf Georgen von Frunffperg Otters S. 
Besingnis". Wie wir aus dem Briefwechsel des Ottobeurer 
Humanisten Nikolaus Ellenbog erfahren, Ane 
Knöringer auch im Sinne dem von ihm begeistert vere^ 
Georg von Frundsberg in seiner Chronik ein f^aris^g 
Denkmal zu setzen. Er schrieb in dieser Absicht 1531 ap kei­
nen Freund Ellenbog in Ottobeuren und bat ihn um Mit­
teilung der Grabinschrift des Georg v. Frundsberg Egen- 
bog mußte seinem Freunde Knöringer jedoch Mitteile«, da-, 
ein Bote, den er nach Mindelheim geschickt habe, kein Evt- 
ta ' ^ -"ndsbergs gefunden habe?) Geora »mt anscheinend 
überhaupt kein seiner Bedeutung entsprechendes Epitaph 
erhalten und die Grabinschriften, die die Humanisten Jakob 
Ziegler und Wolfgang Seidel verfaßt haben, sind Entwür­
fe geblieben?) Erst 1903 hat die Stadt Mindelheim ihrem 
und des deutschen Volkes Helden ein Denkmal gesetzt. ,

°) Ein Verwandter des bekannten Humanisten Johan­
nes Altenstaig.
< ^«Vgl- Co6 pLri8. lat. 8634, Buch V Nr. 76. Ellen- 
bogs Brrefwechiel, gemeinsam von Prof. Dr. A. Bigel- 
matr und mir bearbeitet, wird im Corpus Catholicorum 
erscheinen.

. Noch bei Lebzeiten Frundsberqs hatte Altenstaig 
em „Frundsb^glsches Heldenbuch" vorbereitet; Georg hat- 
ßf aber aus Bescheidenheit den Druck nicht gestalt; vgl. 
Zopf! F., Johannes Altenstaig, Münster i. W. 1918, 28.

-« Wem« UW« Altertum»-Verein». — Verantwortlich für die Schriftleitims: Dr. üul. Miedet.
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Memmingerberger Schlötzle
Von Dr. Julius Miedel.

Der Memminger denkt bei dem Wort „Vergor Schlößle" 
lediglich an das breit und behaglich an den Hochterrasien- 
hang sich schmiegende Gebäude, das nach seiner kürzlich er­
folgten Erneuerung in seinem roten Gewände so einladend 
stadtwärts schaut. Die Beschäftigung mit den Hausnamen 
von Memmingerberg' ergab einen „Schloßbauern" im Sü­
den des Dorfes und einen „Schloßirg" in der Mitte und da­
mit die Spur zweier weiterer „Schlösser" und der alte, vor 
rund 100 Jahren angelegte Kataster führte schließlich sogar 
noch auf ein viertes. A<as ich über die vier nach langem Su­
chen finden konnte, sei hier zusammengefaßt?

Wenn auch die Wortbildung „Sommerfrische" erst jung 
ist und erst 1792 in Tirol auftauch:, der Brauch im Scm- 
mer außerhalb der Stadt Erholung zu wichen ist wesentlich 
älter. So haben sich z. B. die Memminger Kreuzherrnmön­
che schon im 17. Jahrh, in Holzgünz ein förmliches Wasser­
schloß gebaut, in dem sie sich abwechselnd zur Sommerszeit 
aufhielten. Die Memminger wohlhabenden Familien gin­
gen seit dem 16. Jahrh, mit Vorliebe nach Berg aufs Land. 
Freilich bedeutete das nicht bloß einen Landaufenthalt, son­
dern man verband dabei das Angenehme mit dem Nützli­
chen: man legte vielfach sein Geld in Grundbesitz an und 
schon die Nachschau nach dem Betrieb des Wirtschafters oder 
Beständers gab Anlaß zu wiederholtem Besuch, der denn 
nicht selten zum Bau eines eigenen Landhäuschens führte. 
So waren in Berg die Stoll Eigentümer des Hofes von FL- 
ßinger Alten Schmied und Straßirg, die Zoller vom Ma- 
thäsenbauern, die Hartlieb vom Haselhof, die Hermann 
vom Kutter- außerdem waren noch die Jenisch, Lupin, 
Schermar u a. draußen begütert, auch das Unterhosmtal 
und die Vurheimer Karthause und daher nach der Säkulari­
sation auch die Grafen von Basienheim.

Von dem ersten, dem mit Recht gemeinhin genannten 
Unoldschen Schlößle° kennen wir sogar das Geburts­
datum Der 1732 geborene, 1798 gestorbene Johann Daniel 
von Unold der Bruder des späteren Bürgermeisters Georg 
v. U. und Ürurgroßvater des jetzt lebenden ältesten Gliedes 
der Familie erwarb am 25. 2.1775 von der Gemeinde Berg 
H/2 Jauch einer schon lange öd liegenden Kiesgrube am

Das 15 Kilometer östlich von Memmingen am Fuß der TerKe gelkgE hieß von jeher (wie heute noH 
im Volksmund) kurzwegsamj B e r S (zum erstenmal er­
wähnt im 12. Jahrh, als Berge) und erst seit dem 16. Jahrh, 
erscheint zuweilen die nähere Bestimmung nach der Lage 
bei Memmingen, die schließlich amtlich wurde.

Da die Schlößle Privatbesitz waren, sind Urkunden 
darüber nur spärlich erhalten. Die Besitzerfamilien haben 
später anscheinend keinen Wert darauf gelegt und so sind 
ste meist verloren gegangen.

b) Als Quellen dienten hie'für außer den Katastern und 
Liquidationsprotokollen vorwiegend Unold ische Aufzeich­
nungen.

westlichen Höhenrand für 500 fl. Im Osten stieß die Fläche 
an eine Viehweide, im S. an einen bergan führenden Fuß­
weg, im W. an die Aecker bei der sog. Siechgasie und im N. 
an die Landstraße. Im April erstand er dazu noch ein Stück 
der Gemeindeweide an der Straße, wobei aber die Dauern 
ausdrücklich erklärten, daß hinfüro kein weiterer Platz mehr 
an ihn abgetreten werden dürfe.

Auf diesem letzteren Platz schuf er einen kleinen Bau­
ernhof und südlich davon erbaute er im folgenden Jahr 
mit Front nach Westen ein „Landhaus oder Schlößle" mit 
Rokokoschneckengiebeln gegen W. und O., aus deren Bekrö- 
nung heute noch je eine Palme, das Unoldsche Wappenzei­
chen, sichtbar sind; nördlich und südlich schlössen sich an den 
Mittelbau zwei niedrigere Flügelbauten an, die dem Gan­
zen das gefällige Aussehen gaben, das ihm auch jetzt noch 
nach der Erneuerung vorteilhaft zu statten kommt. Weil der 
Erbauer noch eine Stallung dazu errichten wollte, geneh­
migte die Gemeinde trotz ihrer früheren Verwahrung 1777 
doch noch die Abtretung von Jauch, des Eemeindegrundes 
nebenan zu diesem Zwecke.

Für seinen Hofbauern erkaufte er 1777 dann noch 17^ 
^auch. oschigliches Ackerland und 61/2 Tagw. Brühle. Aber 

.Ihielt das Besitztum nicht bis an sein Lebensende. Im 
gleichen Jahre noch starb ihm seine Frau, eine geb. von 
wrimmel, von deren 20 Kindern ein einziges am Leben 
blieb Darauf heiratete er eine frühere Liebe, die Bürger- 
melsterswitwe Elisabeth von Schermar, geb. v. Lupin, die 
ihm aber schon 1778 wieder entrissen wurde. 1781 ehelichte 
er dann eine geb. v. Langenmantel und 1785 eine Helene 
v. Curtabatt aus Lindau. Aus seinen 4 Ehen hatte er je­
doch keinen einzigen männlichen Nachkommen.

Das mag ihn bewogen haben das Anwesen wieder zu 
veräußern. Am 4. 1. 1793 wurde das Landhaus, Vauern- 
haus mit Schöpf und allen anderen Baulichkeiten nebst Gar­
ten und sämtlichen Feldern dem in Bayreuth lebenden her­
zoglich Württembergischen Obristwachtmeister Albrecht Kon­
rad Friedrich von Renz gen. Hartmann zugeschrieben. 
Der Preis war 18 000 fl.. wovon die eine Hälfte an Licht­
meß, die andere an Johanni abbezahlt wurde.

1823 entäußerten sich die v. Unold des seit 1749 in ib- 
befindlichen Schloßgutes Erünenfurt und zwar 

Sto^nn^^ Stadthauptmann Johann Georg von 
Stoll von ^oh. Konrad von Unold. Dieser gleiche 
A°Schlö?Än A 11- 1802 auch schon das Unold- 
also nur 9 allem Zubehör erworben, das
ben war Edgentum des Herrn 0. Renz geblie-

Er muk// d^m Gut ein schlechtes Geschäft gemacht 
erleü b^ L ^.10 000 fl. hergeben, wovon 4000 sogleich 
mukts längstens Jahr bereinigt werden
Geldno?^^. Verzinsung mit 4 v. H. Offenbar war er in 

>°nst hätte er es wohl nicht so billig losgeschlagen, 
ore Kriegszeit und vielleicht die gerade damals erfolgte 

Einverleibung in Bayern haben die Preise so stark gedruckt. 
„.-Als Georg von Stoll 1825 starb, verblieb.der Besitz 
ö""vchst noch seiner Witwe Euphrosyne Luise geb. v. Heuß 
und als diese 1831 mit Tod abging, übernahm es am 1.

2ö
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September ihr Sohn Joh. Friedrich von Stoll,« ern 
Vetter des Mannes der 1916 s letzten Trägerin dieses Na­
mens. Der aber erreichte nur ein Alter von 29 Jahren. 
Nach seinem Ableben übernahm es wieder am 3. 9. 1836 
KonradvonUnold, derdas bäuerliche Anwesen (Hs. 
Nr. 63) einige Tage darnach dem Johann Mangler und sei­
ner Ehefrau Rosina käuflich überließ, besten Nachkommen 
es heute noch innehaben und von denen es auch den Haus­
namen (beim Mangler) trägt. Das Schlößle selbst (Nr. 
63s4) behielten die v. Unold bis 1874, da es die „Relikten" 
um 4000 fl. an den Bauern Joh. Wassermann veräu­
ßerten. Von ihm erbten es seine Kinder Joh. Georg, Jakob, 
Martin und 4 Töchter am 22. 11. 1905. Der älteste, Joh. 
Georg, der in Hitzenhofen ansäßig war, übernahm es, ver­
kaufte es aber am 11. 5.1907 wieder für 6300 Mk. an Mat­
thias Guggenberger und seine Frau Ursula. Mich 
weiterhin wechselten die Besitzer sehr rasch: am 29. 4. 1910 
erstand es Christian Grät er von Memmingen, am 26. 
5.1911 Joh. Georg und Therese Rehm, am 31. 1.1919 Ir­
ma Freifrau von Schilling, geb. v. Heuß-Blößt, aus 
München und am 17. 4.1920 die Firma Holzindustrie E. m. 
b. H. (Schweizer) aus Duisburg. Durch die letzteren 
beiden gewann es wieder ein „herrschaftliches" Aussehen 
und wurde mit einem schön angelegten Garten umgeben.

Im Jahre 18W übernahm das Sommerhaus der da­
malige Verwalter der genannten Stiftung, Johann von 
Lupin, und behielt es auch noch, als er später Appellati­
onsgerichtsrat in Ansbach wurde. Am 29. 5. 1833 wurde es 
durch den Hofbesitzer Matthias Zeltler zu einem An­
schlag von 2000 fl. seinem Hofe wieder einverleibt? Es 
stand bis vor kurzem leer, seit 1924 dient es dem im Ruhe­
stand lebenden Berger Oberlehrer Müller als Mietwoh­
nung. — Klein wie das Haus selbst ist auch seine Geschichte.

Geht man vom Lupinschlößle durch den Zettlerhof und 
dann die Dorfstraße herab, so kommt man da, wo diese aus- 
zulaufen beginnt, an den Halbhof Nr. 27 zur rechten. Er 
gehört dem Guggenberger, „zum Schloßiva" benannt. Er 
war vermutlich vor Zeiten auch ein Vollhos, der den Grund 
und Boden mit umfaßte, auf dem jetzt die Häuser Nr. 38, 
40 und 41 stehen, die in das Grundstück von 37 einschneiden.

Vor etwa 120 Jahren hatte der Beständer des Hofes 
für seine 14 Jauch. Acker- und etwa ebensoviel Wiesenland 
seinem Grundherrn als Gült zu reichen 1 Scheffel Kern, 3 
Roggen, 5 Haber, 1. fl. Gültsuppe, 11 fl. Heugeld, 2 Fast­
nachthennen, 4 Pfingsthühner, 100 Ostereier, 2 Psd. Flachs. 
Als Erdschatz waren 400 fl. angesetzt. War ursprünglich der 
Eigentümer war, ist nirgends gelungen zu finden; wahr­
scheinlich das Unterhospital, an das bis weit ins 19. Jahrh.
herein der Eroßzehent entrichtet werden muhte.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts nun trennte der 
Grundherr vermutlich ein Memminger Geschlechter der 
den Hdf erworben hatte, davon einen großen Teil ab 
und erbaute sich daraus einen schönen Sommersitz, der mit 
einem großen Gras-, Baum- und Wurzgarten umgeben 
war. Und auf einem gegenüber südlich der Straße ange­
kauften Platz erstand ein kleines Wohngebaude mit Stal- 
' „ Scheune, Wagenschopf, Back- und Waschküche. Das 
Sommerhaus hat einen schlanken, nach Süden schauenden 
Giebel mit je 3 Fenstern im Erdgeschoß und ersten Stock 
und 5 Fenster an der Längsseite. Auf dem Dach sitzt eine 
ziemlich breite Gaupe mit Schneckengiebel, ähnlich etwa 
dem Memminger Eeschechterzunfthaus. Es ist die jetzt sog. 
Untere Wirtschaft. Wo der Garten war, sind nun­
mehr Wirtschaftsbänke, überschattet von großen Kastanien- 
bäumen. Die Decken im Oberstock waren einst sehr schön 
stukkiert: leider aber ist der ganze Schmuck, als die Räume 
in einen Tanzsaal umgewandelt wurden, herausgeschla^^ 
worden.

Wenn man auf der Mindelheimer Landstraße die Hoch­
fläche erreicht hat, so kreuzt ein von links kommender 
Fahrweg, der sich nach rechts fortsetzt in Richtung auf ein 
recht wenig bäuerlich aussehendes Gebäude (Nr. 33^), das 
zu dem Zettlerho'f Nr 33 gehört. Dieser war von je­
her schon ein ganzer Hof, von dem zwar seit alter Zeit eine 
Reihe Beständer — es waren zuerst Karrer und seit An­

fang des 18. Jahrhunderts Zettler, woher der Hausname    
— aber keinen älteren Eigentümer festzustellen gelungen lung, S 
ist. Die Beständer hatten im 18. Jahrb. 47 Jauch. Acker- ' - 
land und mußten davon an ihre Grundherrschaft jährlich 
2 Scheffel Kern, 10 Roggen, 11 Haber abliefern, außerdem 
7 sl. Heugeld, 3 Fastnachthennen, 6 Pfingsthühner, 200 Eier, 
3 Psd. gehechelten Flachs dazu 2 fl. Mendienfte. Also eine 
ziemlich hohe Gült, zu der noch 2 fl. „Eültsuppe" kamen. 
Mit dieser hatte es folgende Bewandtnis: Weil Berg kein 
Pfarrhaus besaß, wohnten die Pfarrer (bis 1925) in der 
Stadt und wurden zu den Gottesdiensten mit Geschirr ab­
geholt. Zu Tisch waren sie dann jeweils bei einem andern 
Dauern. Weil dies aber mit der Zeit zu allerlei Mißlich- 
keiten führte, löste man die Verpflichtung durch eiE A^a- i scheint, daß das Schlößle um 1800 gerade in der 
be (40 fl.) ab, von auf emen Bolchof 2 fl-traftn Der Zeit, da die Verwaltung des Unterhospftals in große 
Zettlerhof-Jrchaber bezog frerllch Kl^ter Brenn Schwierigkeiten geraten war, wie so vieles andere, losge- 
und 1 Bauholz im Anschlag zu 17 fl. aus dem Ungerhauser schlagen wurde; denn in dieser Zeit ist es in der Hand des 

Wald.___________________________________________________damaligen Eroßbankherrn und Eüterhändlers von Mem-
- Ende des 18. Jahrh, war der Hof leibfällig an die Ei- mingen Joh. Sigmund M av r, gen. Schwanemayr. Ihm 

tel-Friedrich-von-Lupin-Stiftund; der Erdschatz daraus be- kaufte es am 11. 1. 1803 Melchior Eglof von Stall 
trug um 1800 die hohe Summe von 1000 fl. für 1000 fl. ab samt den 5 Tagw. Ackerlands, die dazu ge-

Auf einem aus der Vergabung ausgenommenen Stück hörten und die er selbst bewirtschaftete, weshalb man ihn 
der UreiL erLute sich der Grundherr um 1720 in das den Bauernstoll" hieß. Und darum auch St°l^ 
Wiesland hinter dem Hof ein Sommerhaus und legte ein Schlößle.^ 1812 (15. 7.) erwarb er von S Ldrrek- 
Gärtchen an, dessen Anpflanzung und Nutzung samt daraus turn von Schwaben einen Acker dazu um 
befindlichen Obstbäumen er sich ausschließlich vorbehielt mit A9. 7.) von Christoph v. Hartlieb mich . er für
dem Beifügen, daß keinerlei Vieh oder Geflügel darauf 6000 sl Nun war es ihm aber offenbar 
herumlaufen dürfe Es ist ein schlichter Bau mit schmalem Bewirtschaftung zu umfangreich, sodatz er es wieder ver- 
rechteckigem Grundriß und Doppelwalmdach und wird an pachtete.
den Längsseiten durch 3 Lisensn in 4 gleiche Teile geglie- 1832 war der schon genannte Georg Hmth Beständer 
dert, von denen nur die beiden inneren Fenster haben. Un- des Hofs, daher der Name Schloß i r g. Das Schlößle selbst 
ten war ein« Stallung und oben außer einem kleinen Vor- verschenkte Melchior Eglof von Stoll 1852 bei seiner golde-
raum nur ein einziges, ziemlich geräumiges Zimmer mit nen Hochzeit an seine 3 Töchter Sofie (von Wachter), Ama-
einfacher Stuckdecke und einer Art Alkoven, der durch eine sie (von Krafft) und Bert« (von Hartlieb). Aus ihren
große Bogenöffnung abgetrennt ist und einen recht behagst- Händen ging es 1870 für 5600 fl. an Joh. MartinMotz
chen Nebenraum abgibt, von dem aus man einen sehr hüb- über, der in der Stallung gegenüber eine Brauerei einrich-
schen Blick auf Memmingen genießen kann. Und so diente tete. Von ihm erstand «s 1877 ein Memminger Bierbräuer
das Lupinsche Schloß!« denn auch neben seinem Georg Thomas FLrschner, der sich jedoch nicht lange dar-
Hauptzweck zu intimen, gemütlichen Familienfeiern: z. B. auf halten konnte und es daher 1882 an die Geschwister
wurde am 16. 8. 1783 Tobias von Heuß mit Jakobine von Geiger au--, Memmingen verkaufte. Infolge Mutterguts-
Halder aus Augsburg darm getraut (Unold, Geneal. vertrag ftel es am 13. 3. 1889 dem T o b ia s G e i g e r zu
Memm. 125). im Anschlag von 10110 Mark. Dieser betrieb die nun sog.

»l Georg und Friedr. von Stoll besahen auch das Straß- Mich Mutter hatte es samt dem Hof bis zu seinem
^„^nanwesen Nr. 61. Das quadratische östlich davon auf Tod 1888. Seine Witwe Anna Maria übernahm es von 
k-rHöSe mit dem Walmdach gehörte einst dem Zregler nud den Erben mit um 3600 Mark und wohnte enw Zeitlang 
stt verhältnismäßig neu (1848?). ' auch darin. 1904 ubergab sie ihrem Sohn Georg.
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Untere Wirtschaft bis 1908; denn am 21. 10. erwarb sie 
Jakob Rehkla u für 15 200 Mark, während Geiger sich 
das Brauhaus zur Wohnung umbaute (37^), in der er 
jetzt noch haust. Die Wirtschaft wurde am 13. 4. 1913 Ei­
gentum des Rabenwirts Johann Oex'e (für 20500 
Mark) und am 1. 8. 1918 der Brauereibefitzer zum Schiff 
Hugo und Karl Rittmayer. Der Hof Nr. 37 blieb 
dauernd abgetrennt und kam 1876 von Christian Huith an 
dessen Tochter Ursula und damit an deren Ehemann Jo­
hann Christian Wassermann, dessen Familie ihn 
heute noch inne hat.

R i cht i g st e ll u ng. Zu Anfang der Erzählung vom 
llnoldschen Schlößle soll es Lei Joh. Daniel o. Unold statt 
Ururgroß v a t e r heißen Ururgroß v a t e r s.

Wir begeben uns nun auf der langen Dorfstrabe nach 
Süden bis zum vorletzten Hof rechts, dem Haselhof Nr. 8, 
der seinen Namen von dem um 1650 darauf sitzenden Hans 
Hasel trägt. Vor diesem biegen wir rechts ab und gehen 
auf ein Giebelhaus zu, das sich wesentlich von den andern 
Bauernhäusern unterscheidet. Es ist auf der uns entge­
genschauenden Giebelseite durch 5 Gesimse in Stockwerke 
geteilt und sieht mit der Breitseite gen Süden. Im N. und 
W. sind jetzt jüngere Anbauten mit Pultdach. Es hat Hs. 
Nr. 7 (Hausname Nagler) und steht ganz einsam abseits 
der Dorfstratze mitten in einem Erasgarten. Der einst zu 
diesem Grundstück gehörige Hof steht vorne an der Straße, 
Nr. 6 „der Schloß bau er". Bor 100 Jahren war auf 
dem jetzt freien Raum längs der Straße noch ein Söldan- 
wesen Nr. 7a, „beim alten Schloßbauern" genannt.

Trat man damals zwischen Nr. 6 und 7a durch das Tor 
in das Anwesen ein, so führte eine schöne Baumallee auf 
das sog. Wachter' che Schlößle zu. Man mußte sich 
in einen herrschaftlichen Besitz versetzt fühlen, denn das 
Ganze war von einer Mauer umschlossen, die zwar jetzt 
durch eine dürftige Hecke ersetzt ist, deren Spuren man je­
doch immer noch erkennen kann.

Beim Eintritt in den als Wohnraum dienenden östli­
chen Hausteil bemerkt man nichts Auffallendes. Umsomehr 
ist man überrascht bei Besichtigung des das Erdgeschoß und 
den Oberstock einnehmenden w. Wirtschaftsteils. Der Ober­
stock bildete einst 2 oder 3 Räume, von denen der westliche 
ein geräumiger Saal ungefähr in quadratischer Form ge- 

. wesen sein muß. Er zeigt jetzt noch nach den 3 Außenseiten 
hin je 3 große, zugemauerte Rundbogensenster von 2 Me­
ter Höhe 1,70 Meter Breite und 40 Zentimeter Tiefe im 
lichten so daß dk Mavcrleibungen schräg zulaufen und 
eine Art Nische entsteht. Es muß wohl etwas wie ein Fest­
saal gewesen sein, in dem auch größere Veranstaltungen ab­
gehalten wurden. Die Anlage reicht schon nach der Bau­
art sicher noch in die Frührenaissancezeit zurück. Die östliche 
Hälfte des Oberstockes diente wohl reinen Wohnzwecken; 
die Fenster sind zwar auch sehr groß, aber nicht so regel­
mäßig anaeordnet. Auch der obere Boden war noch aus­
gebaut und hat an der östl. und westl. Eiebelseite je 2 
kleinere Bogenfenster, jetzt teilweise zugemauert.

Der Erbauer des Schlötzleins in seiner in der Haupt­
sache noch erhaltenen Form ist ein Memminger Bürger­
meister, Hans Keller, der in der 2. Hälfte des 16. 
Jahrh, lebte. Dies erfahren wir aus Anlaß eines stark 
romanhaften Vorfalls. Die Hauptperson dabei ist eine An­
gehörige der Freiherrnsamillr v o m S t e i n die ursprüng­
lich auf der bekannten Burg im Günztal saß und von der 
ein Sprößling Bernhard vom Stem vom Rechtenstem 1574 
das mackgräflich vurgamNe Lehenchloß in Jchenhausen 
den Herren von Roth abgekauft hatte. Eine Schwester der 
Brüder Andreas, Heinrich und Poppelm vom Stein, na­
mens Elisabeth, hatte einen Johann Sixt von 
Scheinen von Schsinerberg gesessen auf Moosbeuren, 
geheiratet. Diese Edlen von Scheinen stammen aus Schie­
nen am Untersee n. von Konstanz und hatten 1505 das 
österreichische Lehen in Moosbeuren bei Thingen erworben.

Einige Zeit nachdem ihr Gatte gestorben war^ suchte 
stch die Frau Elisabeth von Scheinen einen stillen Wrtwen- 
sitz. Sie wollte sich zurückziehen und gedachte, angeblich zu­
sammen mit einer anderen adeligen Witwe, des Bürger­
meisters Keller Besitztum in Berg zu kaufen. Darüber 
beriet der Stadtrat am 13. 3. 1592 und beschloß am 25. 4. 
die Genehmigung zum Verkauf zu erteilen, wenn es 
ohne Beeinträchtigung der städtischen Oberherrlichkeit ge­

schehe und die Käuferin stch in der Stadt Schirm und Schutz 
bogebe als Beisitzerin und dafür von Eeorgi 1593 an jähr­
lich 6 fl. bezahle. Wolle sie den Besitz wieder veräußern 
so müsse sie oder ihre Nachkommen ihn einem Bürger oder 
einem andern dem Rat genehmen Käufer überlassen.

So kam am 2. Mai der Kauf zu stände. Er umfaßte 
die neu erbaute gemauerte Behausung samt Hofstatt 
und Garten, nebst den Bronnenflüssen und Fischgräben da­
rin, auch alle Nebengebäude, alles ringsum mit einer Mau­
er auch thyll (-. Eediele d. Bretterzaun) eingefangen 
oberhalb an des Abts von Ottobeuren Güter (Nr. 8) un­
terhalb an die Jörgs von Freyburg (j. Nr. 5) und gegen 
die Stadt wärts an des Jung Moß stoßend, einschließlich 
12 Jauch. Ackerland ;weiter den dazu gehörigen Bauernhof 
(Nr. 6) mit 56^ Jauch. Aeckern, 15^ Tagw. Wiesen und 
5 Tagw Brühl am Haienbach, 4 Jauch. Wald in Hawanaer 
Tratt Der Preis war 5800 fl.. Der Hof lieferte ein« Gült 
von 1l Malter Roggen. 4 Haber, 3 fl. Heugeld, 100 Eier 4 
Hühner und 1 Fastnachtshuhn, sowie aus den Brühlen 2 
Fuder Heu.

Es sollte sich bald zeigen, warum die edle Frau Elisa­
beth sich in die Einsamkeit hatte zurückziehen wollen. Schon 
nach 7 Monaten kam von Ulm eine Anfrage mit dem Bei­
satz, man habe etwas Verdächtiges von ihr gehört. Am 29 
12. berichtet d Memminger Rat zurück, es habe sich heraus­
gestellt, daß Frau von Scheinen am 19. ein Kind geboren 
habe, welches gleich nach der Geburt verschickt worden sei 
Sie habe es auch eingestanden, zeige Reue und bitte um 
Gnade. Es sei eine Wache in ihr Haus gelegt und dafür 
gesorgt worden, daß ihre adelige Freundschaft benachrich­
tigt werde; den es wäre am besten, wenn sie zur Verhütung 
größerer Schande von dieser in Verwahrung genommen 
würde.

In dem Verhör vom 31. Dez. erklärt die Missetäterin, 
der Vater des Kindes sei ein Marx Thoma von Dirrkastel^ 
Der sei vor etwa eurem Jahre an das Türlin ihrer Behau­
sung gekommen und habe angeläutet. Sie sei allein gewesen 
und habe gemeint, es sei jemand von ihrem Gesinde drau­
ßen. Der aber sei gleich hereingedrungen und weil er 
„eine ansehnliche Person und ein feiner Kerl" gewesen und 
das Ansehen eines Edelmanns gehabt, habe sie mit ihm 
geplaudert und sich leider mit ihm eingelassen. Er sei spä­
ter noch öfter gekommen. Er hab« nie davon gesprochen, 
wo er seinen Wohnsitz habe. Er sei ungefähr 40 Jahre 
alt. Nach seinen REn halte sie ihn für einen Kriegs­
mann. Sie wolle sich gern strafen lassen, denn es tue ihr 
sehr leid. Das Kind habe sie durch eine Magd nach Diet- 
mannsried geschickt; es sei auf den Namen seines Vaters 
getauft und einem Becken Hans Beck auf ein Jahr ver­
dingt, wo es gut versorgt sei Trotz wiederholten Vorhalts, 
man wisse, daß sie es noch mit einem gehabt, blieb sie bei 
ihrer Aussage.

Bald aber schlug der Sünderin doch das Gewissen uich 
so wandte sie sich an Neujahr 1594 an den Memminger 
Stadtschreiber mit der demütigen Bitte, ihr doch, weil sie 
leider gefehlt, behilflich zu sein; sie wollte sich gern einer 
Strafe ergeben, dieweil alle Menschen sündigten. Der Rat 
möge ihr gnädig sein, weil ihre Verwandten und sonderlich 
ihr Bruder wider sie toben und wüten und sie begehren da 
sie ihr am Kammergericht zu Speyer gewonnenes Recht' ge­
gen sie erhalten habe. Man möge auch auf keine andere 
Person einen Verdacht richten. Sie habe dem Kind nicht 
wie man sage, etwas zufügen wollen. '

. Die Brüder Poppelin und Oberst Heinrich vom Stein 
was vorgegangen und ließen durch 

Leo Weitzland dem Rat einstweilen ihre 
kundgeben für sein Vorgehen. Sie beabsichtig- 

Segen einen Revers abholen zu lassen, 
sie gut verwahren, damit sie nicht ausreitze. Dis- 

Brüder an, sie schuldeten ihr noch ihr 
k-?rbgut. Hätten sie ihr das gegeben, so hätte 
sie wl^er heiraten können.
»no A * Am fällte am 12. 1. 1595 sein Urteil: Sie sollte

Kronen Strafe bezahlen einschließlich der Bewachnngs- 
roiren Der Spruch wurde dem Andreas v Stein und dem 
ttlmer Stadtammann angezeigt Daraufhin wollte An­
dreas mit einigen vertrauten Leuten sich der Schwester bc- 
Machtigen, wozu ihm der Rat sein« Förderung angedelden 
lassen sollte. Ihr Ersuchen glaubten sie verstärken zu kon-
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neu durch einen Hinweis auf einem Memminger Bürger, 
den „Lhrendieb" Philipp Löhinger einst Vogt in 
Grutzheim (bei Ehingen), der schon früher mit ihr in na­
hen Beziehungen gestanden und auch diesmal ihr Verfüh­
rer sei..

Darauf setzte der Rat den Löhinger gefangen. Der 
bekannte seine strafwürdige Tat und bat nur, man möge 
ihm als einem armen Bürger wie andern bekennenden 
Sündern, auch um seines Weibes und unmündigen Kindes 
willen Gnade erzeigen. Es sage ja auch die göttliche 
Schrift, daß im Himmel mehr Freude herrsche über einen 
Sünder, der Buße tue, als über 99 Gerechte Man möge die 
Frau ja nicht ihren Brüdern ausliefern; denn die würden sie 
in schweres Gefängnis, stecken, dessen sie selbst würdiger wä­
ren. Ihm selbst möge man eine väterliche Strafe nach sei­
nem Vermögen auferlegen. Den Hausrat der Frau solle 
man ja nicht den Brüdern ausfolgen lassen, bis ihre Schul­
den an die Frau von Nippenburg, den Erbachischen Vogt 
Bochenthaler und etliche Handwerksleute und ihn beglichen 
seien. Sie besitze noch 2400 fl. von ihrem Mann, 400 fl. 
Morgengabe, 150 fl. Widerlegung und habe jährlich 200 fl. 
ihr vom Kammergericht zuerkannten Unterhalt.

Selbstbewußt aber schrieben die Brüder vom Stein am 
34. Jan. an den Rat: Wir erwarten, daß Ihr den Löh- 
linger nach des Kaisers Karl V. Halsgerichtsordnung an 
Leib und Leben bestraft. Er hat lange geleugnet und war 
sein Leben lang ein böser, leichtfertiger, versolner und ver- 
zauberischer Vogel. Selbst wenn es also in Eurer Stadt 
nicht Brauch sein sollte ihn seiner Tat wegen hinzu­
richten, so müßte es deswegen geschehen. Es muß mit ihm 
ein Exempel statuiert werden und wir hoffen, daß Ihr 
strenge Richter sein werdet, damit er niemand mehr schaden 
kann.

Es macht fast den Eindruck, als wäre es den Brüdern 
mehr um den Besitz der Schwester zu tun gewesen; denn 
sie erkundigten sich wiederholt nach ihren Kostbarkeiten, wie 
Kettinen, Kleinodien, Silbersachen, von denen freilich gar 
manches offenbar verkauft oder verpfändet worden war. So 
wird nach einem von einem Juden angeblich auf 10 WO fl. 
geschätzten Stein gefahndet; der habe ihn dem Äugsburger 
Fesenmayer gezeigt, der gesagt habe es sei gar kein Di­
amant sondern nur Kristall; als Diamant wäre er 100 000 
fl. wert. Aber sein Verbleiben war unbekannt.

Löhinger dauerte seine Untersuchungshaft zu lange. 
Mitte Februar klagt er, man möge ihn doch freilassen, sonst 
gehe er seines Dienstes verlustig. „Wenn auch die v. Stein 
mich für gering achten, so sind sie doch nicht besser als ich, 
dessen Vater vom Kaiser Ferdinand gefreit und geadelt 
worden ist. Nun bin ich ein armer Kerl, aber es zieht man­
cher mit 3, 4 Pferden umher, wenn er seine Schulden be­
zahlen sollte, hätte er vielleicht weniger als ich. Und Adam 
und Eva sind doch unser beider erster Vater und Mutter; 
denn wie das Sprichwort sagt: Da Adam hackt und Eva 
spann — Wer war zur selben Zeit ein Edelmann? Sie ha­
ben keinen Grund sich so gegen mich ins Zeug zu legen. 
Scheuchen sie sich doch sonst nicht selbst dergleichen zu tun 
und sagen: Trutz, wer will mirs wehren? Denn es heißt: 
Gewalt geht für Recht — des beklag ich mich armer Knecht.

Endlich wurde Löhinger entlassen. Welche Straf« 
er bekommen hat, ist nirgends zu ersehen. Augenscheinlich 
ging es mit einer Geldstrafe ab; denn er schreibt am 2. 5. 
an den Rat, man möge sein Haus verkaufen, seinen Haus­
rat, besonders seine Bücher und Schriften ihm wieder aus- 
händigen. Mit dem Hausverkauf wollte sich der Rat al­
lerdings nicht beladen und antwortete ihm, das solle er nur 
selbst besorgen.

Eine Anzahl Gläubiger der Frau von Scheinen, de­
nen sie eine Art Hypothek auf das Gut in Berg ausgestellt 
hatte, machte ihre teilweise recht zweifelhaften Ansprüche 
geltend, besonders als sich die Nachricht verbreitete, daß be­
absichtigt sei das Gut zu verkaufen. Sie wollten haben, der 
Rat sollte denen v. Stein die Kaufsumme sperren, bis sie 
befriedigt seien.

Der tat es aber nicht, sondern ließ den Verkauf zu. 
Und so kauften im Juni der Ratsherr Hans Koch das 
aanze Gut um 4500 ft. und Lbergab den KaufsHillmg, „da­
mit man ihm keine Saumsal nachsagen könne", versiegelt 
" laichen des Rates. Und als die Herren vom Stein er- 
EB^en sandten, der das Geld holen sollte, wurde diesem 

der Bescheid, zuvor müßte die Schuldenfrage erledigt wer­
den. Dies geschah denn auch wenigstens teilweise. Nur 
von dem Erbacher Vogt Bochenthaler wird 1595 noch berich­
tet, daß er sich wegen seiner 1000 fl. beim kaiserlichen Kam­
mergericht in Speyer ein ExekutoriaL-Mandat auf das Gut 
habe geben lassen und daß der Rat dem Kammergerichts­
advokaten Engelhard Vollmacht zu seiner Vertretung er­
teilt habe.

Damit schließen die Akten." Die Frau von Scheinen ver­
schwindet völlig in der Versenkung.

Nach dem Erbauer Hans Keller und der Frau von 
Scheinen wird also die Familie Koch Eigentümerin von 
Schloß und Gut. Hans Koch starb 1606. Im Jahre 1625 
erscheint ein Kaspar und darnach ein Jakob Koch, 
beide Memminger Ratsherrn, als Inhaber. Nach des letz­
teren Tod behielt beides noch eine Zeit lang seine Witwe. 
Deren Tochter Klara hatte 1649 den Handels- und Rats­
herrn, späteren Bürgermeister Gabriel Wachter ge­
heiratet und dieser übernahm es 1666 von seiner Schwie­
germutter um den Preis von 3750 fl. Da aber G. Wach­
ters 3 Söhne sehr jung starken, wurde es wieder verkauft 
und zwar 1694 an des I^ic. iur. Jak. Ienisch Witwe 
Katharina, geb. Seutter um den Betrag von 4500 fl. Die 
Mutter dieses Jenisch war eine Tochter (Anna Elisabeth) 
des Kaspar Koch gewesen, sodaß es also wenigstens in der 
Verwandtschaft blieb. Frau Jenisch setzte auf den Hof den 
Michael Karr er als Beständer. Ihr Sohn Johann 
Anton ward Erbe des Besitztums und behielt es bis 1724. 
Warum er es am 31. 5. dieses Jahres veräußerte, kann ich 
nicht erkennen; vielleicht waren auch hier verwandtschaft­
liche Verhältnisse die Ursache, vielleicht hatte die Familie 
Jenisch damals teilweise wenigstens vorgezogen zu ver­
schwinden, nachdem kurz zuvor eines ihrer Mitglieder, weil 
es mit seiner Anlage-Rechnung um 2000 fl. „dahinten ge­
blieben", auf ewig« Zeiten aus der Stadt verwiesen wor­
den war.

Der Käufer David Wachter war ein Neffe des Gabriel. 
Es erschien ihm erstrebenswert das schon einmal in Härchen 
der Familie gewesene Schloß und Hofgut für die Wachter 
wiederzugewinnen. Er machte aus dem Hof 1726 deren 
zwei: einen ganzen und einen Drittelshof, dem er 21. 
Jauch, vom andern zuwandte, wodurch er ein kleiner Groß­
grundbesitzer ward, sodaß er dann tatsächlich 1727 in den 
Adelsstand erhoben wurde. Er hat in der Folge, wie aus­
drücklich hervorgohoben wird, noch viel Geld zur Verbesse­
rung hineinstecken müssen. Beständer des Vollhofs war der 
junge Matthäus Kar r e r als Nachfolger seines gleichna­
migen Vaters seit 12. 2. 1724 Er gültete 9 Malter Rog­
gen, 40 Viertel Fesen, 76 V. Haber usw. für dieses sogen. 
„Karrersche Hofgut" (StA. 327, 6).

") Stadt-Arch. 50, 16.
Der Kaufbrief ist erhalten (StA. 322, 6). Darnach gibt 

I. A. Jenisch an Stadtammann David Wachter sein 
Schlößle und Gut, nämlich Behausung, Hofstatt und Gar­
ten samt den Bronnenflüssen und Frschgruben darin, einen 
gemauerten Stadel mit einer Bewohnung, auch Nebenhäus- 
lein, Stallung, Heuhaus an einander, so mit einer Mauer 
eingefangen ist, auch ein davor herausliegendes Eärtlein 
und an dem großen Garten 1 Jauchert Boden mit Garten­
recht; sie stoßen gegen Aufgang teils an die Straße, teils 
an Bürgermeister Joh. Sigmund v. Hartliebs Hof, den Jo­
hannes Hasel baut, gegen Mittag an Georg Osten zu Berg 
Bestandsacker, gegen Abend an das junge Moos und gen 
Mitternacht an den Garten zum Hof gehörig, .den Michael 
Karrer baut. Weiter den Hof und das Gut, so jetzt Mich 
Karrer baut, nämlich Haus, Stadel an einander, Speicher' 
Schöpf und Backkuchen mit 72°/, Jauch. Feldern in allen 3 
Eschen, 21/4 Tagw. 630 Schr. Garten, 15»/s Tagw. Mähder. 
Dazu und zu Hans Jakob Guggenbergers Altammans Be­
standhof 23»/s ^zauch. Holz, wovon jedes 11"/, Jauch, trifft 
mit Grund und Boden in Hawanger Holz, vor Jahren Ber- 
ger Dreibaurenholz genannt, aber am 26. 9. 1719 aufge­
messen und verteilt. Davon geht ein« Gült von jiihrl. 10 
Matter Roggem . 4 Matter Wer 5 Mörtel Fesen, 2 fl. 
Heugett»' 1 ft- Dienstgeld oder 3 Dienste mit der Mehnin, 
1 Hofhenne, 6 Hühner, 150 Eier uich 3 Pfund gehechelter 
Flachs.
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David von Wachter starb 1732 und durch den Tei­
lungsvertrag vom 9. 5. über seine Hinterlassenschaft fiel 
das Schlohanwesen innerhalb der Mauer sowie das südlich 
davon gelegene Grundstück samt dem ganzen und dem Drit­
telshof seiner Witwe Maria Ursula geb. Grimmel 
zu in dem bescheidenen Anschlag von 5109 fl. Diese ver­
erbte den Besitz auf ihre Kinder; doch ist nicht sicher zu er­
kennen, in welcher Weise. Einen Anteil bekam Maria 
Ursula, die mit Matth. Konrad von Hartlieb verhei­
ratet war; einen andern Anna Maria, verheiratet an 
Joh. Friedr. v. Stoll (Hofgut angeschlagen zu 2600 fl.). 
Einen dritten erhielt der (1710 geb.) spätere Bürgermeister 
David von Wachter. Dessen Anteil fiel nach seinem 
Tode 1778 an zwei seiner Söhne, den Stadtrichter Dr. 
Tobias von Wachter und dessen um 14 Jahre jünge­
ren Bruder, den Kaufmann UlrichBenediktim Schät­
zungswerte von 3352 fl., wobei der Drittelhos des Bestän- 
ders Michel und darnach seines Sohnes Johannes Karrer 
mit 1054 fl. angesetzt war. Das Schloß mit Garten scheint 
zur Verfügung der ganzen Familie geblieben zu sein; denn 
es wurde als keinen besonderen Ertrag liefernd nicht mit 
berechnet.

Von den Brüdern hatte nur Dr. Tobias Nachkommen­
schaft. Und so wurde nach seinem Ableben seine Frau K a- 
tharina geb. von Küner mit ihren 2 jüngeren Söhnen 
Karl August und Friedrich Hofbesitzerin, während 
die älteren Tobias und Joh. Jakob, die beide Han­
delsherrn u. Bürgermeister waren, Schloßbesitzer wurden. 
Die letzten Wachterschen Schloßbesitzer Das Schlößle („das 
untere Schloß" genannt) mit Hof, Erasgarten und Weihrr- 
lein, dazu 3 Aecker am Galgenberg, an der Beninger Hal­
de und der Lindenacker, ward in den 30er Jahren (1832?) 
an den Söldner Elias Guggenberger um 1500 fl. 
verkauft, der Schloßbauernhof, der 1 Scheffel Weizen, 3 
Roggen, 4 Haber u. a. kleinere Erträgnisse abgeworfen hat­
te, blieb zunächst in den Händen der verwitweten Barbara 
Honold, die ihn ihrem neuen Gatten mit in die Ehe brächte, 
und wurde von ihnen dann käuflich übernommen. Das 
Schlößle nebst Zubehör erbte 1867 Johann Georg 
Guggenberger von seinem Vater. Dieser behielt es 
nur 12 Jahre. Am 9. 4. 1879 erstand es von ihm der Bau­
er MichaelZeller von Deninger Einöde für 8571 Mk. 
Michael übergab es am 22. 2. 1911 an seinen Sohn Fried­
rich Wilhelm um 9000 Mark. Der aber ist aus dem 
Weltkrieg nicht mehr heimgekehrt und seitdem bewirtschaftet 
das Gütchen seine Witwe Tabes mit hrem Sohn.

Damit endet die Geschichte des Wachterschlößles: Mit 
Keller fings an, mit Zeller hörts auf.

Die Ruine Marstetten
Ein Gedenkblatt zum Bauernkrieg 

von L- Mayr, (Steinbach).
Der Bauernkrieg ist mit den heurigen allzuoielen Ka­

lender- und Zeitungsartikeln nicht abgetan. So viel Schrei­
ber, so vielerlei Meinungen über Ursache und Wirkung 
dieser Hungerrevolution. Der Most ist also noch nicht klar. 
Wir wollen deshalb bloß „ein Blatt" aus der Geschichte 
dieser Zeit vornehmen und daran anderweitige Betrach­
tungen knüpfen. Die nahen Ruinen von Marstetten sind 
es, die wir besuchen wollen, ein liebliches Fleckchen Erde, 
wo sichs gsr wundersam träumen läßt unterm Buchsndach. 
Hier hat am 1./2. April 1525 der Bauernkrieg seine Karte 
abgegeben, indem die truchsessisch-waldburgischen Bauern 
von Aichstetten, Hauerz, Seibranz, Ellwangen und Diet- 
manns diese Burg des Freiherrn Johann von Königsegg 
mit Gewalt einnahmen „und Silbergeschirr, Bargeld, Klei­
der, Korn, Wein, Bettgewand, KleinMen, Leinwand, 
Flachs, Hanf, Büchsen, Pulver, Harnisch, Waffen, Eisen, 
Fleisch, Schmalz, Salz, Zugemüse, Roß, Vieh, Schwein, 
Heu und Stroh, auch einen merklichen Hausrat, Meßge­
wand, Meß- und Gebetbücher und andere fahrende Habe 
mitgenommen, die Einbau, Zimmer und Gemach beschÄrigt, 
)srschlugg„ zerbrochen und zergengt und das alles unnutz 
gemacht und ihm (dem Königsegg) dadurch einen Schaden 
von mehr als 5000 fl. zugefügt haben." So klag-t er selbst 
S. 771 des Bandes 2 b der Waldburgischen Hausgeschichte. 
Diese Begebenheit hat Pfarrer Zeile mit viel Phantasie I 

zu einer Novelle ausgearbeitet, „Der rote Hahn auf Burg 
Marstetten" (Kösel-Kempten) und der „Allgäuer Volks­
freund" (Leutkirch) hat sich 1923 „Das Heer von Teufeln, 
das die Hölle ausgespien" sich zu eigen gemacht. Wir wol­
len nicht rechten. Aber der Schaden, den die Witterung 
an der allem Anscheine nach gar sehr gealterten und wohl 
auch vernachläßigten Burg anrichtete, war jedenfalls grö­
ßer, at- der, den der Brand der Bauern getan. Die Burg 
war darum wohl auch nur mit 4 Knechten besetzt gewe­
sen. Wilhelm der Aeltere von Waldburg vermittelte zwi­
schen den Untertanen des Truchsessen Jakob und dem Jo­
hannes von Königsegg-Aulendorf 1535 wegen der Plün­
derung Marstettens, das man anscheinend seinem Zustand 
überließ (II a 267). Wilhelm der Jüngere kaufte dann 
1564 die Herrschaft Marstetten für seinen unmündi­
gen Wolfegger Vetter (II a 348). Am 18. Nov. 1565 gab 
Abt Georg von Kempten seine lehensherrliche Zustimmung, 
worauf dann am 27. Juli 1566 der Kauf zwischen den 
Vormündern der Kinder des verstorbenen Erbtruchsessen 
Georg und dem Johann Jakob von Königsegg um 100 000 
fl. verbrieft wurde über: Schloß, Burg und Herrschaft 
Marstatten samt den Dörfern, Weilern, Höfen, Huben und 
Sölden mit hoher und niederer Obrigkeit, Strafen. Fre­
veln, Bußen, Zwingen, Geboten und Verboten, mit Leuten 
Gütern und Häusern, mit Brücken, Zöllen, Mauten, Müh­
len, Mühlstätten, desgl. Kirchensatz zu Aitrach und Moos- 
bruggbausen. Für den Zoll waren maßgebend eine Ur­
kunde Ferdinands vom 1. Juli 1559 und eine von Max 
vom 13. April 1566, worin dem Johann Jakob von Kö­
nigsegg der Zoll in der Herrschaft Marstetten als Zuge- 
hör dieser Herrschaft, nämlich alle Zölle der Jller oben bei 
Kempten vom unteren Pfahl der Brücke bis Kellmünz an 
den oberen Pfahl der Brücke von Kaufmannsgütern, so 
über die Brücken bei Aitrach und Egelsee fahren, reiten, 
ziehen, brauchen und wandeln. Wer über die Brücke geht, 
zahlt 1 H., wer reitet oder fahrt von jedem Roß 1 H, von 
1 Salzscheibe 1 H., von 1 Ztr. Guter 4 H., von 1 Pfund 
Eisen 16 H., von 3 mageren Schweinen 3 H., von 1 He­
ringstonne 6 H., von 100 Sicheln 4 H., von 100 Sensen 12 
H ' vou einem Mühlstein 24 H., von 1 Grabstein 8 H., von 
1 Schleifstein 4 H. Es war auch ein Zoll für leere und 
geladene Flöße auf der Jller angesetzt. Niemand durfte

Furt passier. Die Herrschaft erstreckte sich auch über die 
T^uer, Ferthofen, Jllerfeld und mehrere Efnödhöfe bis un- 
A Mooshausen. Am 26. Januar 1572 empfing Alkob von 
Waldburg für sich und seine Brüder den Blutbann in der 
Herrschaft Marstetten. Die Marstetten zugeteilten 2 Mann 
8u Pferd und 6 Mann zu Fuß sollten zwischen Marstetten 
und Aulendorf wie auch Reichs- und Kreisanlagen geteilt 
werden, d. h. von der Herrschaft Marstetten mußten bei 
Aushebung von Kriegs voll künftig nur mehr 1 bszw. 3 
Mann gestellt werden. Das ist doch ein Beweis, daß die 
„Feste" darniederlag. Auf Betreiben des Kemptener Le­
hensherrn sollte zwar die Burg im 17. Jahrhundert durch 
Graf Wunibald von Zeil-Wurzach wieder aufgebaut wer­
den. Der Bau soll auch bereits bis zum 1. «Äockwerk ae- 
diehen, dann aber mit Genehmigung des Lehensherrn ein­
gestellt und dafür das Schloß in Wurzach gebaut worden

Wie bekannt, schließt Baumann aus der Größe dieser 
Rurnen auf ein mächtiges Grafenhaus und A. Buck-r- 

diese Ansicht im angezogenen Artikel 
„Geschichte der Burg und Grafschaft MarsteMn" zu 
Wer saß nun wirklich auf der Burg? Denn 
Nam^ ab^ L G?afengeschle^

muß, dürfte unser? Leern°ü^??^^ Weben haben 
auf einem MnvNo^-'-rn sicher fern. Sie wissen auch, daß fand wa^ ^Metten 1270 eine gräfliche Handlungstatt- 
erste Nen^n» ^r Mer sein konnte. So ist 1281 die 
Kempten Burg, da Kaiser Rudolf dieselbe
auf da« macht, d. h. der Kaiser verzichtet
Kem.nt-^ ^,^^^en und über trägt die Lehenschaft an 
Morst-tt-« von da an immer als Lehensherr über

Auftritt. Dieser Vorgang ist ein Beweis, daß 
Dp«» 5^ Ort älter ist, als Marstetten die Burg, 
v-vr Kempten war schon Lehensherr in der Gegend fett

Tatto in der bekannten Tauschhandlung vom 
„rasen Waning Aitrach erwarb. Hier ist Marstetten nicht 
genannt, denn wohl wurde es jetzt erst eine Kemptsnsch«
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Markstätte. Wäre es, wie ohne Grund gesagt wurde, I Und nun kommen zwei Gottfried, mit welchen, 
ein Hauptfitz des Grafen gewesen, so wäre es doch wohl als einem betrachtet, das Hauptgeschütz der Ronsberger Ab- 
auch genannt worden. Aber es hat damals so wenig bestan- stammungs-Theorie auffährt. In einer Urkunde von 1182 
den wie Kronburg u. a. Es ist unleugbare Tatsache, daß (Württ. Urkb. II, 421), die einen etwas verwirrten Ein- 
unsere meisten Burgen in zwei Perioden entstanden sind: druck macht, also wohl eine Ersatzurkunde darstellt und ist, 
zur Zeit der besonders auch in Schwaben wild geführten schenkt Markgraf Heinrich von Ronsberg Güter in 
Kämpfe der Jnvsstilurzeit 1073—1123 oder zur Zeit des Altingenan Ottobeuren und erlaubt auch seinen Mini­
Interregnums ,Her kaiserlosen schrecklichen Zeit" 1254—73. sterialen solche Schenkungen. Dabei spricht er von Ber t- 
Und einer Äeser Bauzeiten entstammt auch unser Marstet- hold von Weihen Horn als co^nati nosni, unserm 
ten. Wir entscheiden uns für die erstere, weil wir Leute Neffen mütterlicherseits. Nun fügt es sich glücklich, dah bald 
haben, die die Burg bevölkern konnten. darnach, um 1200, ein Graf Gottfried von Mar-

Nun erhebt sich aber die Kardinalfrage: Welche der ste"°n Uch von als Ursi n e r bezeichnet
vielen Marstetter sind Dienstmannen, welche Grafen? Die (Luuig III. 3319, Bist. Augsburg VI. 168). Es steht nam- 
Frage ist so einfach nicht zu entscheiden, da die unters.bei- lrch das Aussterben der Ronsberger bevor, die auch die 
denden Titel in den vielfach wohl nur nachgeahmten (ge- reichtragende Vogtei über Ottobeuren hatten. Da konnte 
fälschten, ersetzten) Urkunden meist mangeln. Baumann es gut lem, sich als Verwandter m empfehlende Erinne- 
berichtet II 258 ohne „Quellenangabe", dah 1077 die Mar- rung zu bringen. Ware Gottfried ein Ronsberger, so wa- 
stetter Anhänger des Eegenkönigs, Schwabenherzogs Ru- re die Erblage von kurzer Hand eingetreten und :ene Emp- 
dolf, also der päpstlichen Partei gewesen seien. Da sie mit- fehlung nicht nötig gewesen. Also kann sich die Berufung 
ten unter Grafen stehen, werden wir diese wohl vorerst aus seine Ursinerschast nur auf die mütterliche Seite bezre- 
dem Erafenhause zuweisen müssen. Da auch Stift Kemp- hen. Jener Kommt und dieser „Ursiner" haben zu Mül­
len, die Kirchberger, Bregenzer und Welsen zur Gregoria- tern (oder zur Mutter?) Ronsbergerinnen. Ihre Ver- 
nerpartei standen, so könnten freilich ebenso gut unsere in wandtschaft unter sich auszufechten soll auf einem andern 
Frage stehenden Marstetter gemeint sein. Auf alle Fäl- Blatt geschehen. Hier sei nur die Tatsache und der Gra- 
le ist das Jahr 1077 die erste Nennung eines dieser beiden fentitel dieses Gottfried festgehalten. Denn kurz vorher 
Geschlechter. Und da gerade diese Zeit eine greuliche Ver- (1195) unterzeichnet ein äominus 6otetri6us cie Marste- 
wüstung unseres westlichen Schwabens durch König Hein- ten in Ravensburx, da Herzog Konrad von Schwaben das 
rick> IV. und seinem Anhang, das Stift St. Gallen, den Bi- Kloster Salem beschenkt (Württ. Urkb. II.., 310). Es 'st dies 
schof von Konstanz, Grafen Otto von Buchhorn, den Bi- wohl derselbe, der in obenerwähnter, späterzeugter Unun- 
schof von Augsburg, brächte, so liehe sich die Erbauruig ei» de von 1182 na ch den Ministerialen (!) unter den Nobiles 
ne" Burg, ebenhier an der kemptischen Ecke, Mark st ät- steht. Baumann nimmt beide Gottfried, den Herrn und 
t e, wohl verstehen. den Grafen, als e i n e n und wundert sich nicht einmal, dah

er zum Kognaten, wo doch beide Ursiner sein muhten, 
A n öwettes^Mal ist ein Marstetter 1086 genannt. Ein gar keine Berührung, nicht einmal zum Markgrafen 

vnb.den ca- ^lbst, gesetzt wird. Baumann bringt es sogar noch fertig 
keine Gra- 1172 einen Gottfried, Burgmannen v. Zeil, mit 

! dem Grafenhaussprößling in eins zu setzen. Das ist un- 
Diemtmannensippe gestellt. Au allem Ueberiluh I Nattdait Die 1 e 1 (8ottiried von 1182 und 1 1 o weist der Vorname aus verwandtschaftliche Beziehungen sL e i n B u r g m a n n e 

zum Hause Schwabeck, den mächttgen Vögten der Augsbur- ündhäfmit dem Grafen Gotttr?ed ^ 
ger Kirche und er scheuet aus der Reihe unserer Marstet- ^en Namen al^ick ^s d ück a^ 
ter Ein nach dem Leuttircher Volksfteund im Jahre 1095 e nll a mengt ei ch. Das laßt sich aus den Urkunden 
bezeugenderEraf Bertholt» stellt sich schon durch den comes- unschwer yerauslefen.
Titel außerhalb unseres Geschlechts. Uebrigens kennt ihn Hiemit ist unsere Kenntnis von den Burginhabern 
nur Egg mann, nennt ihn Maurstette, hängt ihn Marstettens erschöpft. Sie ist recht mager und unsicher 
damit jenen ungeschichtlichen Grafen von Mauer- Es lag uns aber auch in erster Linie daran, das Erafen- 
stätten an die Rochchöhe, die im berühmten Marin- Haus von ungehörig eingegliederten Personen zu säubern 
ger gipfeln und ist darum für uns abgetan. und unserem Marstetten die Rolle zuzuweisen, die ihm ge-

Anders ist es mit jenem Rupert von Marstet- weiten v^ ^sbn-
l r n. der um 1125 im Chronikon von Ottobeuren aurtritt "chrenen vourg verrückt hat.
und Anlaß gegeben hat zu e'Nk* Theorie des Hauses Mar- . L? ber beschichte der Herrschaft Eisenburg ist S. 22 
stetten, die wir auis schärfste bekämpfen müssen. Sein eine Memmmger Urkunde von 1267 abgebildet, aus welcher 
Vorname lieh in Baumann (I. 495) den Gedanken an eine r .ArAe ein R i t t er Bapit 0 r v 0 n M a r st e tten 
Abzweigung vom Hanse Ron-berz .'ufblitzen, was auch das ersichtlich ist. Er konnte auch wohl ^vf unserer ^Uurg 
Augsbuvge, Bistumswerk (VI, 150) annahm. Darnach Ksense,nvrMe,chtder letzte seines ALN dunklen Ee- 
wäre Rupert vermutlich ein Sohn ReginhaLs, des Bru- schlechts. Da nach ihm das bisherige Reichsle^ 
d re es Äiafen Gottfried s,n Ronsbe^. „Ohne Zweifel" ten gelangt (1281). das schond i e Gegen d^tt838 besah 
bab« u s^ der Jller durch eine Haiid einer (bezw. als Lehensherr darüber waltete) »i die
marstetttschen Erbtochter (eines Grafenhauses) -rworben Burg, welche sich als Reichslehenkundgibt, kann an ein 
und so d,e 2. Schicht der Grasen von Marstetten gegründet. Aussterben des Burgmannengeschlechts wohl gedacht wer- 
Nun weist aber keine einzige Spur, nicht oas geringste An- I den.
Zeichen darauf hin, daß hier je einmal Grafen gesessen wä- Nicht zu verwechseln mit diesen Dienstmannen sind 
ren. Wir mochten asto Rupert von Marstetten, jene kemptischen von Mauer st alten bei Kaufbeu- 
den wir von den Ronsbergern abzuleiten keine Ursache ha- ren, so ein Hildebrand von 1285, ein Ludwig von 1288 ukm 
ben, als einfach^» Burgmannen auf unserem Marstetten (s. Bistum Augsburg VI 511), Diesem Hause entstammt 
sehen, wie er auch tatsächlich ohne gräflichen Titel im Buch sicherlich auch eine zur Sage gewordene Azila von 
steht. Murstettenv. 919, an deren Namen sich die erste Nen-

Ebenso ungeschminkt und ungeschmückt zeugt um 1150 s^ng Legaus knüpft, insofern ihr Vogt Heinrich von 
bei einer Schenkung an St. Ulrich und Afra^ein Konrad (Bistum Augsb. III 33, IV 371,
von Marstetten (Mon. boic. XXII. 97), der schließlich ^6). Dies nur der Vollständigkeit Silber.
als Sohn jenes Ruprecht in Frage käme Tr rückt unserer Uüd nun müssen wir zuguterletzt noch den Namen un-
Gegend naher durch eine Schenkung an das Kl 0 ster Pe- serer Burg vornehmen. Wie wir obenlaben würde u?- 
tershausen, das durch den Bischof Gebhard von Kon- Markstatte kemptischen Eevräaes wobl vassen ar^ 
stanz gegründet ist, der als Bregenzer dasselbe auch mit es gibt böse Menschen, die bekanEck keine UNr bÄ" 
Gütern in unserer Gegend begabt Hat. Konrad stirbt an welche mit dieser natürlichen Sacklaae nickt zufrieden sind Aem 16. Mai nach dÄn Nekrolog dieses Klosters (S. 670 Eggmann sah lieber ein M a l st äNe n die BeTeibuna 
des von Baumann herausgegeb. Bds. d. Mon. Germ.), wo- des Königreichs Württemberg (1907) führt den Namen 
bei eben diese Schenkung eines Prädiums in Rredender auf »Moro als Personennamen oder auf mark Mähre 
Tatsache beigefügt ist. (also ähnlich wie „Stuttgart") zurück. Der Gewährsmann
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des Leutkircher Volksfreunds aber bekämpft.Baumanns 
„Markstetten" grimmig mit den Worten: Wenn dies rich­
tig wäre, müßte diese Form auch einmal historisch überlie­
fert sein (wir lieferten sie in diesen Blättern 1922 S. 9, 
allerdings ohne diesen späten Zeugen als Beweismittel an- 
zurufen!), was aber gar nie der Fall sei. Auch sei das 
»k' in dem Wort so stammhaft, daß es ganz und gar 
gegen die Gesetze der Lautauslassung ver­
stoßen würde, wenn es verschwunden wäre. 
„Der Name Marstetten kommt von Maurstetten ....mit 
einer kleinen Lautauslassung, wie dies noch 
bei einer anderen Burg Murstetten, östlich von der Wertach 
.... der Fall war."

Soweit unser Gewährsmann. Den Unfug, das Dorf 
Mauerstätten bei Kaufbeuren immer wieder in die Ge­
schichte der Marstetten hereinzuzerren, habe nwir 1922 ge­
nugsam gerügt. Köstlich aber ist die Geschichte mit dem 
Buchstaben „k", dessen Auslassung gegen Gesetze verstößt, 
die in Marthal, Marbach, Marburg, vielleicht auch Mar- 
kirch nicht gelten? Dagegen ist die Auslassung eines Lau­
tes in einem ähnlichen Wort nur eine Kleinigkeit! Ueber 
solche Wissenschaft ziehen wir lieber einen Trauerflor. — 
Es kann wohl selten ein Ortsname zweifellos historisch er­
klärt werden. Meistens sind 2 Möglichkeiten, aber auch 
mehr, vorhanden. In unserm Fall Moro und Mark. Wir 
entscheiden uns mit Dr. Baumann, Dr. Miedel u. a. für 
letzteres, weil im 9. Jahrhundert wohl Aitrach und die Gü­
ter dabei genannt sind, nicht aber die Stätte des Moro. 
Wir nehmen an, daß diese Stätte 838 zur Grenzmark 
Kemptens wurde. Bis dann der Jnvestiturkampf ein« 
Burg darauf setzte, hatte die Aitrach Zeit genug, das „k" 
trotz aller „Gesetze der Lautauslassung" wegzuschroemmen, 
wie andere Bäche auch anderwärts taten.

Memminger auf der LuiverfitSt Heidelberg
Wertvolle Quellen für Familien- und Gelehrtenge­

schichte sind die alten Einschreibbücher der Universitäten, 
an deren Herausgabe im Druck daher seit einigen Jahr­
zehnten eifrig gearbeitet wird. Wir wollen im folgenden 
aus der von Dr. iur. Gustav Töpke veröffentlichten M a- 
trikel der Universität Heidelberg von 1368 
bis 1662 (3 Bände Heidelberg 1884—93) alle eingetrage­
nen Memminger als Auszug bekannt geben. Es sind 
viele wohlbekannte Namen darunter, aber auch gar man­
che, die wir von anderswoher nicht kennen. Diese Matri­
keln sind natürlich altem Brauch gemäß lateinisch abgefaßt. 
Wir wollen aber die stch wiederholenden Herkunftsbezeich­
nungen de Memmingen (Name in den verschiedensten 
Schreibweisen) and dioecests Augustensis (aus dem Bis­
tum Augsburg) zum besseren Verständnis deutsch durch v. 
M. DA. wiedergeben. Der Beisatz Ba. bedeutet baccalau- 
rens artium, d. i. Baccalaureus der Künste; dies war für 
Studierende der Theologie und Philosophie der unterste 
Grad einer akademischen Würde, etwa eine Vorstufe für die 
Doktorwürde. Die erste Zahl bedeutet die Seite, die zwei­
te das Jahr der Einschreibung.
Bd. I S. 36: 1389 Petrus Spender v. M. DA.

43: 1390 Thomas Ort v. M.
118: 1412/13 Magister Eonradus Kindlyn v. Ulm.

AnM.: ^nno 1412 recsptus kuit sä kscultatem 
artium ME Lonr. Kmt v. bt.

118: 1412/13 Johannes Tymmermann v. M. Kon­
stanzer D. (!) »

118- 1412/13 Otmarus Luttrrcher v. M. Konstan- 
' zer D. (!)

160: 1423/4 Ich. Muczler v. M. Ba. Jan. 1425.
166: 1425 Johanes Truchler v. M. DA.
166- 1425 Cunradus Syber v. M. DA. „Ziber" 

Ba. 11. 7. 1426.
170: 1426 Judocus Klammer v M. DA.
171: 1426 Eonradus Winter v. M. Ba. 24. 1. 1428. 
173: 1427 Eonradus Doggen v. M. Ba. 14. 7. 1428. 
184: 1430 Petrus Dytmar v. M. DA.
184: 1430 Johannes Dilici v. M. DA.
188: 1431 Eonradus Porhoch v. MA. DA.
195- 1433 Johannes Saelbrug v. M. Llericus DA. 

' „Salbrug" Ba. 20. 7. 1434.
206: 1435 Heynricus Rup v. M. DA. Ba. 17. 9.1436.

206: 1435 Nicolaus Salwirt v. M.
211: 1436 Martinas Brenner v. M. DA.
212: 1436 (Herbst) Johannes Dietenheimer v. M.

DA. Ba. 29. 1. 1438.
217: 1438 (2. 4.) Johannes Wild v. M.
219: 1438 (23. 6 bis 4. 9.) Johannes Merck v. M.
220: 1438/9 (20. 2. bis 22. 4.) Jacobus Ruttolin 

v. M. DA.
222: 1439 (22. 4. bis 23. 6.) Johannes Walteri 

v. M. Ba. 20. 7. 1441.
226: 1439 (18. 12 bis 23. 6. 1440) Johannes Mend- 

ler v. M. Ba. 29.1.1442.
230: 1440/41 (21. 12. bis 23. 9.) WiLhelmus Scrip- 

toris v. M.
231: 1440/41 Johannes Stadtschriber v. M. Kler 

Ba. 22. 1. 1443. .
231: 1440/41 Johannes Wier v. M. DA.
231: 1441 (März—Okt.) Johannes Brem o. M. 

„Breym" Ba. 15. 7. 1443.
233: 1441/42 (Nov.—Mai) Eonradus Clotz v. M. 

Kler. DA,
234: 1442 (15 7.) Wam Fwbri o. M. DA Ba »0

7. 1444 ' '
239: 1443 (Juni—Dez.) Marquardus Durrichsr 

v. M.
239: 1443 Daniel Zanggeried v. M.
246: 1445 (23. 6.-68. 11.) Caspar Breck o. M

„Breg" Ba. 27. 7. 1447. '
251: 1447 (Aug.—Dez.) Jacobus Dqethmari v. 

M. DA.
254: 1447 (Juni—Dez.) Eeorius SSf v. M. Kler.

DKonst. Ba. 26. 1. 1450.
257: 1448 (16. 10.) Jodocus Srcotweck v. M. DA.
265: 1450 (Juli—Okt.) Jacobus Wälder v. M.
265: 1450 ((Juli—Okt.) Eordianu-s Settelm v. M.
265: 1450 Nicolaus Carnificis v. M.
265: 1450 Jacobus Fabri v. M.
266: 1451 (16. 4.) Johanes Behem o. M. DA.
270: 1451/2 (20. 12.—23. 6.) Jodocus Rechenmacher 

v. M. Kler. DA
274: 14553 (Apr.—Mai) Thomas Dorneberg o. M. 

„Dornenberg" Ba. 16.1,1455.
274: 1453 (Apr.—Mai) Mich. Roetensteyn o. M.
274: 1453 (Juni—Aug.) Diepoldus Huber v. M.

Ba 16. 1. 1455.
274: 1453 (29. 8.) Johannes Disdrici v. M.
280: 1455 (27. 3.) Sigismundus Bürger v. M. DA.

Ba. (v. ant.) 21, 5.14661.
291: 1457 (28. 12.) Petrus Strigel v. M. DA. Ba.

17. 1. 1460.
296: 1459 (6. 1.) Johannes Graues v. M.
299: 1459 (3. 8.)Bdalricus Minner v. M. Ba. (v. 

mod.) 14. 7.1462.
301: 1460 (2. 1.) Martinus Kaerler v. M DA 

„Karler" Ba. (v. mod.)) 14. 7. 1462.
309: 1464 (27. 3.) Eonradus HoWcher v. M. Ba.

9. 7. 1465
312' ^04^(5.—17^) Cornelius Strigel v. M. DA.

920: 1466 (24. 1.) Othmarus Pfluoa v M DA 
„Pflug" Ba. 13. 9. 1468. '

320: 1466 Johanes Molitoris v. M DA Ba 
(v. mod.) 13. 1. 1469.

321: 1466 Melder Theodrici v. M. DA. Ba.
LO. I4v8.

329- *1470johanes Sink v. M. DA.
li„« f19. 3.) Hemrrcus Heszlin v M. „Hosz-

333- lv- mod.) 12 7. 1471.
«7'^ ) Marcus Strodel v. M. Ba (v

33«.??^ 0. 7. 1493.
938.. 1472 (4. 9.-7. 12.) Johanes Hecht v. M. DA
3E. 20. 1. 1474. ,
346. 1475 (1. 10.) Bernhard«« Regenspurger v. M 

Ba. 17. 1.1477.
346: 1475 Johanes Keiner v. M. „Kener" Da. lv 

mod.) 10. 7. 1477. „
347: 1475 (26.10.) Johannes Has v. M. DA. ..Säte 

Ba. 12. 1. 1478.
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347: 1475 Martinus Tüfel v. M. DA.
348: 1475 (23. 11.) Ludouicus Sartoris v. M. 

DKonst. 13. 1. 1478.
353: 1476 (10 10.) Johanes Settelin v. M. Kler. 

DA.
353: 1476 Eustachius Fu-nck v. M. Kler. DA. Ba. 

19. 1 1459
353: 1476 Remboldus Funck v. M. Kler. DA. Ba.

353:

352:

354:
354:

12. 1. 1459.
1477 (12. 2.) Jacobus Sprnelwuger v. M. Ba.
6. 7. 1478.
1477 (14. 2.) Jodocus Wintevgerst v. M. Da.
5. 11. 1478.
(4. 9.) Eeorgius Wepach v. M.
1477 Wolfgangus Schad v M. Ba. (v. mod.) 
8. 7. 1479.

357: 1478 (28. 7.) PhilipMS Hoffischer v. M.
358: 1478 (24. 12.) Johannes Stadler v. M. 8. 7. 

1479.
364: 1480 5. 9.) Daniel Zangenried v. M. DKonst. 

Ba. 6. 11. 1481.
374:

380:

384:

389:

394:

396:

1484 (17. 1.) Augustinus Zankenreyd v. M. 
DA. Ba. 12. 11. 1485.
1485 (23. 9.) Johannas Molitoris v. M. Da. 
8.11. 1486.
1486 (14. 10.) Thomas Griff v. M. DA. Ba. 
(v. mod.) 8. 7. 1489.
1488 (13. 5.) Johannes Tieffentaler 0. M. 
Ba. (v. mod.) 13. 1. 1490.
1489 (30. 9.) Johanes Flechter v. M. DA. 
„Flecher" Ba. 15. 1. 1491.
1490 (15. 4.) Conradus Raybel v. M. DA. 
„Reubell" Ba. 11. 1. 1492.

^^01- (11. 5.—23. 6.) Leonhardus Eantner v. M. DA. 
Da 10. 1. 1493.
(vkt ) Wolfsgangus Funck v. M. DA.

1493 (19. 10.) Jacobus Stidlin v. M. DA. „Steudel" 
Ba. 3. 9. 1495.

417: 1495.

425: 1497

437:

439:

1500

1500

450:
457:

1503
1505

(28 10.) Johannes Eryff v. M. DA. Ba. 9. 11. 
1497.

(12. 7.) Nicolaus de Elenbog v. M. DA. „Elbo- 
genn" Ba. 8. 11. 1499.

(7. 5) Mathias E erhärt v. M. DA. (er Sont- 
heim" Ba. 16. 1. 1502.

(Sept.) Jeorius Humel v. M. DA. Ba. Mai 
1502.

(26. 8.) Caspar Sibolt v. M. DA.
(22. 12.) Michael Heyslyn v. M. Kler. DA.

1506. (Jul.) Johannes Loci v. M. DA.
Desch v M. DA.

Wißmuller v. M. DA. „WyszmuNer"
Ba. 22. 1. 1508. „

Anthonius Sommer v. M. „Summer 
Ba. 10. 7. 1507.

N M 3 ) Joachim Schelchs v. M. DA.
8 ) Ludowicus Zyselmeier v. M. DA.

4b». 15Y8. (8. 11.) Eeorgius Engler v. M. DA. Ba. 7. 11.

An- N (15. 3.) Benedictus Meier v. M. Ba 11. 7. 1510. 
4rv. 1509 (15. 3.) Nicolaus Schlauver v. M. DA „Schlau­
st- ?r«Ba. 11. 7 1510.
Ä?- b ) Mathias Mairherman v. M. DA.

W 8) Caspar Lingk v. M. DA. Ba. 7. 11. 1510.
472. 1509. (6. 10.) Jacobus Gantner v. M. DA. Ba. 24. 1. 

1510.
473: 1509. (2^ 1O.)^Mephanus Span v. M. DA. „Spon

474: 1510.

475: 1510.
477: 1510.
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484: 1511. (9 12.) Jacocbus Widmann v. M. DKonst.
486: 1512 (16. 6.) Bernharvus Neyterr v. M. DA. „Neyt- 

hart" Ba. 9. 11. 1514.
1513 (10 3.) Johannes Holtzmann v. M. DA.
1514. (1. 9.) Henricus Kruther v. M. DA.
1517 (Okt.) Hieronymus Nythart o. M. DKonst.

(14 5.) Johannes Nythart v. M. DA.
(15. 10.) Eeorgius Fabri v. M. DKonst.
(3. 6.) Simon Moser v. M. DA. „Möszer" Ba.

(20. 3.) Johannes Hirzdorfs v. M. DA. Ba. 10.
6. 1511.

(18. 4.) Mathias Siebolt v. M. DA.
(20. 9.) Jacobus Mann v. M. DA.
Juo Strigell v M. DA. Ba. 29. 5. 1512.

1510. (1. 10.) Laurentius Stoeffel 0. M. DA. „Stob 
sel" Ba. 10. 11. 1511.

490:
497:
511:
522:
528:
531:

549:

1520.
1521.
1522.

1531.
11. 6. 1523.
(13. 9.) Jacobus Holzwart v. M. DA. Ba. 3. 
12. 1532.

_________ (1. 4.) Christophorus Pfister v. M. DA.
Bd. Il.S. 36: 1565 (23. 5. M. Nathanael Cleberus v. M.
74: 1576. (23. 2.) Leo Wolfhardus v. M.

(18. 2.) M. Eeorgius Schies 0. M.
(6. 9.) Wolfsgangus Wolffart v. M.
(1. 12.) David Bertlinus v. M. Magister.
(29. 3.) Johannes Jacobus Englerus v. M.
(29. 9.) Johannes Christophorus Keller v. M.
(24. 11.) Johannes Eeorgius Küner v. M.
(3. 4.) Jacobus Jenisch v. M.

557: 1534.

86: 1579.
92: 1580.
92: 1580.

116: 1585.
136: 1587.
247: 1610.
338: 1660.

Ferner sind verzeichnet in dem
Svllsbus roctorum univ. stud. Heidelb. ab anno 1386 ad L. 1668 

als Rektoren:
Nr. 117 Conradus Degen v. M. I. 20. 12. 1436 (Tag der 

Wahl).
130: desgl. II. 20. 6. 1443.
137, 139: desgl. Vicerektor.
141: desgl. III. 20. 12. 1448.
167: desgl. IV. 19.12. 1461
180: Thomas Dorniberg v. M. 19. 12. 1467.
237' Daniel Zangenried v. M. 23. 6. 1496 (^ im November
23/. -van, t-S» ^^zember 1530 als cononicus et predicator 

t^lbodraUs occiesis VVormacrensis).
Aus Band II. Anhang II: ^um maListrorum srtium

6, 16. Conradus Tegen v- M., abgeschlossen 31. 3. 1430.
r, M. abgeschl. 27. 3. 1433.10^ 12. Johannes v. M-, abgeschl. 1436 (unter M. Tonr. Ds-

9 18. Jacobus Wälder v. M-, abgeschl. 21. 3. 1453.
9' 15. Eordianus Settelin 0. M . abgeschl. 17. 3. 145g
5,10. Thomas Dornenberger v. M., abgeschl.16 3. 145»
7, 9. Theobaldus Huber v. M., abgeschl. 22. 9. 1456. '

1, 4. Sigismundus Bürger v. M., abgeschl. 15. 10. 14^
15, 20. Martinus Kerler v. M., abgeschl. 21. 4. 1466. '
5, 7. Conradus HoMcher v. M., abgeschl. 10. 3. 1468.
9. 9. Cornelius v. M., abgeschl. 21. 3. 1469. '
6, 8. Ulricus Mynner v. M., abgeschl. 16. 11. 1469.
1, 8. Allexander v. M., abgeschl. 20. 3. 1470.
1, 11. Johannes Hecht v. M., abgeschl. 10. 3. 1473.

10, 11. Marcus Strodel v. M., abgeschl. 15. 3. 1479.
1, 16. Johannes Has v. M.. abgeschl. 8 3. 1480.
9, 16. Jacobus Spynnwager v. M., abgeschl. 8. 3. 1480.
3, 4. Jodocus Wintergelr)st v. M.. abgeschl. 10. 10. 1431
2, 5. Daniel (Zankenried) v. M., abgeschl. 3. 5. 1484. ' 
1, 6. Johannes Dieffentaler v. M., abgeschl. 29. 2. 1492.
2, 5. Augustinus Zanggenried v. M-, abgeschl. 17. 10. 149z
5, 12. Ludovicus (Han) v. M. ord. s. Spir., abgeschl. 19' 

10. 1509. '
13, 15. Stephanus Span v. M., abgeschl. 19. 10. 1502.
4, 10 Bernardus Neithart v. M., abgeschl. 13.10.1517.

Aus dem OataloLus promotorum in iure tarn canonico quam 
civili ab anno 1386—1581:

^nno 1479 25. 10, promoti sunt sudscripti: M. Vdalricus Myn­
ner v. M.

^nno 1482 7. 5. promoti sunt in dsccsiorios iuris canonici: Phj- 
lippus Hoffischer v. M.

^nno (14)96. 22. 8.: Augustinus Zanckenried v. M.
Sudsequentes sunt kic promoti aä eradum msListrsiem iicenoie 

juris necnon doctorslem:
^nno 1474. 31. 3. sd lioentism iuris csnonici: M. Eordianus

Settelin 0. M.
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